
Nr. 514 der Urkundenrolle fur das Jahr 2021 (A) 

Bezugsurkunde 

Verhandelt zu Darmstadt, den 18.06.2021 

Vor mir, dem unterzeichnenden Rechtsanwalt Dr. Lenard Bock, als amtlich bestellter 
Vertreter des Notars 

Dr. Wulf Albach 

mit dem Amtssitz in Darmstadt, Friedensplatz 6, erscheint heute, von Person bekannt: 

Frau Julia Figlus, geb. am 16.09.2003 
geschaftsansassig Friedensplatz 6, 64283 Darmstadt, 
Mitarbeiterin des beurkundenden Notars. 

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG 
wurde von der Erschienenen verneint. 

Der Inhalt der Urkunde wird dergestalt geandert, dass anstelle des Wortes „Notar" zu 
lesen ist „Notarvertreter" 

Die Erschienene erklarte zur Beurkundung folgende 

Bezugsurkunde: 

I. 
Die 

ENTEGA AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt and 
Geschaftsadresse Frankfurter Stralle 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 5151, vertreten durch 
den Vorstand 

- „ENTEGA" 
die 

Gemeinde FOrth, Hauptstrafle 19, 64658 Furth, vertreten durch den 
Gemeindevorstand 

— „Fiirth" — 

die 
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Scheifferstadt Gernsheim, Stadthausplatz 1, 64579 Gernsheim, vertreten 
durch den Magistrat 

— „Gernsheim" — 

Gemeinde Gorxheimertal, SiedlungsstraRe 35, 69517 Gorxheimertal, 
vertreten durch den Gemeindevorstand 

— „Gorxheimertal" — 

Stadt Ober-Ramstadt, Darmstadter Strafle 29, 64372 Ober-Ramstadt, 
vertreten durch den Magistrat 

— „Ober-Ramstadt" — 

Gemeinde Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Strafe 3, 64850 Schaafheim, 
vertreten durch den Gemeindevorstand 

— „Schaafheim" — 

und die 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH, eine Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Frankfurter 
Stage 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 100112, vertreten durch die 
Geschaftsfuhrer 

— „Gesellschaft" — 

beabsichtigen, in Kurze vor dem beurkundenden Notar eine Rahmenurkunde, 
Geschaftsanteilskauf- und Ubertragungsvertrage betreffend Geschaftsanteile an der 
Gesellschaft und einen Konsortialvertrag abzuschlieflen. 

Zur Vereinfachung der Beurkundung des Vertrags wird diese Bezugsurkunde erstelit. In 
der Rahmenurkunde soil gem. § 13 a BeurkG auf diese Bezugsurkunde und die dieser 
Bezugsurkunde beigefijgten Anlagen verwiesen werden. Der Inhalt dieser 
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Bezugsurkunde wird damit zum Gegenstand der Vereinbarungen in der Rahmenurkunde 
gemacht werden. 

II. 

In der Rahmenurkunde wird im Einzelnen auf folgende Anlagen verwiesen und die 
Anlagen verweisen selbst wiederum auf Anlagen, die allesamt Anlagen zu dieser 
Bezugsurkunde sind: 

Anlage B.1 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Erwerbsangebot 

Anlage B.3 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Erwerbsangebot Ober-Ramstadt 

Anlage B.4 ?Gesellschafterbeschluss 

Anlage C ?Konsortialvertrag 

Anlage 2.1 ?Gesellschaftsvertrag der kommunalen Beteiligungsgesellschaft 

Anlage 2.3 ?Gewinnabfuhrungsvertrag 

Anlage 3.1 ?Konzessionskommunen 

Anlage 4.1 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Erwerbsangebot 

Anlage 12.2 ?Geschaftsbesorgungsvertrag 

Anlage 1 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 

Anlage 2 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 

Anlage 3 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 

Anlage 4 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 

1. Nachtrag zum Geschaftsbesorgungsvertrag 

Anlage 14.2 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Ruckerwerbsangebot 

Anlage 15.3 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Neuerwerbsrecht 

Anlage D ?Genehmigungserklarung 

Auf alle vorgenannten, dieser Urkunde beigefOgten Anlagen und diesen Anlagen 
zugehOrige Dokumente sowie deren Inhalt wird Bezug genommen und verwiesen. 
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Auf folgende Anlagen und den Anlagen zugehorige Dokumente wird nach § 14 BeurkG 
verwiesen bzw. sie wurden mangels VerlesbarkeitNerlesungspflicht zur Durchsicht und 
Genehmigung vorgelegt: 

Anlage 3.1 ?Konzessionskommunen 

IV.  

Die nachfolgenden Anlagen wurden der Erschienenen vorgelesen: 

Anlage B.1 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Erwerbsangebot 

Anlage B.3 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Erwerbsangebot Ober- 
Ramstadt 

Anlage C ?Konsortialvertrag 

Anlage 2.3 ?Gewinnabfuhrungsvertrag 

Anlage 4.1 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Erwerbsangebot 

Anlage 14.2 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Ruckerwerbsangebot 

Anlage 15.3 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Neuerwerbsrecht 

Anlage D ?Genehmigungserklarung 

V. 

Die nachfolgenden Anlagen werden lediglich zu Informationszwecken beigefugt und 
wurden nicht vorgelesen: 

Anlage 2.1 ?Gesellschaftsvertrag der kommunalen Beteiligungsgesellschaft 

Anlage B.4 ?Gesellschafterbeschluss 

Anlage 12.2 ?Geschaftsbesorgungsvertrag 

Anlage 1 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 

Anlage 2 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 

Anlage 3 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 

Anlage 4 ?(zum Geschaftsbesorgungsvertrag) 
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1. Nachtrag zum Geschaftsbesorgungsvertrag 

Die in Ziffer III. weiter oben erwahnten Anlagen wurden der Erschienenen zur Durchsicht 
und Kenntnisnahme vorgelegt und vollumfanglich von ihr genehmigt. 

Die in Ziffer IV. dieser Urkunde aufgefOhrten Anlagen wurde zusammen mit dieser 
Urkunde selbst der Erschienenen vorgelesen, diese Anlagen und die Urkunde von ihr 
genehmigt und die Urkunde von ihr und dem Notar wie folgt unterzeichnet: 

07°1‹ 

C,(3 a_ ?
Wt,GO-U U•J.(Cojt- 

CLC 3 /2 ?NJ-2's Dr-  (iji ki/aNj 
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ANLAGE B.1 

ANTEIISKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

betreffend die 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
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INHALTSVERZEICHNIS 

VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN ? 3 

Praambel ? 4 

§ 1 ?Verkauf and Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile ? 5 

§ 2 ?Kaufpreis, Riicktritt ? 5 

§ 3 ?Verkaufergarantien ? 6 

§ 4 ?Vertraulichkeit, Pressemitteilungen ? 7 

§ 5 ?Mitteilungen ? 8 

§ 6 ?Abtretungen; Veraugerung von Geschaftsanteilen ? 8 

§ 7 ?Verschiedenes; Schlussbestimmungen ? 9 
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VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN 

e-netz ? 4 ?Rahmenurkunde ?4 

Gesellschaft ? 4 ?Stichtag ? 5 

Gewinnabftihrungsvertrag ?4 ?Unterzeichnungstag ?6 

Kaufer ? 4 ?Verbundene Unternehmen ?7 

Kaufpreis ? 6 ?Verkaufer ? 4 

Konsortialvertrag ?4 ?Verkaufergarantien ?6 

Marktwert ? 4 ?Verkaufte Geschaftsanteile ?5 

Mitteilungen, Mitteilung ?8 ?Vertrag ? 5 

Parteien, Partei ?4 
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ANTEIISKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

zwischen 

1. ENTEGA AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Frank- 
furter Strage 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 5151 

- „Verkaufer" — 

und 

2. der jeweiligen in Teil B Ziffer 2 der Rahmenurkunde in der Spalte „Oder" genannten 
Kommune bzw. kommunalen Erwerbsgesellschaft 

- „Kaufer" — 

— Verkaufer und Kaufer zusammen die „Parteien" 
oder einzeln „Partei" — 

Praambel 

(A) Die ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH ist eine nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland gegrijndete Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit 
Sitz in Darmstadt, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter 
HRB 100112 („Gesellschaft"). 

(B) Der Verkaufer und der Kaufer schliegen zusammen mit weiteren Parteien eine Rah-
menurkunde betreffend die Beteiligung an der Gesellschaft („Rahmenurkunde"). Ge-
mag Teil C der Rahmenurkunde wird ein Konsortialvertrag betreffend die Beteiligung 
an der Gesellschaft geschlossen („Konsortialvertrag"). Durch den Konsortialvertrag 
wird ein Beteiligungsmodell etabliert, demzufolge die Kommunen, die fur ihr jeweiliges 
Gemeindegebiet derzeit oder in Zukunft Strom- und/oder Gas-Konzessionsvertrage mit 
dem Verkaufer oder der e-netz Sijdhessen AG (ehemals ENTEGA Netz AG) („e-netz") 
abgeschlossen haben, die Moglichkeit erhalten, sich zu Marktpreisen mittelbar an der 
e-netz zu beteiligen. 

(C) Die e-netz als Organgesellschaft und der Verkaufer als Organtragerin werden noch im 
Geschaftsjahr 2021 den bestehenden Gewinnabfuhrungsvertrag abandern und mit 
Wirkung zum 1. Januar 2021 in seiner Gesamtheit neufassen („Gewinnabfiihrungsver-
trag"). Gemag § 3.1 des Entwurfs des Gewinnabfuhrungsvertrags erhalt die Gesell-
schaft eine feste Ausgleichszahlung in Hohe von brutto EUR 87,41 je Aktie. Unter Be-
rucksichtigung der festen Ausgleichszahlung wurde ein Marktwert (wie im Konsortial-
vertrag definiert) je Serie A Anteil zum Stichtag (wie nachfolgend definiert) von 
EUR 357,03 ermittelt („Marktwert"). 
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(D) Der Verkaufer beabsichtigt, die fur den Oder in Teil B Ziffer 2 der Rahmenurkunde in 
der Spalte „Verkaufte Geschaftsanteile" genannten Serie A Geschaftsanteile an der 
Gesellschaft mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 („Verkaufte Geschaftsantei-
le") nach den Bestimmungen dieses Anteilskauf- und Ubertragungsvertrages („Ver-
trag") an den Oder zu veraugern. Der Oder beabsichtigt, die Verkauften Geschafts-
anteile zu erwerben. Die Parteien gehen dabei davon aus, dass der Erwerb der Ver-
kauften Geschaftsanteile keinen Erwerb von Investmentvermogen im Sinne des Kapi-
talanlagegesetzbuches darstellt. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

§1 
Verkauf und Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile 

?

1.1 
?

Der Verkaufer verkauft hiermit die Verkauften Geschaftsanteile an den Oder und 
tritt diese hiermit — vorbehaitlich § 1.3 — an den Oder ab. Der Kaufer nimmt den 
Verkauf und die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile hiermit an. 

?

1.2 ?Der Verkauf erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2021 („Stichtag") 
und erstreckt sich auf alle mit den Verkauften Geschaftsanteilen verbundenen 
Rechte und Pflichten einschlialich des Gewinnbezugsrechts fijr das mit dem Stich-
tag beginnende Geschaftsjahr der Gesellschaft. Die Gewinne, die von der Gesell-
schaft in den vor dem Stichtag endenden Geschaftsjahren erwirtschaftet werden, 
stehen dem Verkaufer zu, soweit sie nicht bereits ausgeschiittet worden sind. Sie 
werden im Kalenderjahr 2021 vollstandig im Wege der Gewinnausschattung an den 
Verkaufer ausgeschattet. Die Parteien verpflichten sich, erforderlichenfalls entspre-
chende Gewinnverwendungsbeschlusse mit dem Inhalt zu fassen, dass soiche Ge-
winne im Rahmen einer disproportionalen Gewinnausschi,ittung an den Verkaufer 
ausgeschatet werden. § 101 BGB ist ausgeschlossen. 

?

1.3 ?Die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile erfolgt unter der aufschiebenden 
Bedingung der vollstandigen Zahlung des Kaufpreises entsprechend den Bestim-
mungen in § 2.2. Die Parteien werden dem beurkundenden Notar die Zahlung un-
verzuglich bestatigen. Der Notar wird hiermit von den Parteien angewiesen, nach 
Zugang der Zahlungseingangsbestatigung eine aktualisierte Gesellschafterliste der 
Gesellschaft zum Handelsregister einzureichen sowie der Gesellschaft eine Abschrift 
der aktualisierten Gesellschafterliste zu Obermitteln. 

§2 
Kaufpreis, Riicktritt 

?

2.1 ?Der Kaufpreis fur die Verkauften Geschaftsanteile ist der Marktwert, multipliziert 
mit der Anzahl der Verkauften Geschaftsanteile, und entspricht mithin dem fijr den 
!Oder in Teil B Ziffer 2 der Rahmenurkunde in der Spalte „Kaufpreis" ausgewiese-
nen Betrag („Kaufpreis"). 
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2.2 ?Der Kaufpreis ist sofort zur Zahlung fag und auf das Konto des Verkaufers bei der 
Commerzbank AG (IBAN DE34 5084 0005 0138 1797 00; BIC COBADEFF508) zu 
Oberweisen. 

2.3 ?Der Verkaufer hat unverzuglich nach Gutschreibung des vollstandigen Kaufpreises 
auf dem Konto des Verkaufers die Zahlungsbestatigung zu unterzeichnen. 

2.4 ?Zahlt der Kaufer den Kaufpreis nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag der 
Beurkundung der Rahmenurkunde („Unterzeichnungstag"), kann der Verkaufer oh-
ne weitere Fristsetzung vom Vertrag zurucktreten. 

§3 
Verkaufergarantien 

3.1 ?Der Verkaufer garantiert hiermit gegenuber dem Kaufer im Wege einer selbstandi- 
gen Garantie gemag § 311 Abs. 1 BGB nach Maggabe der in diesem Vertrag, insbe-
sondere in diesem § 3 enthaltenen Beschrankungen, dass die in diesem § 3.1 ent-
haltenen Aussagen (zusammen „Verkaufergarantien") am Unterzeichnungstag zu-
treffend sind. 

3.1.1 ?Die Verkauften Geschaftsanteile stehen im uneingeschrankten Eigentum des Ver- 
kaufers und sind jeweils in voller Haile eingezahlt. 

3.1.2 ?Die Verkauften Geschaftsanteile sind frei von Rechten Dritter (insbesondere Wand- 
lungsrechten, Optionsrechten, Pfandrechten, Sicherungsrechten oder ahnlichen 
Rechten). 

3.1.3 ?Der Verkaufer unterliegt bezuglich der Verkauften Geschaftsanteile keinen Verfti- 
gungsbeschrankungen. 

3.2 ?Die Verkaufergarantien sind weder Garantien fur die Beschaffenheit der Sache im 
Sinne von § 443 BGB oder von § 444 BGB noch Beschaffenheitsvereinbarungen im 
Sinne von § 434 Abs. 1 S. 1 BGB und durfen auch nicht als soiche ausgelegt werden. 

3.3 ?Wenn und soweit eine oder mehrere der Verkaufergarantien unzutreffend ist bzw. 
sind, kann der Miler vom Verkaufer nach dem Unterzeichnungstag Schadensersatz 
in Geld (§ 251 BGB) beanspruchen. Der Verkaufer ist berechtigt, innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des Kaufers Ober die verletzte Verkauferga-
rantie den Zustand herzustellen, der bestunde, wenn die betreffende Verkauferga-
rantie zutreffend gewesen ware (Naturalrestitution). In diesem Fall ist der Anspruch 
des Kaufers auf Schadensersatz in Geld ausgeschlossen. 

3.4 ?Die Verpflichtung des Verkaufers zum Schadensersatz beschrankt sich auf den un- 
mittelbar bei dem Outer entstandenen, konkret zu berechnenden Schaden. Nicht 
ausgleichspflichtig sind mittelbare Schaden oder Folgeschaden, entgangener Ge-
winn, interne Verwaltungs- oder Fixkosten, vergebliche Aufwendungen im Sinne 
von § 284 BGB, eventuell infolge geleisteter Schadensersatzzahlungen anfallende 
oder erwartete zusatzliche Steuern. Die Haftung des Verkaufers aus oder im Zu- 
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sammenhang mit diesem Vertrag ist insgesamt auf einen Betrag in Hohe des Kauf-
preises beschrankt. 

?

3.5 ?AnsprOche des Kaufers aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag einschlieR- 
lich solcher nach diesem § 3 verjahren zwei Jahre nach dem Unterzeichnungstag. 
Die Regelung des § 203 BGB findet keine Anwendung. 

?

3.6 ?Jede Ober die Regelungen in diesem § 3 hinausgehende Haftung des Verkaufers aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Verhandlung oder Durch-
fOhrung ist ausgeschlossen, es sei denn, dieser Vertrag regelt ausdrucklich etwas 
anderes. Ausgeschlossen sind danach insbesondere AnsprOche aus gesetzlicher Ge-
wahrleistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss oder 
Storung der Geschaftsgrundlage. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt 
ist, ist keine Partei berechtigt, diesen Vertrag anzufechten oder von diesem Vertrag 
ganz oder teilweise zurOckzutreten, auch nicht im Wege der Geltendmachung von 
Schadensersatz statt der Leistung. Vorstehender Haftungs- und Rucktrittsausschluss 
gilt flir jeden Rechtsgrund, sei er gesetzlicher, vertraglicher oder vorvertraglicher 
Art. 

?

3.7 ?Die in diesem § 3 enthaltenen Haftungsausschlusse bzw. -beschrankungen in inhalt- 
licher, betragsmaiger sowie zeitlicher Hinsicht gelten nicht bei Vorsatz des Verkau-
fers (§ 276 Abs. 3 BGB) oder soweit sie gesetzlich unzulassig sind. 

?

3.8 ?Etwaige Zahlungen des Verkaufers an den Oder nach diesem § 3 gelten als nach- 
tragliche Reduzierung des Kaufpreises. 

§4 
Vertraulichkeit, Pressemitteilungen 

?

4.1 ?Jede Partei wird die Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss 
dieses Vertrags Ober dessen Inhalt, Ober die Gesellschaft, den Inhalt des Konsortial-
vertrags, die andere Partei sowie die mit dieser verbundenen Unternehmen im Sin-
ne des § 15 AktG („Verbundene Unternehmen") erhalten hat, streng vertraulich 
behandeln, vor dem Zugriff Dritter wirksam schOtzen und solche vertraulichen In-
formationen nicht flir eigene oder fremde Zwecke nutzen. Von der vorstehenden 
Verpflichtung nicht umfasst sind Tatsachen, die offentlich bekannt sind oder ohne 
eine Verletzung dieser Verpflichtung offentlich bekannt werden oder deren Offen-
legung durch Gesetz (insbesondere §§ 123 ff. Hessische Gemeindeordnung) oder 
durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften vorgeschrieben 
oder aufgrund der Durchfuhrung dieses Vertrags notwendig ist. 

?

4.2 ?Die Parteien werden sich Ober Form und Inhalt jeder Pressemitteilung oder ahnli- 
cher freiwilliger Verlautbarung zu den in diesem Vertrag vereinbarten Rechtsge-
schaften vor deren Veroffentlichung abstimmen. Sofern Veroffentlichungen durch 
Gesetz oder durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften 
vorgeschrieben sind, werden sie sich um eine vorherige Abstimmung bemOhen. 
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§5 
Mitteilungen 

?

5.1 ?Etwaige Erklarungen sowie sonstige Mitteilungen auf der Grundlage oder im Zu- 
sammenhang mit diesem Vertrag (zusammengefasst „Mitteilungen" und einzeln 
„Mittellung") bedtirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform nach § 126 Abs. 1, 2 
und 4 BGB, soweit nicht zwingendes Recht eine strengere Form vorschreibt. Eine 
Mitteilung ist entweder personlich auszuhandigen oder durch Brief oder Telefax 
(nicht aber durch eine sonstige telekommunikative Ubermittlung) zu Obermitteln. 
Hit-  den Zugang einer Mitteilung sind die Geschaftszeiten des Adressaten irrelevant. 
Die elektronische Form wahrt die Schriftform nicht. 

?

5.2 ?Mitteilungen sind wie in § 19.2 des Konsortialvertrages fur den Verkaufer und den 
Oder angegeben zu adressieren. 

?

5.3 ?Die Parteien haben Anderungen ihrer in § 19.2 des Konsortialvertrags genannten 
Anschriften und Telefaxnummern der jeweils anderen Partei unverzuglich schriftlich 
mitzuteilen. Bis zu dieser Mitteilung gilt die bisherige Anschrift als wirksam. 

§6 
Abtretungen; Veraugerung von Geschaftsanteilen 

?

6.1 ?Der Verkaufer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ohne Zustimmung der anderen Partei an ein mit ihm Verbunde-
nes Unternehmen ganz oder teilweise abzutreten. Im Ubrigen !Karmen die Parteien 
Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ohne Zustim-
mung der jeweils anderen Partei weder ganz noch teilweise auf Dritte Obertragen. 

?

6.2 ?Fur den Fall, dass der Kaufer eine kommunale Tochtergesellschaft der erwerbsbe- 
rechtigten Kommune („Mutterkommune") ist, wird vorsorglich klargestellt, dass 
auch fijr den Kaufer die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in Bezug auf 
eine Verfugung Ober die Verkauften Geschaftsanteile gelten. Veraugert der !Oder 
die Verkauften Geschaftsanteile an eine andere zu 100% von der Mutterkommune 
gehaltene kommunale Tochtergesellschaft, ist der Oder demnach insbesondere 
verpflichtet, in den Anteilsiibertragungsvertrag eine Bestimmung aufzunehmen, 
wonach die Ubertragung der Verkauften Geschaftsanteile sowie die Ubernahme des 
Konsortialvertrags gemag § 13.5(ii) des Konsortialvertrags enden (§ 158 Abs. 2 BGB) 
und der Kaufer wieder Vertragspartei des Konsortialvertrags und Gesellschafter der 
Gesellschaft wird, wenn der Ubertragungsempfanger nicht mehr eine zu 100% von 
der Mutterkommune gehaltene kommunale Tochtergesellschaft ist. Die Mutter-
kommune verpflichtet sich, die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in 
Bezug auf eine mittelbare Verfiigung Ober die Verkauften Geschaftsanteile (d.h. ins-
besondere eine Verfugung Ober Anteile an dem !Oder) zu beachten und wird dafur 
Sorge tragen, dass der Oder diese Bestimmungen beachtet. Fur die Zwecke dieser 
Verpflichtung tritt die Mutterkommune diesem Vertrag bei. 
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§7 
Verschiedenes; Schlussbestimmungen 

?

7.1 ?Anderungen, Erganzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags, einschlieglich der 
Anderung dieser Bestimmung, bedurfen der Schriftform, sofern nicht nach zwin-
gendem Recht eine strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung) erforderlich ist. 

?

7.2 ?Dieser Vertrag enthalt samtliche Vereinbarungen der Parteien zu seinem Gegen- 
stand und ersetzt alle mundlichen oder schriftlichen Verhandlungen, Vereinbarun-
gen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertragsge-
genstand geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 

?

7.3 ?Alle Fristen in diesem Vertrag beginnen, soweit nicht ausdrucklich ein anderes be- 
stimmt ist, jeweils am ersten Bankarbeitstag nach dem Zugang der Erklarungen bei 
dem Adressaten. 

?

7.4 ?Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. 

?

7.5 ?Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder un- 
durchfuhrbar sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lucke enthalten, so 
wird hierdurch die Gultigkeit der ubrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht be-
raft. An die Stelle unwirksamer oder undurchfuhrbarer Bestimmungen oder zur 
Ausffillung der Lucke soil eine Regelung treten, die, soweit rechtlich moglich, wirt-
schaftlich dem am nachsten kommt, was die Parteien wollten oder nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrags gewollt flatten, wenn sie bei Abschluss dieses Vertrags 
oder der spateren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hatten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag 
normierten Mag einer Leistung oder einer Zeit (Frist oder Termin) beruht; es tritt in 
solchen Fallen ein dem Gewollten moglichst nahekommendes, rechtlich zulassiges 
Mag der Leistung und der Zeit (Frist oder Termin) an die Stelle des vereinbarten. 

?

7.6 ?AusschlieBlicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag einschlieglich solcher Ober die Wirksamkeit dieses Vertrages ist, 
soweit gesetzlich zulassig, Darmstadt. 

?

7.7 ?Die Kosten fur etwaige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
tragt die Partei, die diese Leistungen beauftragt hat. 
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ANLAGE B.3 

ANTEILSKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

betreffend die 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
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VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN 

e-netz ? 4 

Erste Tranche ? 5 

Gesellschaft ? 4 

Gewinnabftihrungsvertrag ?4 

Kaufer ? 4 

Kaufpreis Erste Tranche ?6 

Kaufpreis Zweite Tranche ?6 

Konsortialvertrag ?4 

Marktwert ? 5 

Mitteilungen, Mitteilung ?8 

Parteien, Partei ?4 

Rahmenurkunde ?4 

Unterzeichnungstag ?6 

Verbundene Unternehmen ?8 

Verkaufer ? 4 

Verkaufergarantien ?7 

Verkaufte Geschaftsanteile ?5 

Vertrag ? 5 

Zweite Tranche ?5 

Seite 3 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



ANTEILSKAUF- UND UBERTRAGUNGSVERTRAG 

zwischen 

1. ENTEGA AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Frank-
furter Strage 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 5151 

- „Verkaufer" — 

und 

2. Stadt Ober-Ramstadt, Darmstadter Strage 29, 64372 Ober-Ramstadt 

- „Kaufer" — 

— Verkaufer und Oder zusammen die „Parteien" 
oder einzeln „Panel" — 

Praambel 

(A) Die ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH ist eine nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland gegrundete Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit 
Sitz in Darmstadt, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter 
HRB 100112 („Gesellschaft"). 

(B) Der Verkaufer und der Oder schliegen zusammen mit weiteren Parteien eine Rah-
menurkunde betreffend die Beteiligung an der Gesellschaft („Rahmenurkunde"). Ge-
mag Teil C der Rahmenurkunde wird ein Konsortialvertrag betreffend die Beteiligung 
an der Gesellschaft geschlossen („Konsortialvertrag"). Durch den Konsortialvertrag 
wird ein Beteiligungsmodell etabliert, demzufolge die Kommunen, die fur ihr jeweiliges 
Gemeindegebiet derzeit oder in Zukunft Strom- und/oder Gas-Konzessionsvertrage mit 
dem Verkaufer oder der e-netz Sudhessen AG (ehemals ENTEGA Netz AG) („e-netz") 
abgeschlossen haben, die Moglichkeit erhalten, sich zu Marktpreisen mittelbar an der 
e-netz zu beteiligen. 

(C) Die e-netz als Organgesellschaft und der Verkaufer als Organtragerin werden noch im 
Geschaftsjahr 2021 den bestehenden Gewinnabfahrungsvertrag abandern und mit 
Wirkung zum 1. Januar 2021 in seiner Gesamtheit neufassen („Gewinnabflihrungsver-
trag"). Gemag § 3.1 des Entwurfs des Gewinnabfuhrungsvertrags erhalt die Gesell-
schaft eine feste Ausgleichszahlung in H6he von brutto EUR 87,41 je Aktie. Unter Be-
rucksichtigung der festen Ausgleichszahlung wurde ein Marktwert (wie im Konsortial-
vertrag definiert) je Serie A Anteil zum Stichtag von EUR 357,03 ermittelt („Markt-
wert"). 
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(D) Der Verkaufer beabsichtigt, insgesamt 1.186 Serie A Geschaftsanteile an der Gesell-
schaft mit den laufenden Nummern 2.737 bis 3.922 und mit einem Nennbetrag von 
jeweils EUR 1,00 („Verkaufte Geschaftsanteile") nach den Bestimmungen dieses An-
teilskauf- und Ubertragungsvertrages („Vertrag") an den Oder zu verauRern. Der M-
ier beabsichtigt, die Verkauften Geschaftsanteile zu erwerben. Die Parteien gehen da-
bei davon aus, dass der Erwerb der Verkauften Geschaftsanteile keinen Erwerb von In-
vestmentvermogen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches darstellt. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

§1 
Verkauf und Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile 

?

1.1 
?

Der Verkaufer verkauft hiermit die Verkauften Geschaftsanteile einschlieglich aller 
damit verbundenen Rechte und Pflichten an den Oder und tritt diese hiermit — 
vorbehaltlich § 1.5 — an den Oder ab. Der Oder nimmt den Verkauf und die Ab-
tretung der Verkauften Geschaftsanteile hiermit an. 

?

1.2 ?Der Verkauf erfolgt hinsichtlich der 593 Verkauften Geschaftsanteile mit den lau- 
fenden Nummern 2.737 bis 3329 („Erste Tranche") mit wirtschaftlicher Wirkung 
zum 1. Januar 2021 unter Einschluss des Gewinnbezugsrechts fijr das mit dem 
1. Januar 2021 beginnende Geschaftsjahr der Gesellschaft. Die Gewinne, die von der 
Gesellschaft in den vor dem 1. Januar 2021 endenden Geschaftsjahren erwirtschaf-
tet werden, stehen hinsichtlich der Verkauften Geschaftsanteile der Ersten Tranche 
dem Verkaufer zu, soweit sie nicht bereits ausgeschOttet worden sind. Sie werden 
im Kalenderjahr 2021 vollstandig im Wege der Gewinnausschlittung an den Verkau-
fer ausgeschuttet. 

?

1.3 ?Der Verkauf erfolgt hinsichtlich der 593 Verkauften Geschaftsanteile mit den lau- 
fenden Nummern 3.330 bis 3.922 („Zweite Tranche") mit wirtschaftlicher Wirkung 
zum 1. Januar 2022 unter Einschluss des Gewinnbezugsrechts fijr das mit dem 
1. Januar 2022 beginnende Geschaftsjahr der Gesellschaft. Die Gewinne, die von der 
Gesellschaft in den vor dem 1. Januar 2022 endenden Geschaftsjahren erwirtschaf-
tet werden, stehen hinsichtlich der Verkauften Geschaftsanteile der Zweiten Tran-
che dem Verkaufer zu, soweit sie nicht bereits ausgeschiittet worden sind. Sie wer-
den im Kalenderjahr 2022 vollstandig im Wege der Gewinnausschiittung an den 
Verkaufer ausgeschiittet. 

?

1.4 ?Die Parteien verpflichten sich, erforderlichenfalls entsprechende Gewinnverwen- 
dungsbeschlusse mit dem Inhalt zu fassen, dass Gewinne, die nach den Regelungen 
des § 1.2 und des § 1.3 dem Verk5ufer zustehen, im Rahmen einer disproportiona-
len Gewinnausschilitung an den Verkaufer ausgeschuttet werden. § 101 BGB ist 
ausgeschlossen. 

?

1.5 ?Die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile erfolgt jeweils unter der aufschie- 
benden Bedingung der vollstandigen Zahlung des auf die jeweilige Tranche entfal-
lenden Kaufpreises entsprechend den Bestimmungen in § 2.2. Die Parteien werden 
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dem beurkundenden Notar die jeweilige Zahlung unverzuglich bestatigen. Der 
Notar wird hiermit von den Parteien angewiesen, nach Zugang der jeweiligen Zah-
lungseingangsbestatigung eine aktualisierte Gesellschafterliste der Gesellschaft zum 
Handelsregister einzureichen sowie der Gesellschaft eine Abschrift der aktualisier-
ten Gesellschafterliste zu ubermitteln. 

§2 
Kaufpreis, Rucktritt 

2.1 ?Der Kaufpreis fur die Verkauften Geschaftsanteile ist der Marktwert, multipliziert 
mit der Anzahl der Verkauften Geschaftsanteile, und betragt mithin insgesamt 
EUR 423.437,58. Davon entfallt ein Betrag in Hohe von EUR 211.718,79 auf die Ver-
kauften Geschaftsanteile der Ersten Tranche („Kaufpreis Erste Tranche") und ein 
Betrag in HOhe von EUR 211.718,79 auf die Verkauften Geschaftsanteile der Zwei-
ten Tranche („Kaufpreis Zweite Tranche"). 

2.2 ?Der Kaufpreis Erste Tranche ist sofort zur Zahlung fallig. Der Kaufpreis Zweite Tran- 
che ist am 15. April 2022 zur Zahlung fallig. Alle Zahlungen sind auf das Konto des 
Verkaufers bei der Commerzbank AG (IBAN DE34 5084 0005 0138 1797 00; BIC 
COBADEFF508) zu Oberweisen. 

2.3 ?Der Verkaufer hat jeweils unverzuglich nach Gutschreibung des vollstandigen Kauf- 
preises Erste Tranche bzw. Kaufpreises Zweite Tranche auf dem Konto des Verkau-
fers die Zahlungsbestatigung zu unterzeichnen. 

2.4 ?Zahlt der Oder den Kaufpreis Erste Tranche nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach dem Tag der Beurkundung der Rahmenurkunde („Unterzeichnungstag"), kann 
der Verkaufer ohne weitere Fristsetzung vom Vertrag zurucktreten. Zahlt der Kaufer 
den Kaufpreis Zweite Tranche nicht innerhalb von zwei Monaten nach Falligkeit ge-
mag § 2.2, kann der Verkaufer ohne weitere Fristsetzung in Bezug auf die Zweite 
Tranche von diesem Vertrag zurucktreten. 

§3 
Verkaufergarantien 

3.1 ?Der Verkaufer garantiert hiermit gegenuber dem Kaufer im Wege einer selbstandi- 
gen Garantie gemag § 311 Abs. 1 BGB nach Mal gabe der in diesem Vertrag, insbe-
sondere in diesem § 3 enthaltenen Beschrankungen, dass die in diesem § 3.1 ent-
haltenen Aussagen (zusammen „Verkaufergarantien") am Unterzeichnungstag zu-
treffend sind. 

3.1.1 ?Die Verkauften Geschaftsanteile stehen im uneingeschrankten Eigentum des Ver- 
kaufers und sind jeweils in voller Hohe eingezahlt. 

3.1.2 ?Die Verkauften Geschaftsanteile sind frei von Rechten Dritter (insbesondere Wand- 
Iungsrechten, Optionsrechten, Pfandrechten, Sicherungsrechten oder ahnlichen 
Rechten). 
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3.1.3 ?Der Verkaufer unterliegt bezuglich der Verkauften Geschaftsanteile keinen Verfti- 
gungsbeschrankungen. 

3.2 ?Die Verkaufergarantien sind weder Garantien fur die Beschaffenheit der Sache im 
Sinne von § 443 BGB oder von § 444 BGB noch Beschaffenheitsvereinbarungen im 
Sinne von § 434 Abs. 1 S. 1 BGB und &Oen auch nicht als solche ausgelegt werden. 

3.3 ?Wenn und soweit eine oder mehrere der Verkaufergarantien unzutreffend ist bzw. 
sind, kann der Kaufer vom Verkaufer nach dem Unterzeichnungstag Schadensersatz 
in Geld (§ 251 BGB) beanspruchen. Der Verkaufer ist berechtigt, innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des Kaufers Ober die verletzte Verkauferga-
rantie den Zustand herzustellen, der bestunde, wenn die betreffende Verkauferga-
rantie zutreffend gewesen ware (Naturalrestitution). In diesem Fall ist der Anspruch 
des Kaufers auf Schadensersatz in Geld ausgeschlossen. 

3.4 ?Die Verpflichtung des Verkaufers zum Schadensersatz beschrankt sich auf den un- 
mittelbar bei dem Oder entstandenen, konkret zu berechnenden Schaden. Nicht 
ausgleichspflichtig sind mittelbare Schaden oder Folgeschaden, entgangener Ge-
winn, interne Verwaltungs- oder Fixkosten, vergebliche Aufwendungen im Sinne 
von § 284 BGB, eventuell infolge geleisteter Schadensersatzzahlungen anfallende 
oder erwartete zusatzliche Steuern. Die Haftung des Verkaufers aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag ist insgesamt auf einen Betrag in Mille des Kauf-
preises besch ran kt. 

3.5 ?AnsprOche des Kaufers aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag einschlieg- 
lich solcher nach diesem § 3 verjahren zwei Jahre nach dem Unterzeichnungstag. 
Die Regelung des § 203 BGB findet keine Anwendung. 

3.6 ?Jede Ober die Regelungen in diesem § 3 hinausgehende Haftung des Verkaufers aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Verhandlung oder Durch-
fuhrung ist ausgeschlossen, es sei denn, dieser Vertrag regelt ausdrucklich etwas 
anderes. Ausgeschlossen sind danach insbesondere Ansprüche aus gesetzlicher Ge-
wahrleistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss oder 
Storung der Geschaftsgrundlage. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt 
ist, ist keine Partei berechtigt, diesen Vertrag anzufechten oder von diesem Vertrag 
ganz oder teilweise zurOckzutreten, auch nicht im Wege der Geltendmachung von 
Schadensersatz statt der Leistung. Vorstehender Haftungs- und Rucktrittsausschluss 
gilt fur jeden Rechtsgrund, sei er gesetzlicher, vertraglicher oder vorvertraglicher 
Art. 

3.7 ?Die in diesem § 3 enthaltenen Haftungsausschlusse bzw. -beschrankungen in inhalt- 
licher, betragsmagiger sowie zeitlicher Hinsicht gelten nicht bei Vorsatz des Verkau-
fers (§ 276 Abs. 3 BGB) oder soweit sie gesetzlich unzulassig sind. 

3.8 ?Etwaige Zahlungen des Verkaufers an den Oder nach diesem § 3 gelten als nach- 
tragliche Reduzierung des Kaufpreises. 
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§4 
Vertraulichkeit, Pressemitteilungen 

?

4.1 ?Jede Partei wird die Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss 
dieses Vertrags Ober dessen Inhalt, Ober die Gesellschaft, den Inhalt des Konsortial-
vertrags, die andere Partei sowie die mit dieser verbundenen Unternehmen im Sin-
ne des § 15 AktG („Verbundene Unternehmen") erhalten hat, streng vertraulich 
behandeln, vor dem Zugriff Dritter wirksam schijtzen und solche vertraulichen In-
formationen nicht fur eigene oder fremde Zwecke nutzen. Von der vorstehenden 
Verpflichtung nicht umfasst sind Tatsachen, die offentlich bekannt sind oder ohne 
eine Verletzung dieser Verpflichtung offentlich bekannt werden oder deren Offen-
legung durch Gesetz (insbesondere §§ 123 ff. Hessische Gemeindeordnung) oder 
durch fOr die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften vorgeschrieben 
oder aufgrund der Durchfuhrung dieses Vertrags notwendig ist. 

?

4.2 ?Die Parteien werden sich Ober Form und Inhalt jeder Pressemitteilung oder Ann- 
cher freiwilliger Verlautbarung zu den in diesem Vertrag vereinbarten Rechtsge-
schaften vor deren Veroffentlichung abstimmen. Sofern Veroffentlichungen durch 
Gesetz oder durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften 
vorgeschrieben sind, werden sie sich um eine vorherige Abstimmung berniihen. 

§5 
Mitteilungen 

?

5.1 ?Etwaige Erklarungen sowie sonstige Mitteilungen auf der Grundlage oder im Zu- 
sammenhang mit diesem Vertrag (zusammengefasst „Mitteilungen" und einzeln 
„Mitteilung") bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform nach § 126 Abs. 1, 2 
und 4 BGB, soweit nicht zwingendes Recht eine strengere Form vorschreibt. Eine 
Mitteilung ist entweder personlich auszuhandigen oder durch Brief oder Telefax 
(nicht aber durch eine sonstige telekommunikative Ubermittlung) zu Obermitteln. 
Fijr den Zugang einer Mitteilung sind die Geschaftszeiten des Adressaten irrelevant. 
Die elektronische Form wahrt die Schriftform nicht. 

?

5.2 ?Mitteilungen sind wie in § 19.2 des Konsortialvertrages fur den Verkaufer und den 
Kaufer angegeben zu adressieren. 

?

5.3 ?Die Parteien haben Anderungen ihrer in § 19.2 des Konsortialvertrags genannten 
Anschriften und Telefaxnummern der jeweils anderen Partei unverzuglich schriftlich 
mitzuteilen. Bis zu dieser Mitteilung gilt die bisherige Anschrift als wirksam. 

§6 
Abtretungen; Veraugerung von Geschaftsanteilen 

?

6.1 ?Der Verkaufer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ohne Zustimmung der anderen Partei an ein mit ihm Verbunde-
nes Unternehmen ganz oder teilweise abzutreten. Im Ubrigen konnen die Parteien 
Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ohne Zustim-
mung der jeweils anderen Partei weder ganz noch teilweise auf Dritte Obertragen. 
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?

6.2 ?Fur den Fall, dass der Kaufer eine kommunale Tochtergesellschaft der erwerbsbe- 
rechtigten Kommune („Mutterkommune") ist, wird vorsorglich klargestellt, dass 
auch fur den !Oder die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in Bezug auf 
eine Verfugung Ober die Verkauften Geschaftsanteile gelten. Veraugert der Kaufer 
die Verkauften Geschaftsanteile an eine andere zu 100% von der Mutterkommune 
gehaltene kommunale Tochtergesellschaft, ist der Kaufer demnach insbesondere 
verpflichtet, in den Anteilstibertragungsvertrag eine Bestimmung aufzunehmen, 
wonach die Ubertragung der Verkauften Geschaftsanteile sowie die Ubernahme des 
Konsortialvertrags gemaR § 13.5(ii) des Konsortialvertrags enden (§ 158 Abs. 2 BGB) 
und der Kaufer wieder Vertragspartei des Konsortialvertrags und Gesellschafter der 
Gesellschaft wird, wenn der Obertragungsempfanger nicht mehr eine zu 100% von 
der Mutterkommune gehaltene kommunale Tochtergesellschaft ist. Die Mutter-
kommune verpflichtet sich, die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in 
Bezug auf eine mittelbare Verfiigung Ober die Verkauften Geschaftsanteile (d.h. ins-
besondere eine Verfligung Ober Anteile an dem !Oder) zu beachten und wird daffir 
Sorge tragen, dass der Oder diese Bestimmungen beachtet. Flir die Zwecke dieser 
Verpflichtung tritt die Mutterkommune diesem Vertrag bei. 

§7 
Verschiedenes; Schlussbestimmungen 

?

7.1 ?Anderungen, Erganzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags, einschlieglich der 
Anderung dieser Bestimmung, bedLirfen der Schriftform, sofern nicht nach zwin-
gendem Recht eine strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung) erforderlich ist. 

?

7.2 ?Dieser Vertrag enthalt samtliche Vereinbarungen der Parteien zu seinem Gegen- 
stand und ersetzt alle mundlichen oder schriftlichen Verhandlungen, Vereinbarun-
gen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertragsge-
genstand geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 

?

7.3 ?Alle Fristen in diesem Vertrag beginnen, soweit nicht ausdriicklich ein anderes be- 
stimmt ist, jeweils am ersten Bankarbeitstag nach dem Zugang der Erklarungen bei 
dem Adressaten. 

?

7.4 ?Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. 

?

7.5 ?Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder un- 
durchfuhrbar sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lucke enthalten, so 
wird hierdurch die Giiltigkeit der iibrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht be-
rtihrt. An die SteIle unwirksamer oder undurchfuhrbarer Bestimmungen oder zur 
Ausfullung der Lucke soil eine Regelung treten, die, soweit rechtlich moglich, wirt-
schaftlich dem am nachsten kommt, was die Parteien wollten oder nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrags gewollt Flatten, wenn sie bei Abschluss dieses Vertrags 
oder der spateren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hatten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag 
normierten MaR einer Leistung oder einer Zeit (Frist oder Termin) beruht; es tritt in 
solchen Fallen ein dem Gewollten moglichst nahekommendes, rechtlich zulassiges 
MaR der Leistung und der Zeit (Frist oder Termin) an die Stelle des vereinbarten. 
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?

7.6 ?Ausschlieglicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag einschlieglich soicher Ober die Wirksamkeit dieses Vertrages ist, 
soweit gesetzlich zulassig, Darmstadt. 

?

7.7 ?Die Kosten fur etwaige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
tragt die Partei, die diese Leistungen beauftragt hat. 
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Beschlussfassung 

der Gesellschafterin der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 

(Zustimmung zur VerfUgung Ober Geschaftsanteile) 

I. Vorbemerkung 

Die ENTEGA AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 
5151 ist die alleinige Gesellschafterin der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft 
GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 100112. 
Das Stammkapital der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH betragt 25.000 
EUR und besteht aus 24.750 Serie A-Geschaftsanteilen und 250 Serie B-Geschaftsanteilen. 
Samtliche Geschaftsanteile werden derzeit von der ENTEGA AG gehaiten. 

Im Zuge der Veranderungen der energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Anforderun-
gen soil eine starkere Einbindung der Kommunen erfolgen. Zu diesem Zweck beabsichtigt 
die ENTEGA AG, ein Beteiligungsmodell zu etablieren, demzufolge die Kommunen, die fijr 
ihr jeweiliges Gemeinde- bzw. Stadtgebiet Strom- und/oder Gas-Konzessionsvertrage mit 
der ENTEGA AG abgeschlossen haben, die MOglichkeit erhalten, sich mittelbar Ober die 
ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH an der e-netz Sudhessen AG (e-netz) 
zu beteiligen. Im Rahmen der Umsetzung des Beteiligungsmodells sind folgende Magnah-
men gepiant: 

1. Die ENTEGA AG beabsichtigt, 766 Serie A Geschaftsanteile an der ENTEGA Kom-
munale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kaufpreis von 273.484,98 EUR an 
die Gemeinde Furth zu verkaufen und abzutreten. 

2. Die ENTEGA AG beabsichtigt, 860 Serie A Geschaftsanteile an der ENTEGA Kom-
munale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kaufpreis von 307.045,80 EUR an 
die Schofferstadt Gernsheim zu verkaufen und abzutreten. 

3. Die ENTEGA AG beabsichtigt, 297 Serie A Geschaftsanteile an der ENTEGA Kom-
munale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kaufpreis von 106.037,91 EUR an 
die Gemeinde Gorxheimer Tal zu verkaufen und abzutreten. 

4. Die ENTEGA AG beabsichtigt, 563 Serie A Geschaftsanteile an der ENTEGA Kom-
munale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kaufpreis von 201.007,89 EUR an 
die Gemeinde Schaafheim zu verkaufen und abzutreten. 

5. Die ENTEGA AG beabsichtigt, 1.186 Serie A Geschaftsanteile an der ENTEGA 
Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kaufpreis von 423.437,58 
EUR an die Stadt Ober-Ramstadt zu verkaufen und abzutreten. 
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Die Abtretung von Geschaftsanteilen bedarf gemdfl § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages 
der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu ihrer VVirksamkeit eines zu-
stimmenden Geseflschafterbeschlusses der Inhaber der Serie B-Geschaftsanteile. 

GesellschafterbeschlOsse 

Unter Verzicht auf die Einhaltung der gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und 
Fristerfordernisse Ober die Einberufung und Durchfilhrung einer Gesellschafterversamm-
lung halt die ENTEGA AG eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und die 
ENTEGA AG als derzeit einzige stimmberechtigte Gesellschafterin folgende Beschlusse: 

1. Der Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren gernail § 11 Abs. 2 des Gesell-

schaftsvertrags wird zugestimmt..  

2. Die Gesellschafterin stimmt dem Verkauf und der Abtretung von 766 Serie A-Geschafts-

anteilen an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kauf-

preis von 273,484,98 EUR von der ENTEGA AG an die Gemeinde Furth zu. 

3. Die Gesellschafterin stimmt dem Verkauf und Abtretung von 860 Serie A-Geschaftsan-

teilen an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kaufpreis 

von 307.045,80 EUR von der ENTEGA AG an die Schofferstadt Gernsheim zu. 

4. Die Gesellschafterin stimmt dem Verkauf und der Abtretung von 297 Serie A-Geschafts-

anteilen an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kauf-

preis von 106.037,91 EUR von der ENTEGA AG an die Gemeinde Gorxheimer Tal zu. 

5. Die Gesellschafterin stimmt dem Verkauf und der Abtretung von 563 Serie A-Geschafts-

anteilen an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kauf-

preis von 201.007,89 EUR von der ENTEGA AG an die Gemeinde Schaafheim zu. 

6. Die Gesellschafterin stimmt dem Verkauf und der Abtretung von 1.186 Serie. A-Ge-

schaftsanteilen an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem 

Kaufpreis von 423.437,58 EUR von der ENTEGA AG an die Stadt Ober-Ramstadt zu. 
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Darmstadt, den 9. Juni 2021 

ENTEGA AG 

 

ppa. 

 

    

Albrecht FOrster 
? Dr. Natalie Setz 
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ANLAGE C 

KONSORTIALVERTRAG 

zwischen 

ENTEGA AG, 

Gemeinde Furth, 

Schofferstadt Gernsheim, 

Gemeinde Gorxheimertal, 

Gemeinde Schaafheim, 

Stadt Ober-Ramstadt 

and 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 

betreffend 

die Beteiligung an ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
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schaft 

Anlage 2.3 ?GewinnabfLihrungsvertrag 

Anlage 3.1 ?Konzessionskommunen 

Anlage 4.1 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Erwerbsangebot 

Anlage 12.2 ?Geschaftsbesorgungsvertrag 

Anlage 14.2 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Ruckerwerbsangebot 

Anlage 15.3 ?Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag Neuerwerbsrecht 

Seite 3 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN 

Angebotsfrist ? 10 Konsortialvertrag ? 6 

Ausdbungserklarung ? 10 Konzessionskommunen ? 6 

Auslibungserklarung Neuerwerb ? 18 Konzessionsvertrage ? 7 

AusLibungserklarung Rlickerwerb  ?17 Marktwert ? 7 

Bankarbeitstage ? 6 Mitteilungen, Mitteilung ? 21 

Beteiligte Kommunen ? 11 Neue Konzessionskommune ? 18 

Definitionen ? 6 Neue Serie A Anteile ? 18 

Ehemalige Kommune ? 17 Neuerwerbsrecht ? 18 

e-netz ?  6 Nominalbetrag ? 19 
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Erwerbsberechtigte Kommune ? 10 Serie B Anteile ? 8 
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KONSORTIALVERTRAG 

zwischen 

1. ?ENTEGA AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse 
Frankfurter Strage 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 5151 

2. ?Gemeinde Rirth, Hauptstrage 19, 64658 Furth 

3. ?Schofferstadt Gernsheim, Stadthausplatz 1, 64579 Gernsheim 

- „ENTEGA" - 

- „Furth" -- 

- „Gernsheim" - 

4. Gemeinde Gorxheimertal, Siedlungsstrage 35, 69517 Gorxheimertal 

- „Gorxheimertal" — 

5. Stadt Ober-Ramstadt, Darmstadter Strage 29, 64372 Ober-Ramstadt 

- „Ober-Ramstadt" — 

6. Gemeinde Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Strage 3, 64850 Schaafheim 

- „Schaafheim" — 

(Furth, Gernsheim, Gorxheimertal, Ober-Ramstadt und Schaafheim zusammen die „Kom-
munalen Gesellschafter" oder einzeln „Kommunaler Gesellschafter") 

7. ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH, eine Gesellschaft mit be-
schrankter Haftung mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Frankfurter 
Strage 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 100112 

- „Gesellschaft" - 

(ENTEGA, jeder Kommunale Gesellschafter und die Gesellschaft zusammen die „Parteien" 
oder einzeln „Panel") 
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Praambel 

(A) Die e-netz SOdhessen AG (ehemals ENTEGA Netz AG) ist eine Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Dornheimer Weg 24, 64293 Darm-
stadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter 
HRB 86706 („e-netz"). e-netz betreibt in zahireichen Stadten und Gemeinden 
(„Kommunen") im Raum Rhein-Main-Neckar Elektrizitats- und Gasnetze der allge-
meinen Versorgung. e-netz ist eine Tochtergesellschaft von ENTEGA. 

(B) Im Zuge der Veranderungen der energiewirtschaftlichen und energiepolitischen 
Anforderungen soil eine starkere Einbindung der Kommunen erfolgen. Zu diesem 
Zweck beabsichtigen ENTEGA und die Kommunalen Gesellschafter, ein Beteili-
gungsmodell zu etablieren, demzufoige die Kommunen, die fur ihr jeweiliges Ge-
meinde- bzw. Stadtgebiet Strom- und/oder Gas-Konzessionsvertrage mit ENTEGA 
oder e-netz abgeschlossen haben („Konzessionskommunen"), die Moglichkeit er-
halten, sich mittelbar an der e-netz zu beteiligen. 

(C) Die Moglichkeit zur Beteiligung soli neben den Konzessionskommunen auch Korn- 
munen eingeraumt werden, wenn diese mit der ENTEGA bzw. der e-netz in der 
Zukunft Strom- und/oder Gas-Konzessionsvertrage abgeschlossen haben (sog. 
Neue Konzessionskommunen, wie nachfolgend in § 15.2 definiert). 

(D) Die wirtschaftliche Beteiligung und die kommunale Willensbildung sollen gebOn- 
delt Ober eine nicht operativ tatige kommunale Beteiligungsgesellschaft erfolgen, 
urn den Kommunalen Gesellschaftern auf diese Weise ein starkeres Gewicht in 
den gesellschaftsrechtlichen Organen der e-netz zu verleihen. 

Dies vorausgeschickt, schliegen die Parteien folgenden Konsortialvertrag („Konsortialver-
trag"): 

§1 
Auslegung; Definitionen 

1.1 
?

Die in diesem Konsortialvertrag definierten Begriffe („Definitionen") haben die 
ihnen in der jeweiligen Vorschrift dieses Konsortialvertrags oder in diesem § 1 zu-
gewiesene Bedeutung. Die folgenden Definitionen haben die folgende Bedeutung: 

„Bankarbeitstage" im Sinne dieses Konsortialvertrags sind die Tage, an denen die 
Banken in Frankfurt a. M. zum gewohnlichen Geschaftsverkehr geoffnet sind 
(Bankarbeitstage), nicht aber der 24. und 31. Dezember. 

1.1.2 ?„Gesellschafter" sind ENTEGA und die Kommunalen Geselischafter (ggf. ein- 
schlieglich weiterer eintretender Konzessionskommunen und Neuer Konzessions-
kommunen). 
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1.1.3 ?„Konzessionsvertrag" oder „Konzessionsvertrage" im Sinne dieses Vertrages ist 
bzw. sind Strom- und/oder Gaskonzessionsvertrage. 

1.1.4 ?„Marktwert" ist fur jeden Geschaftsanteil der Gesellschaft ein Anteil am Markt- 
wert des Eigenkapitals der Gesellschaft (unter Berucksichtigung der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft, etwa aus Gesellschafterdarlehen und/oder Fremdfinan-
zierungen), der dem Anteil des Geschaftsanteils zum Gesamtstammkapital ent-
spricht. Der Marktwert des Eigenkapitals der Gesellschaft wird turnusmagig im 
Rahmen der Anpassung der festen Ausgleichszahlung gernag den Bestimmungen 
des Gewinnabfuhrungsvertrages gutachterlich berechnet und gilt fur alle Gesell-
schafter als bindend bis zur nachsten turnusmagigen Berechnung. Die Bewertung 
beinhaltet hierbei die Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts der e-
netz, der in Anlehnung an die Grundsatze von IDW 51 und unter Beachtung der 
maggeblichen regulatorischen Grundlagen zu ermitteln ist, wobei der fOr die Be-
wertung maggebliche Anpassungsmechanismus gemag den Bestimmungen des 
Gewinnabfuhrungsvertrages angemessen zu berucksichtigen ist. Fur die Ermitt-
lung des Marktwertes beauftragt ENTEGA einen Wirtschaftspitfer, der Mitglied 
des Instituts der WirtschaftsprOfer in Deutschland e.V. (IDW) ist. Die Auswahl so-
wie die Kosten des Gutachters Obernimmt ENTEGA. 

1.1.5 ?„Stichtag" ist der 31. Dezember 2028 und darauffolgend der jeweils 31. Dezember 
im Abstand von drei (3) Jahren nach dem jeweils vorhergehenden Stichtag. 

1.1.6 ?„Unterzeichnungstag" ist der Tag, an dem die Parteien diesen Konsortialvertrag 
beurkunden. 

1.1.7 ?„Verbundenes Unternehmen" ist ein gemag §§ 15 ff. AktG verbundenes Unter- 
nehmen. 

1.2 ?Ober die gemag § 1.1 erfolgten Definitionen hinaus enthalt dieser Konsortialver- 
trag weitere Definitionen. Das Verzeichnis der Definitionen enthalt eine Liste der 
in diesem Konsortialvertrag verwendeten Definitionen. 

1.3 ?Die Praambel zu diesem Konsortialvertrag sowie der Inhalt der Anlagen zu diesem 
Konsortialvertrag stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Konsortialvertrags 
dar. 

§2 
Status 

2.1 ?Der Zweck der Gesellschaft besteht ausschlieglich darin, fur die Kommunen, die 
fOr ihr jeweiliges Gemeindegebiet Konzessionsvertrage mit ENTEGA oder e-netz 
abgeschlossen haben, auf eigene Rechnung eine Beteiligung an der e-netz zu er-
moglichen. Hierfur wird den interessierten Kommunen zum Werterhalt und zur 
Wertsteigerung des Netzvermagens der e-netz (insbesondere der Strom- und Gas-
netze) eine mittelbare Beteiligung an der e-netz eingeraumt. Zum Unternehmens-
gegenstand der Gesellschaft gehort eine Geschaftsstrategie, die auf die Forderung 
des langfristigen Wertes der e-netz als operativ tatiger Gesellschaft abzielt. Die 

Seite 7 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



Gesellschaft Obt keine operative Geschaftstatigkeit aus, sondern hat ausschlieBlich 
Finanzholding-Funktion in Bezug auf die Beteiligung an der e-netz. Zweck der Ge-
sellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veraugerung von 
Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Ren-
dite zu verschaffen. Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft („Gesellschaftsver-
trag") ist diesem Konsortialvertrag als Anlage 2.1 beigefugt. 

?

2.2 ?Das Stammkapital der Gesellschaft betragt EUR 25.000 und ist eingeteilt wie folgt: 

(i) 24.750 Geschaftsanteile mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 mit 
den laufenden Nummern 251 — 25.000 („Serie A Anteile"); und 

(ii) 250 Geschaftsanteile mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 mit den 
laufenden Nummern 1— 250 („Serie B Anteile"). 

ENTEGA halt derzeit samtliche Serie A Anteile und Serie B Anteile und ist damit 
derzeit die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft. 

?

2.3 ?Nach Beurkundung dieses Konsortialvertrags werden die e-netz als Organgesell- 
schaft und die ENTEGA als Organtragerin noch im Geschaftsjahr 2021 den beste-
henden Gewinnabfuhrungsvertrag abandern und in der als Anlage 2.3 im Entwurf 
beigefugten Fassung („Gewinnabfiihrungsvertrag") mit Wirkung zum 1. Januar 
2021 in seiner Gesamtheit neufassen. Gerna8 den Regelungen des Gewinnabfuh-
rungsvertrags erhalt die Gesellschaft als Minderheitsgesellschafterin der e-netz 
eine feste Ausgleichszahlung in Haile von brutto EUR 87,41 pro Aktie. Der Gewinn-
abfuhrungsvertrag sieht die Moglichkeit vor, die Ausgleichszahlung durch Ande-
rung des Gewinnabflihrungsvertrags regelmaBig im Abstand von funf (5) Jahren, 
erstmals jedoch mit Wirkung fur das am 1. Januar 2029 beginnende Geschaftsjahr 
anzupassen bzw. nach den Bewertungsverfahren des IDW S1 unter BerOcksichti-
gung von § 304 AktG neu zu bewerten. Zudem !carmen Anpassungen, erstmals je-
doch mit Wirkung fur das am 1. Januar 2029 beginnende Geschaftsjahr, vorge-
nommen werden, wenn sich das Netzgebiet zur Strom- oder Gasversorgung der e-
netz oder die regulatorisch gewahrte Verzinsung des Netzvermogens der e-netz in 
wesentlichem Umfang verandern und hierdurch die Aufwands- und Ertragslage 
zukCinftig betroffen sein wird. ENTEGA und die Kommunalen Gesellschafter sind 
verpflichtet dafiir zu sorgen, dass die Gesellschaft einer entsprechenden Anderung 
des Gewinnabflihrungsvertrags als augenstehende Aktionarin der e-netz zu-
stimmt. 

?

2.4 ?Das Grundkapital der e-netz betragt EUR 202.000.000,00 und ist eingeteilt in 
101.000 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stackaktien) (zusam-
men mit in der Zukunft ausgegebenen Aktien der e-netz die „e-netz-Aktien"). 

§3 
Erste Angebotsphase zum Erwerb von Serie A Anteilen 
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?

3.1 ?Den Konzessionskommunen wurde von der ENTEGA angeboten — entweder un- 
mittelbar oder Ober eine zu 100% von der Konzessionskommune gehaltene kom-
munale Tochtergesellschaft — fur je zehn (10) Strom- und Gas-Zahler eine Beteili-
gungshohe an der Gesellschaft zum Marktwert zu erwerben („Erwerbsangebot"), 
die durchgerechnet 0,629041305 e-netz-Aktien entspricht, wobei die Zuteilung 
proratarisch erfolgt, soweit die Zahl an Strom- und Gas-Zahlern keine vollen zehn 
(10) erreicht („Umtauschverhaltnis"). Sofern sich aufgrund des Umtauschverhalt-
nisses keine voile Anzahl an Geschaftsanteilen ergibt, zu deren Erwerb die jewei-
lige Konzessionskommune berechtigt ist, wird auf den nachsten vollen Geschafts-
anteil abgerundet. Die Konzessionskommunen und die jeweilige Zahl an Serie A 
Anteilen, zu deren Erwerb die Konzessionskommunen berechtigt sind, sind in An-

lage 3.1 aufgeflihrt. Das Erwerbsangebot erfolgte auf der Grundlage des am 8. 
September 2020 von der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht gebillig-
ten und von der ENTEGA veroffentlichten Verkaufsprospekts („Verkaufspros-

pekt"). 

?

3.2 ?Zur Durchfuhrung des Erwerbsangebots hat die Gesellschaft 15.150 Aktien (ent- 
spricht einem Anteil von 15 % des Grundkapitals) an der e-netz erworben. Damit 
vermittelt jeder Serie A Anteil durchgerechnet eine mittelbare Beteiligung an der 
e-netz von 0,606 Aktien. Zur Finanzierung des Erwerbs hat ENTEGA die Gesell-
schaft mit Eigenkapital in Halle von 25% des Kaufpreises ausgestattet. Im Ubrigen 
erfolgte der Erwerb unter lnanspruchnahme eines von ENTEGA gewahrten Gesell-
schafterdarlehens. 

?

3.3 ?In Annahme des Erwerbsangebots schlieBen zunachst die Kommunalen Gesell- 
schafter am Unterzeichnungstag jeweils mit ENTEGA einen Anteilskauf- und Ober-
tragungsvertrag Ober den Erwerb von Serie A Anteilen. Der Erwerb dieser Serie A 
Anteile erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2021, im Fall der Stadt 
Ober-Ramstadt in zwei Tranchen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2021 
und wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2022. Mit Vollzug dieser Anteilskauf-
und Obertragungsvertrage werden die Serie A Anteile wie folgt gehalten: 

Kommunaler 
Gesellschafter 

Anzahl Serie A 
Anteile 

Lfd. ?Nr. ?der 
Geschaftsan- 
teile 

Gesamtnenn- 
betrag der Ge- 
schaftsanteile 
in EUR 

Prozentuale 
Beteiligung 
am Stammka- 
pital 

Anzahl ?der 
mittelbar ?ge- 
haltenen ?e- 
netz-Aktien 

Gemeinde 
Furth 

766 251-1.016 766,00 3,064 % 464,196 

Schof- 
ferstadt 
Gernsheim 

860 1.017-1.876 860,00 3,44 % 521,16 
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Gemeinde 297 1.877-2.173 297,00 1,188 % 179,982 

Gorxheimer-
tal 

Gemeinde 563 2.174-2.736 563,00 2,252 % 341,178 

Schaafheim 

Stadt ?Ober- 1.186 2.737-3.922 1.186,00 4,744 % 718,716 

Ramstadt 

Die Entscheidung der ubrigen Konzessionskommunen Ober das Erwerbsangebot 
steht noch aus. 

§4 
Zweite Angebotsphase zum Erwerb von Serie A Anteilen 

?

4.1 ?ENTEGA verpflichtet sich, fur Zwecke der zweiten Angebotsphase nach dem Un- 
terzeichnungstag den Verkaufsprospekt zu aktualisieren und von der Bundesan-
stalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht billigen zu lassen und sodann nach Verof-
fentlichung des aktualisierten Verkaufsprospekts das Erwerbsangebot gegentiber 
den Konzessionskommunen, die es bislang noch nicht angenommen haben (je-
weils „Erwerbsberechtigte Kommune"), zu erneuern. Das erneuerte Erwerbsan-
gebot kann nach Veroffentlichung des aktualisierten Verkaufsprospekts von der 
jeweiligen Erwerbsberechtigten Kommune bis zum 30. Juni 2022 („Angebotsfrist") 
durch Mitteilung an ENTEGA angenommen werden („Ausubungserklarung"). 
ENTEGA ist verpflichtet, nach Zugang einer Austibungserklarung der jeweiligen Er-
werbsberechtigten Kommune den Abschluss eines Anteilskauf- und Ubertragungs-
vertrags, der im Wesentlichen dem als Anlage 4.1 beigefugten Entwurf entspricht, 
im Juli 2022 anzubieten. Der Erwerb erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2022. 

?

4.2 ?Die Annahme des Erwerbsangebots durch die jeweilige Erwerbsberechtigte Kom- 
mune ist nur wirksam, wenn zusammen mit dem Abschluss des Anteilskauf- und 
Ubertragungsvertrags auch der Beitritt der jeweiligen Erwerbsberechtigten Kom-
mune zu diesem Konsortialvertrag beurkundet wird. Die Parteien bieten hiermit 
jeder Erwerbsberechtigten Kommune, die das Erwerbsangebot annimmt, an, die-
sem Konsortialvertrag beizutreten und verzichten auf den Zugang der Annahme 
gemag § 151 Satz 1 BGB. Die Beitrittserklarung wird mit ihrer Beurkundung wirk-
sam. Fur jede Erwerbsberechtigte Kommune, die auf diese Weise Gesellschafter 
der Gesellschaft wird und diesem Konsortialvertrag beitritt, gelten die Rechte und 
Pflichten fur die Kommunalen Gesellschafter nach diesem Konsortialvertrag. Sie 
ist von den Begriffen Partei und Kommunaler Gesellschafter umfasst. 

?

4.3 ?Wenn und soweit innerhalb der Angebotsfrist das Erwerbsangebot mehr Erwerbs- 
berechtigte Kommunen annehmen, als Serie A Anteile von ENTEGA gehalten wer-
den, so gelten §§ 15.4 und 15.5 entsprechend. 
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§5 
Zuerwerbsrecht 

?

5.1 ?Nach Ablauf der Angebotsfrist teilt ENTEGA den Kommunalen Gesellschaftern so- 
wie den beigetretenen Erwerbsberechtigten Kommunen (zusammen die „Betei-
ligten Kommunen") mit, in welchem Umfang das Erwerbsangebot nicht angenom-
men wurde und somit weitere Serie A Anteile („Verfugbare Serie A Anteile") er-
worben werden konnen. Jede Beteiligte Kommune hat — gegebenenfalls nach Bil-
ligung und Veroffentlichung eines erneut aktualisierten Verkaufsprospekts — das 
Recht, bis zum 30. November 2022 gegentiber ENTEGA zu erklaren, ob und in wel-
chem Umfang sie Verfugbare Serie A Anteile erwerben mOchte („Zuerwerbs-
recht"). Sofern das Zuerwerbsrecht fur mehr Serie A Anteile ausgeubt wird ais Ver-
fOgbare Serie A Anteile bestehen, erfoigt die Zuteilung pro rata inter se entspre-
chend der Berechtigung der Beteiligten Kommunen zum Erwerb von Serie A Ge-
schaftsanteilen unter dem Erwerbsangebot gemag dem Umtauschverhaltnis. Der 
Erwerb soil mit Wirkung zum 1. Januar 2023 erfolgen. Fur den Erwerb gilt zudem 
§ 4.2 entsprechend mit der MaBgabe, dass sich die Rechte und Pflichten jeder hin-
zuerwerbenden Beteiligten Kommune unter diesem Konsortialvertrag auch auf 
die aufgrund des Zuerwerbsrechts hinzuerworbenen Serie A Anteile erstrecken. 

§6 
Finanzierung der Gesellschaft 

ENTEGA hat der Gesellschaft zur Finanzierung eines Teils der Kaufpreisforderung 
fur den Erwerb der e-netz-Aktien ein Gesellschafterdarlehen gewahrt. ENTEGA hat 
das Recht, nach Ablauf der Angebotsfrist Angebote von Kreditinstituten Ober eine 
Finanzierung einzuholen, mit welcher dieses Gesellschafterdarlehen sowie wei-
tere gemaB § 4.3 in Verbindung mit §§ 15.4 und 15.5 gewahrte Gesellschafterdar-
lehen abgelost werden k6nnen. Die Parteien sind verpflichtet, dem Abschluss ei-
ner entsprechenden Fremdfinanzierung durch Gesellschafterbeschluss zuzustim-
men. 

§7 
Leitung der Gesellschaft; Geschaftsordnung fiir die Geschaftsflihrung 

?

7.1 ?Die Gesellschaft hat zwei Geschaftsfuhrer, wobei mindestens ein Geschaftsfuhrer 
von den lnhabern der Serie B Anteile mit einfacher Mehrheit ihrer Stimmen be-
stimmt wird. Dieser Geschaftsfuhrer ist stets von den Beschrankungen des 
§ 181 2. Alt. BGB befreit. Die Inhaber der Serie A Anteile konnen der Bestellung 
widersprechen, wenn in der Person des Geschaftsfuhrers ein wichtiger Grund vor-
liegt. 

?

7.2 ?Die Inhaber der Serie A Anteile konnen durch Gesellschafterbeschluss beschlie- 
Ben, einen Geschaftsfuhrer zu bestehen, der mit einfacher Mehrheit ihrer Stim-
men gewahlt wird. Die Inhaber der Serie B Anteile konnen der Bestellung wider-
sprechen, wenn in der Person des Geschaftsfuhrers ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt zumindest dann vor, wenn die zu bestellende Person 

Seite 11 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



auch fill.  einen Wettbewerber der ENTEGA-Gruppe tatig ist oder auf einen solchen 
Einfluss ausithen kann. Solange die Inhaber der Serie A Anteile keinen Geschafts-
fuhrer bestellt haben, gilt § 7.1 entsprechend auch fur den zweiten Geschaftsfuh-
rer. 

?

7.3 ?1st nur ein Geschaftsfuhrer bestelit, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind 
mehrere Geschaftsfuhrer bestelit, so wird die Gesellschaft durch die Geschafts-
fuhrer gemeinsam oder durch einen Geschaftsfithrer gemeinsam mit einem Pro-
kuristen vertreten. 

?

7.4 ?Die Bestellung der Geschaftsfuhrer erfolgt im Ubrigen nach Maggabe des Gesell- 
schaftsvertrags, soweit in diesem Konsortialvertrag nichts anderes geregelt ist. 

?

7.5 ?Die Geschaftsfiihrer haben die Gesellschaft im Einklang mit den Vorgaben des Ge- 
setzes, dieses Konsortialvertrags, des Gesellschaftsvertrags sowie der Geschafts-
ordnung fur die Geschaftsfuhrung zu flihren. 

?

7.6 ?Die Geschaftsfuhrer sind insbesondere verpflichtet, soweit die Geschaftsordnung 
fur die Geschaftsfuhrung dies vorsieht, zu in der Hauptversammlung der e-netz 
anstehenden Beschlussfassungen die vorherige Beschlussfassung der Gesellschaf-
ter herbeizufuhren und das Stimmrecht der Gesellschaft in der Hauptversamm-
lung der e-netz nach Maggabe des entsprechenden Beschlusses der Gesellschaf-
terversammlung auszuLiben. 

?

7.7 ?Den Geschaftsfuhrern wird fur ihre Tatigkeit als Geschaftsfuhrer von der Gesell- 
schaft keine Vergutung gewahrt. Die Gesellschaft erstattet den Geschaftsfuhrern 
in angemessenem Umfang die Auslagen, die ihnen aufgrund ihrer Tatigkeit als Ge-
schaftsfOhrer entstehen. 

§8 
Beschlussfassungen der Gesellschafter 

?

8.1 ?Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen sowie die Beschlussfassung 
durch die Gesellschafter erfolgen gemag den im Gesellschaftsvertrag vorgeschrie-
benen Form- und Fristerfordernissen. Soweit zwingende Vorschriften nicht entge-
genstehen, kann der Gesellschaftsvertrag Regeln fur vereinfachte Beschlussfas-
sungen vorsehen und die Gesellschafter konnen auf alle gesellschaftsvertraglichen 
oder gesetzlichen Vorschriften Ober Form und Frist der Einberufung sowie der Be-
schlussfassung verzichten. 

?

8.2 ?Die BeschlOsse der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft werden mit ein- 
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht nach diesem 
Konsortialvertrag, dem Gesellschaftsvertrag oder dem Gesetz eine andere Mehr-
heit erforderlich ist. 

?

8.3 ?Soweit Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung die Austibung von 
Stimmrechten der Gesellschaft als Aktionarin der e-netz betreffen, ist ENTEGA aus 
etwaigen von ihr gehaltenen Serie A Anteilen nicht stimmberechtigt. 
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8.4 ?Die Parteien verpflichten sich, im Rahmen des rechtlich Zulassigen dafOr zu sorgen, 
dass ihre Vertreter in der Gesellschafterversammlung ihre Stimmrechte nach 
Maggabe dieses Konsortialvertrags austiben. 

§9 
Konsortialausschuss 

9.1 ?Die Gesellschaft hat einen Konsortialausschuss („Konsortialausschuss"). Der Kon- 
sortialausschuss hat die ihm in diesem Konsortialvertrag, dem Gesellschaftsver-
trag, sowie den Geschaftsordnungen fur die Geschaftsfuhrung und den Konsorti-
alausschuss zugewiesenen Aufgaben. Der Konsortialausschuss hat ausschlieglich 
beratende Funktion; insbesondere berat der Konsortialausschuss Ober Themen im 
Zustandigkeitsbereich sowie Ober etwaige Vorschlage zur Tagesordnung fOr Sit-
zungen des Aufsichtsrats der e-netz. 

9.2 ?Jeder Gesellschafter hat das Recht, jeweils einen Vertreter als Mitglied des Kon- 
sortialausschusses zu nominieren. Das Recht zur Nominierung eines Mitglieds des 
Konsortialausschusses endet mit Ausscheiden des betroffenen Gesellschafters aus 
der Gesellschaft. Die Mitglieder des Konsortialausschusses Oben ihr Amt person-
lich aus. Eine Stellvertretung durch andere Mitglieder des Konsortialausschusses 
oder benannte Ersatzmitglieder ist moglich. 

9.3 ?Die Gesellschafter sollen eine Geschaftsordnung fur den Konsortialausschuss be- 
schliegen. Die Beschlussfassung Ober die Geschaftsordnung fur den Konsortialaus-
schuss sowie Ober etwaige Anderungen bedarf der Mehrheit der Inhaber der Serie 
A Anteile und der Serie B Anteile. Die Geschaftsordnung fur den Konsortialaus-
schuss hat vorzusehen, dass der Konsortialausschuss einen Vorsitzenden und ei-
nen stellvertretenden Vorsitzenden hat. 

9.4 ?Den Mitgliedern des Konsortialausschusses kann von der Gesellschaft nach nahe- 
rer Maggabe der Geschaftsordnung fur den Konsortialausschuss ein Sitzungsgeld 
gewahrt werden. Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Konsortialaus-
schusses zudem in angemessenem Umfang die Auslagen, die ihnen aufgrund ihrer 
Tatigkeit als Mitglied des Konsortialausschusses entstehen. Im Ubrigen wird den 
Mitgliedern des Konsortialausschusses von der Gesellschaft keine Vergutung ge-
wahrt. 

9.5 ?Die Mitglieder des Konsortialausschusses sind zur Verschwiegenheit Ober erhal- 
tene vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet. 

§ 10 
Beteiligung im Aufsichtsrat der e-netz 

10.1 ?Der Aufsichtsrat der e-netz besteht aus funfzehn (15) Mitgliedern, von denen ein 
Drittel durch die Arbeitnehmer gewahlt wird. Die Kommunalen Gesellschafter ha-
ben nach Maggabe dieses § 10 das Recht, drei (3) Organe oder Organvertreter 
der Kommunalen Gesellschafter als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zur 
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Wahl in den Aufsichtsrat der e-netz vorzuschlagen. Der Vorschlag der Kommuna-
len Gesellschafter erfolgt aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversamm-
lung, welcher der einfachen Mehrheit der von Inhabern von Serie A Anteilen ab-
gegebenen Stimmen bedarf. Inhaber von Serie B Anteilen konnen dem Vorschlag 
widersprechen, wenn der vorgeschlagene Kandidat fur einen Wettbewerber der 
ENTEGA-Gruppe tatig ist oder ein sonstiger wichtiger Grund in seiner Person vor-
liegt, sind bei der Beschlussfassung Ober den Vorschlag im Ubrigen aber nicht 
stimmberechtigt. 

?

10.2 ?ENTEGA und die Gesellschaft verpflichten sich, ihre Stimmrechte aus e-netz-Aktien 
in der jeweils nachsten Hauptversammlung der e-netz dahingehend auszuuben, 
dass die von den Kommunalen Gesellschaftern gemag § 10.1 vorgeschlagenen 
Vertreter als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der e-netz gewahlt wer-
den. lm Ubrigen werden die Aufsichtsratsmitglieder der e-netz nach den gesetzli-
chen Bestimmungen gewahlt. 

§ 11 
Bilanzierung; Abschlussprtifung; Finanzierung der Gesellschaft und Ausschuttungen 

Das Geschaftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Der Jahresab-
schluss und der Lagebericht der Gesellschaft sind nach den fur groge Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften des HGB aufzustellen und im Einklang mit § 53 
HGrG zu prOfen. 

?

11.2 ?Die Gesellschafterversammlung beschliegt Ober die Feststellung des Jahresab- 
schlusses und die Verwendung des Ergebnisses. Vorbehaltlich des Vorhandenseins 
der entsprechenden Liquiditat streben die Parteien eine Vollausschuttung des 
jahrlichen Bilanzgewinns der Gesellschaft an. 

?

11.3 ?Sofern Serie A Anteile durch oder an ENTEGA nach den Regelungen dieses Konsor- 
tialvertrags Obertragen werden, erfolgt der Verkauf stets mit wirtschaftlicher Wir-
kung zum 1. Januar des Jahres, in dem die Ubertragung dinglich erfolgt. Gewinne, 
die von der Gesellschaft in den Vorjahren erwirtschaftet werden, stehen der je-
weiligen libertragenden Partei zu, soweit sie nicht bereits ausgeschuttet worden 
sind. Die Parteien verpflichten sich daher, erforderlichenfalls entsprechende Ge-
winnverwendungsbeschlusse mit dem Inhalt zu fassen, dass solche Gewinne im 
Rahmen einer disproportionalen Gewinnausschuttung an die jeweilige Libertra-
gende Partei ausgeschiittet werden. 

?

11.4 ?Finanzierungs- oder Nachschusspflichten seitens der Gesellschafter bestehen 
nicht. 

§12 
Geschafte mit Gesellschaftern 

?

12.1 ?Die Parteien sind sich darner einig, dass samtliche zwischen den Gesellschaftern 
oder mit ihnen Verbundenen Unternehmen und der Gesellschaft abgeschlossenen 
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oder abzuschlieRenden Rechtsgeschafte zu nnarktublichen Konditionen durchzu-
fiihren sind. Ob Konditionen im Sinne dieses § 12.1 marktublich sind, wird im Zwei-
fel nach den Grundsatzen zum Fremdvergleich gernag § 1 Abs. 1 AStG bestimmt. 

?

12.2 ?Die Gesellschaft und ENTEGA haben mit Datum von 19.02.2020 den als Anlage 
12.2 zu Informationszwecken beigefugten Geschaftsbesorgungsvertrag ein-
schlieglich eines ersten Nachtrags vom 09.06.2021 geschlossen. Die Parteien sind 
sich darOber einig, dass dieser Vertrag fortgefuhrt wird und die Konditionen dieses 
Vertrags als marktublich im Sinne von § 12.1 gelten. 

§ 13 
Ubertragung von Geschaftsanteilen; Ubertragung von Rechten und Pflichten aus diesem 

Konsortialvertrag 

?

13.1 ?Jede Verfugung Ober Geschaftsanteile oder Teile von Geschaftsanteilen, insbeson- 
dere die Abtretung, aber auch der Tausch von Anteilen, bedarf zu ihrer Wirksam-
keit eines zustimmenden Gesellschafterbeschlusses der Inhaber der Serie B An-
teile. § 13.1 Satz 1 gilt entsprechend fur die (i) Einraumung von Unterbeteiligun-
gen, (ii) Ubertragung im Rahmen von Umwandlungsvorgangen nach dem Urn-
wandlungsgesetz oder im Rahmen von Rechtsakten anderer Rechtsordnungen mit 
vergleichbarer Wirkung, (iii) Begrundung von Rechtsverhaltnissen, aufgrund derer 
ein Gesellschafter einen Anteil ganz oder teilweise als Treuhander einer anderen 
Person halt oder die Ausubung seiner Gesellschafterrechte an die Zustimmung ei-
ner anderen Person bindet, falls diese Person nicht selbst Gesellschafter ist, und 
(iv) Verpfandung eines Geschaftsanteils oder eines Teils eines Geschaftsanteils so-
wie andere Formen der Gewahrung von Sicherheiten an einem Geschaftsanteil o-
der einem Teil davon, einschlieglich von Sicherheiten nach dem Recht anderer 
Rechtsordnungen. 

?

13.2 ?Ebenso bedurfen einer vorherigen Zustimmung der Mehrheit der Inhaber der Se- 
rie B Anteile alle indirekten Ubertragungen von Geschaftsanteilen oder Teilen von 
Geschaftsanteilen, soweit diese indirekten Ubertragungen wirtschaftlich einer di-
rekten Ubertragung gleichkommen. Hierunter Milt insbesondere die Ubertragung 
des wirtschaftlichen Eigentums an Geschaftsanteilen oder Teilen von Geschafts-
anteilen. 

?

13.3 ?Fur die Dauer dieses Konsortialvertrags darf kein Gesellschafter Ober Geschaftsan- 
teile gemaR § 13.1 und/oder § 13.2 verfugen. Dies gilt nicht fur die folgenden Falle 
(jeweils eine „Erlaubte Anteilstibertragung"): 

(i) Ubertragung der von einem Kommunalen Gesellschafter gehaltenen Se- 
rie A Anteile an eine (andere) zu 100% von der jeweiligen Konzessions-
kommune bzw. Neuen Konzessionskommune gehaltene kommunale 
Tochtergesellschaft; 

(ii) Ubertragung von Serie A Anteilen durch oder an ENTEGA nach den Rege- 
lungen dieses Konsortialvertrags. 
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?

13.4 ?Die Inhaber der Serie B Anteile verpflichten sich, vorbehaltlich des nachstehenden 
§ 13.5 einer Erlaubten AnteilsObertragung in der Gesellschafterversammlung zu-
zustimmen. 

?

13.5 ?Eine Verfugung Ober Geschaftsanteile gilt im Fall des § 13.3(i) nur dann als Er- 
laubte Anteilsijbertragung, wenn die folgenden Voraussetzungen erfullt sind: 

(i) Es werden samtliche Geschaftsanteile der ubertragenden Partei abertra- 
gen. 

(ii) Der Anteilstibertragungsvertrag enthalt eine Bestimmung, wonach die 
Ubertragung erst dann wirksam wird (§ 158 Abs. 1 BGB), wenn der Uber-
tragungsempfanger die Rechte und Pflichten aus diesem Konsortialver-
trag — gegebenenfalls, etwa bei einer anderen Gesellschaftsform des 
Obertragungsempfangers, mit sinngema13 anzuwendenden Rechten und 
Pflichten — schuldbefreiend anstelle der ubertragenden Partei Ober-
nimmt. 

(iii) Die ubertragende Partei erklart gegenuber den anderen Parteien in Form 
eines selbststandigen Garantieversprechens gernag § 311 BGB, dass sie 
dal& einsteht, dass der Obertragungsempfanger den Pflichten aus die-
sem Konsortialvertrag (in der Obernommenen Form) nachkommt. 

(iv) Der AnteilsObertragungsvertrag enthalt eine Bestimmung, wonach die 
Ubertragung des Geschaftsanteils sowie die Ubernahme dieses Konsorti-
alvertrags gernag § 13.5(ii) enden (§ 158 Abs. 2 BGB) und die Obertra-
gende Partei wieder Vertragspartei dieses Konsortialvertrags und Gesell-
schafterin der Gesellschaft wird, wenn der Ubertragungsempfanger nicht 
mehr eine (andere) zu 100% von der jeweiligen Konzessionskommune 
bzw. Neuen Konzessionskommune gehaltene kommunale Tochtergesell-
schaft der jeweiligen Konzessionskommune bzw. Neuen Konzessions-
kommune ist. 

?

13.6 ?Vorbehaltlich einer Ubertragung dieses Konsortialvertrags gernag § 13.5(ii) darf 
keine Partei Rechte und/oder Pflichten aus diesem Konsortialvertrag ohne vorhe-
rige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Parteien ganz oder teilweise an 
Dritte abtreten oder Dritten Rechte an Rechten aus diesem Konsortialvertrag ein-
räumen. 

§ 14 
Ausscheiden Kommunaler Gesellschafter 

?

14.1 ?Jeder Kommunale Gesellschafter unterbreitet hiermit ENTEGA das Angebot, saint- 
liche von ihm gehaltenen Serie A Anteile zum aktualisierten Marktwert gernag die-
sem § 14 zu erwerben („Kickerwerbsangebot"). ENTEGA darf das Ruckerwerb-
sangebot durch schriftliche Erklarung gegenuber dem jeweiligen Kommunalen Ge-
sellschafter annehmen („AusLibungserklarung Ftlickerwerb"), wenn eine der fol-
genden Bedingungen eingetreten ist: 

Seite 16 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



(i) der jeweilige Kommunale Gesellschafter schliegt fur sein Gemeindege- 
biet einen Konzessionsvertrag mit einem Dritten ab; 

(ii) dieser Konsortialvertrag endet mit Wirkung fur und gegen den jeweiligen 
Kommunalen Gesellschafter (sei es durch Beendigung des gesamten Kon-
sortialvertrags oder durch Kundigung nur des betroffenen Kommunalen 
Gesellschafters) 

(der betroffene Kommunale Gesellschafter in beiden Fallen „Ehemalige Kom-
mune", jeder dieser FaIle „Ruckerwerbsfall"). 

?

14.2 ?Die Ausubungserklarung Ruckerwerb ist nur wirksam, wenn sie innerhalb von 
sechs (6) Monaten nach Kenntnis des Eintritts der jeweiligen Bedingung erklart 
wird. Im Riickerwerbsfall konnen die Obrigen Inhaber von Serie A Anteilen durch 
Mehrheitsbeschluss und die Ehemalige Kommune durch einseitige schriftliche Er-
klarung ENTEGA verpflichten, das Ruckerwerbsangebot fristgemal anzunehmen. 
Die Ehemalige Kommune und ENTEGA sind verpflichtet, unverziiglich nach Zugang 
der Ausubungserklarung ROckerwerb einen Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag, 
der im Wesentlichen dem als Anlage 14.2 beigefugten Entwurf entspricht, zu be-
urkunden. Mit Ubertragung ihrer Geschaftsanteile scheidet die Ehemalige Kom-
mune auch als Partei aus diesem Konsortialvertrag aus. 

?

14.3 ?Bestehen mit einem Kommunalen Gesellschafter mehrere Konzessionsvertrage 
und tritt der Fall des § 14.1(i) nur in Bezug auf einen Konzessionsvertrag ein, wah-
rend der andere fort gilt, so darf ENTEGA die Ausubungserklarung Ruckerwerb nur 
in Bezug auf die Anzahl von Serie A Anteilen ausuben, die nach dem Umtauschver-
haltnis auf den weggefallenen Konzessionsvertrag entfallt. In alien anderen Fallen 
hat ENTEGA die Austibungserklarung Riickerwerb in Bezug auf alle von dem be-
treffenden Kommunalen Gesellschafter gehaltenen Serie A Anteile auszuiiben. 

?

14.4 ?Fi -  den Fall, dass die im Gewinnabfuhrungsvertrag vorgesehene Ausgleichszah- 
lung verringert wird, hat jeder Kommunale Gesellschafter das Recht, von ENTEGA 
den Erwerb samtlicher von ihm gehaltenen Serie A Anteile zu dem auf Basis der 
neuen Ausgleichszahlung aktualisierten Marktwert zu verlangen. Der jeweilige 
Kommunale Gesellschafter kann das Recht gemag diesem § 14.4 innerhalb von 
sechs (6) Monaten nach Eintragung der Anderung des Gewinnabfuhrungsvertrags 
im Handelsregister der Gesellschaft durch schriftliche Erklarung gegenuber 
ENTEGA ausiiben. Der jeweilige Kommunale Gesellschafter und ENTEGA sind ver-
pflichtet, innerhalb von 20 Bankarbeitstagen nach Zugang der Ausilbungserkla-
rung einen Anteils- und Ubertragungsvertrag, der im Wesentlichen dem als An-
lage 14.2 beigefugten Entwurf entspricht, zu beurkunden. Mit Ubertragung seiner 
Geschaftsanteile scheidet der jeweilige Kommunale Gesellschafter aus diesem 
Konsortialvertrag aus. 
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§ 15 
Anpassung der Beteiligungen 

?

15.1 ?Die Beteiligung weiterer Kommunen an der Gesellschaft wird am jeweiligen Stich- 
tag auf der Grundlage der dann mit e-netz bzw. ENTEGA neu geschlossenen Kon-
zessionsvertrage nach MaBgabe dieses § 15 ermoglicht. 

?

15.2 ?Jede Kommune, die fur ihr jeweiliges Gemeindegebiet bis zum Stichtag einen Kon- 
zessionsvertrag mit ENTEGA oder e-netz abgeschlossen hat und die bisher noch 
nicht an der Gesellschaft beteiligt ist („Neue Konzessionskommune"), erhalt das 
Recht, entsprechend dem Umtauschverhaltnis Serie A Anteile zum Marktwert 
nach MaBgabe der §§ 15.2 bis 15.6 zu erwerben („Neuerwerbsrecht"). ENTEGA 
verpflichtet sich, das Neuerwerbsrecht den Neuen Konzessionskommunen nach 
dem Stichtag zu libermitteln. Das Neuerwerbsrecht kann von der jeweiligen 
Neuen Konzessionskommune innerhalb von drei Jahren nach dem Stichtag durch 
Mitteilung an ENTEGA und die Gesellschaft angenommen werden („Austibungser-
klarung Neuerwerb"). 

?

15.3 ?Soweit ENTEGA zum Stichtag eine zur Erfullung des Neuerwerbsrechts gemaB 
§ 15.2 ausreichende Zahl von Serie A Anteilen (einschlieglich etwaiger gernag dem 
Ruckerwerbsangebot nach MaBgabe von § 14.1(i) bis dahin erworbener Serie A 
Anteile) halt, ist ENTEGA verpflichtet, unverzuglich nach Zugang der Austibungser-
klarung Neuerwerb (fri,ihestens jedoch nach Ablauf der Ausubungsfrist fur das 
Ruckerwerbsangebot gemaB § 14.2) einen Anteilskauf- und Ubertragungsvertrag, 
der im Wesentlichen dem als Anlage 15.3 beigefugten Entwurf entspricht, zu be-
urkunden. 

?

15.4 ?Soweit ENTEGA zum Stichtag keine zur Erfullung des Neuerwerbsrechts gemaB 
§ 15.3 ausreichende Zahl von Serie A Anteilen halt, haben die Parteien unverzug-
lich nach Zugang der Ausubungserklarung Neuerwerb einen Gesellschafterbe-
schluss nach Maggabe dieses § 15.4 zu fassen, demzufolge das Stammkapital der 
Gesellschaft gegen Bareinlage urn eine Anzahl von Geschaftsanteilen (mit einem 
Nennbetrag von jeweils EUR 1,00) erhoht wird, die erforderlich ist, urn das Neuer-
werbsrecht zu erftillen. Durch die Kapitalerhohung werden neue Serie A Anteile 
(„Neue Serie A Anteile") und neue Serie B Anteile („Neue Serie B Anteile" und 
zusammen mit den Neuen Serie A Anteilen die „Neuen Geschaftsanteile") ent-
sprechend dem Anteil der Serie A Anteile und Serie B Anteile am bisherigen 
Stammkapital (d.h. 99% Serie A Anteile und 1% Serie B Anteile) geschaffen. Nur 
die Neuen Konzessionskommunen, von denen fristgemaB eine Ausubungserkla-
rung zugegangen ist, und deren Neuerwerbsrecht nicht bereits gemaB § 15.3 er-
fullt wird, werden zur Zeichnung der Neuen Serie A Anteile zugelassen. Nur 
ENTEGA wird zur Zeichnung der Neuen Serie B Anteile zugelassen. Die Parteien 
verzichten auf ihr Bezugsrecht hinsichtlich der Neuen Serie A Anteile und — mit 
Ausnahme der ENTEGA — hinsichtlich der Neuen Serie B Anteile. Samtliche Neuen 
Geschaftsanteile sind ab dem Geschaftsjahr ihrer Ausgabe gewinnberechtigt. Un-
verzuglich nach Fassung des Kapitalerhohungsbeschlusses hat jede Neue Konzes-
sionskommune sowie ENTEGA eine Bareinlage in Halle des Nennbetrags der von 
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ihr jeweils gezeichneten Neuen Geschaftsanteile („Nominalbetrag") auf ein von 
der Gesellschaft zuvor mitzuteilendes Konto zu zahlen. Daruber hinaus hat sich 
jede Neue Konzessionskommune sowie ENTEGA gegeniiber den Parteien, nicht je-
doch gegenuber der Gesellschaft, zu verpflichten, unverzuglich einen Betrag in 
HOhe des Marktwerts der von ihr jeweils gezeichneten Neuen Geschaftsanteile 
abzuglich des Nominalbetrags als Einzahlung in die freie Kapitalrucklage der Ge-
sellschaft einzuzahlen. Der Marktwert der Neuen Geschaftsanteile ist unter Be-
rOcksichtigung des Erwerbs bzw. der Zeichnung neuer e-netz-Aktien durch die Ge-
sellschaft (einschlie(3lich der entsprechenden Finanzierung des Erwerbs) gernal3 
§ 15.5 zu ermitteln. 

?

15.5 ?Die Gesellschaft hat die durch die Kapitalerhohung gemaR § 15.4 erhaltenen Bar- 
mittel zum Erwerb weiterer e-netz-Aktien von ENTEGA oder zur Zeichnung neu 
auszugebender Aktien der e-netz aus einer Barkapitalerhohung zu verwenden, so 
dass jeder Geschaftsanteil (unter Berlicksichtigung der Neuen Geschaftsanteile) 
durchgerechnet weiterhin eine mittelbare Beteiligung an der in § 2.4 genannten 
Zahl von e-netz-Aktien vermittelt. Erwirbt die Gesellschaft weitere e-netz-Aktien 
von ENTEGA, wird in Hohe des nicht von den gemal § 15.4 erhaltenen Barmitteln 
gedeckten Teils des Kaufpreises von ENTEGA ein Gesellschafterdarlehen gewahrt. 
Zeichnet die Gesellschaft neue Aktien der e-netz aus einer Barkapitalerhohung, 
wird der nicht von den gemaR § 15.4 erhaltenen Barmitteln gedeckte Teil des Aus-
gabebetrags der neuen e-netz-Aktien durch ein Gesellschafterdarlehen der 
ENTEGA finanziert. Das jeweilige Gesellschafterdarlehen hat marktubliche Kondi-
tionen zu enthalten. Die Pflicht zum Erwerb weiterer e-netz-Aktien bzw. zur Zeich-
nung neuer e-netz-Aktien gemag diesem § 15.5 endet, sobald die beitretenden 
Neuen Konzessionskommunen entsprechend dem Umtauschverhaltnis mittelbar 
eine entsprechende Anzahl an e-netz-Aktien halten, spatestens jedoch sobald die 
Gesellschaft eine Anzahl von e-netz-Aktien halt, die einem Anteil von 25,1 % des 
Grundkapitals der e-netz entspricht. 

?

15.6 ?Die Annahme des Neuerwerbsrechts durch die jeweilige Neue Konzessionskom- 
mune ist nur wirksam, wenn zusammen mit dem Abschluss des Anteilskauf- und 
Ubertragungsvertrags gemag § 15.3 bzw. der Zeichnung der Neuen Serie A Anteile 
gemaf3§ 15.4 auch der Beitritt der jeweiligen Neuen Konzessionskommune zu die-
sem Konsortialvertrag beurkundet wird. Die Parteien bieten hiermit jeder Neuen 
Konzessionskommune, die das Neuerwerbsangebot annimmt, an, diesem Konsor-
tialvertrag beizutreten und verzichten auf den Zugang der Annahme gemag § 151 
Satz 1 BGB. Die Beitrittserklarung wird mit ihrer Beurkundung wirksam. Der beur-
kundende Notar wird die Gesellschaft unverzuglich Ober den Beitritt informieren, 
die wiederum unverzuglich die ubrigen Parteien hiervon unterrichten wird. Fur 
jede Neue Konzessionskommune, die auf diese Weise Gesellschafter der Gesell-
schaft wird und diesem Konsortialvertrag beitritt, gelten die Rechte und Pflichten 
fur Kommunale Gesellschafter nach diesem Konsortialvertrag. Sie ist von den Be-
griffen Partei und Kommunaler Gesellschafter umfasst. 
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?

15.7 ?Hatte ein Kommunaler Gesellschafter bislang nur einen Konzessionsvertrag abge- 
schlossen und schliegt einen zweiten ab, so gelten die Regelungen dieses § 15 ent-
sprechend. 

§ 16 
Laufzeit; Kundigung 

?

16.1 ?Dieser Konsortialvertrag wird auf eine Dauer von 28 Jahren abgeschlossen. Der 
Konsortialvertrag endet vorzeitig, sobald die Gesellschaft nur noch einen Gesell-
schafter hat. Sofern der Konsortialvertrag nicht vorzeitig endet, verlangert er sich 
urn jeweils zehn (10) weitere Jahre, wenn er nicht von einer Partei mit einer Frist 
von sechs (6) Monaten zu seinem jeweiligen Enddatum gekundigt wird. Das Kiln-
digungsrecht der Parteien nach § 723 Abs. 1 Satz 1 BGB ist ausgeschlossen. Das 
Recht jeder Partei zur Kundigung dieses Konsortialvertrags aus wichtigem Grund 
bleibt unberuhrt. 

?

16.2 ?Die Kundigung ist durch eingeschriebenen Brief gegenOber der Gesellschaft zu er- 
klaren. Die jeweils anderen Parteien bevollmachtigen hiermit jeweils die Gesell-
schaft, die Kundigung auch in ihrem Namen entgegenzunehmen. Die Gesellschaft 
wird die anderen Parteien unverzuglich nach Zugang der Kundigungserklarung 
hierliber informieren. 

?

16.3 ?Im Falle der Kundigung durch eine Partei wird dieser Konsortialvertrag mit den 
Obrigen Parteien fortgesetzt, sofern nicht die ubrigen Parteien etwas anderes ver-
einbaren. 

?

16.4 ?§ 1 (Auslegung; Definitionen), § 16 (Laufzeit; Kundigung), § 17 (Vertraulichkeit und 
Pressemitteilungen), § 18 (Kosten und Verkehrssteuern); § 19 (Mitteilungen) und 
§ 20 (Verschiedenes; Schlussbestimmungen) bleiben auch nach der Beendigung 
dieses Konsortialvertrags in vollem Umfang in Kraft. 

§ 17 
Vertraulichkeit und Pressemitteilungen 

?

17.1 ?Jede Partei wird die Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss 
dieses Konsortialvertrags Ober dessen Inhalt, Ober die Gesellschaft, die jeweils an-
deren Parteien sowie die mit dieser Verbundenen Unternehmen erhalten hat, 
streng vertraulich behandeln, vor dem Zugriff Dritter wirksam schatzen und solche 
vertraulichen Informationen nicht fur eigene oder fremde Zwecke nutzen. Von der 
vorstehenden Verpflichtung nicht umfasst sind Tatsachen, die offentlich bekannt 
sind oder ohne eine Verletzung dieser Verpflichtung offentlich bekannt werden 
oder deren Offenlegung durch Gesetz (insbesondere §§ 123 ff. Hessische Gemein-
deordnung) oder durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vor-
schriften vorgeschrieben oder aufgrund der Durchfi,ihrung dieses Konsortialver-
trags notwendig ist. 

?

17.2 ?Die Parteien werden sich Ober Form und Inhalt jeder Pressemitteilung oder ahnli- 
cher freiwilliger Verlautbarung zu den in diesem Konsortialvertrag vereinbarten 
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Rechtsgeschaften vor deren Veroffentlichung abstimmen. Sofern Veroffentlichun-
gen durch Gesetz oder durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche 
Vorschriften vorgeschrieben sind, werden sie sich um eine vorherige Abstimmung 
bernijhen. 

§ 18 
Kosten und Verkehrssteuern 

?

18.1 ?Jede Partei tragt ihre eigenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung und Verhandlung dieses Konsortialvertrags sowie dem Beitritt zu 
diesem Konsortialvertrag, einschlieglich der Honorare, Kosten und Auslagen ihrer 
Berater. 

?

18.2 ?Alle Verkehrssteuern einschlieglich ahnlicher in- oder auslandischer Steuern, Ge- 
bijhren oder Abgaben, die aufgrund des Abschlusses oder des Vollzugs dieses Kon-
sortialvertrags anfallen, tragen die ENTEGA und die Kommunalen Gesellschafter 
jeweils selbst, soweit Steuer- oder Gebuhrenschuldner nicht die Gesellschaft ist. 

§ 19 
Mitteilungen 

?

19.1 ?Alle rechtgeschaftlichen Erklarungen und andere Mitteilungen (zusammen „Mit- 
teilungen" und einzeln „Mitteilung") im Zusammenhang mit diesem Konsortial-
vertrag bedurfen der Schriftform nach § 126 Abs. 1, 2 und 4 BGB, soweit nicht no-
tarielle Beurkundung oder eine andere Form durch zwingendes Recht oder durch 
diesen Konsortialvertrag vorgeschrieben ist. Der Schriftform genugt eine Uber-
mittlung per Telefax (nicht aber eine sonstige telekommunikative Ubermittlung) 
oder ein Briefwechsel, es sei denn eine andere Form (z.B. E-Mail) ist durch diesen 
Konsortialvertrag ausdrOcklich vorgesehen. Die elektronische Form (z. B. E-Mail) 
ersetzt die Schriftform nicht, selbst wenn sie den Anforderungen des § 126a BGB 
entspricht. 

?

19.2 ?Alle Mitteilungen im Zusammenhang mit diesem Konsortialvertrag sind zu richten 
an: 

19.2.1 wenn an ENTEGA: 

ENTEGA AG 
z.Hd. ?Dr. Natalie Setz 
Anschrift: ?Frankfurter StraRe 110, 64293 Darmstadt 
Telefax-Nr.: 06151 701-1229 
E-Mail: ?Natalie.Setz@entega.ag  

19.2.2 wenn an Furth: 

Gemeindevorstand der Gemeinde Furth 
z.Hd. ?Herr Biirgernneister Volker Oehlenschlager 
Anschrift: ?HauptstraRe 19, 64658 Furth 
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Telefax-Nr.: 06253-1052 
E-Mail: ?buergermeister@gemeinde-fuerth.de  

19.2.3 wenn an Schofferstadt Gernsheim: 

Magistrat der SchOfferstadt Gernsheim 
z.Hd. ?Herr Burgermeister Peter Burger 
Anschrift: ?Stadthausplatz 1, 64579 Gernsheim 
Telefax-Nr.: 06258-3027 
E-Mail: ?peter.burger@gernsheim.de  

19.2.4 wenn an Gorxheimertal: 

Gemeindevorstand der Gemeinde Gorxheimertal 
z.Hd. ?Herr Burgermeister Uwe Spitzer 
Anschrift: ?Siedlungsstrage 35, 69517 Gorxheimertal 
Telefax-Nr.: 06201-294929 
E-Mail: ?rathaus@gorxheimertal.de  

19.2.5 wenn an Ober-Ramstadt: 

Magistrat der Stadt Ober-Ramstadt 
z.Hd. ?Herr Burgermeister Werner Schuchmann 
Anschrift: ?Darmstadter StraBe 29, 64372 Ober-Ramstadt 
Telefax-Nr.: 06154-702-702 
E-Mail: ?buergermeister@ober-ramstadt.de  

19.2.6 wenn an Schaafheim: 

Gemeindevorstand der Gemeinde Schaafheim 
z.Hd. ?Herr Burgermeister Daniel Rauschenberger 
Anschrift: ?Wilhelm-Leuschner-Strage 3, 64850 Schaafheim 
Telefax-Nr.: 06073-741038 
E-Mail: ?vorzimmer@schaafheim.de  

19.2.7 wenn an die Gesellschaft: 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
z.Hd. ?Dr. Natalie Setz 
Anschrift: ?Frankfurter Strage 110, 64293 Darmstadt. 
Telefax-Nr.: 06151 701-1229 
E-Mail: ?Natalie.Setz@entega.ag  

19.3 ?Die Parteien haben Anderungen ihrer in § 19.2 genannten Anschriften, Telefax- 
nummern and E-Mail-Adressen den jeweils anderen Parteien unverzuglich schrift-
lich mitzuteilen. Bis zu dieser Mitteilung gilt die bisherige Anschrift als wirksam. 
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§ 20 
Verschiedenes; Schlussbestimmungen 

?

20.1 ?Anderungen, Erganzungen oder die Aufhebung dieses Konsortialvertrags, ein- 
schlieglich der Anderung dieser Bestimmung, bedurfen der Schriftform, sofern 
nicht nach zwingendem Recht eine strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung) 
erforderlich ist. 

?

20.2 ?Dieser Konsortialvertrag hat Vorrang vor alien Vertragen, die in Ausfuhrung dieses 
Konsortialvertrags abgeschlossen werden. Soweit ein Widerspruch zwischen die-
sem Konsortialvertrag und einem in Ausfi,ihrung dieses Konsortialvertrags ge-
schiossenen Vertrag entstanden ist oder entstehen sollte, sind die Parteien ver-
pflichtet, den anderen Vertrag entsprechend diesem Konsortialvertrag auszulegen 
bzw. — wenn dies nicht moglich ist — zu andern. 

?

20.3 ?Dieser Konsortialvertrag enthalt samtliche Vereinbarungen der Parteien zu seinem 
Gegenstand und ersetzt alle mundlichen oder schriftlichen Verhandlungen, Ver-
einbarungen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den 
Vertragsgegenstand geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Konsortial-
vertrag bestehen mit Ausnahme der in diesem Konsortialvertrag genannten Anla-
gen und der aufgrund dieses Konsortialvertrags abzuschlieBenden Vertrage nicht. 

?

20.4 ?Alle Fristen in diesem Konsortialvertrag beginnen, soweit nicht ausdrucklich ein 
anderes bestimmt ist, jeweils am ersten Bankarbeitstag nach dem Zugang der Er-
klarungen bei dem Adressaten. 

?

20.5 ?Sollten Bestimmungen dieses Konsortialvertrags ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchfiihrbar sein oder werden oder sollte dieser Konsortialvertrag eine 
Lucke enthalten, so wird hierdurch die Gultigkeit der ubrigen Bestimmungen die-
ses Konsortialvertrags nicht beruhrt. An die Stelle unwirksamer oder undurchfuhr-
barer Bestimmungen oder zur Ausfullung der Lucke soil eine Regelung treten, die, 
soweit rechtlich moglich, wirtschaftlich dem am nachsten kommt, was die Par-
teien wollten oder nach dem Sinn und Zweck dieses Konsortialvertrags gewollt 
Flatten, wenn sie bei Abschluss dieses Konsortialvertrags oder der spateren Auf-
nahme einer Bestimmung den Punkt bedacht Flatten. Dies gilt auch dann, wenn 
die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesem Konsortialvertrag nor-
mierten MaB einer Leistung oder einer Zeit (Frist oder Termin) beruht; es tritt in 
solchen Fallen ein dem Gewollten moglichst nahekommendes, rechtlich zulassiges 
Mag der Leistung und der Zeit (Frist oder Termin) an die Stelle des vereinbarten. 

?

20.6 ?AusschlieBlicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusam- 
menhang mit diesem Konsortialvertrag oder fiber seine Gultigkeit ergeben, ist 
Darmstadt. 
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Geselischaftsvertrag  

der 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 

Grundleciende Bestimmunqen 

§1 
Firma, Sitz 

(1) Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) fuhrt die Firma 

„ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH". 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Darmstadt. 

§2  
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten einer Beteiligung an der e-netz 
Sudhessen AG auf eigene Rechnung zur Bundelung der Interessen der Gesell-
schafter an dieser von ihnen mittelbar gehaltenen Beteiligung und hiermit ver-
bunden der Werterhalt und die Wertsteigerung des NetzvermOgens der e-netz 
SOdhessen AG, insbesondere der Strom- und Gasnetze. Zum Gegenstand des 
Unternehmens gehort eine Geschdftsstrategie, die auf die Forderung des lang-
fristigen Wertes der e-netz Sudhessen AG als operativ tatiger Gesellschaft ab-
zielt. Die Gesellschaft ubt keine (auch keine nur geringfugige) operative Tatigkeit 
aus, sondern hat ausschliefIlich Finanzholding-Funktion in Bezug auf die Beteili-
gung an der e-netz Sudhessen AG. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere 
nicht, ihren Gesellschaftern durch Verauf3erung von Tochterunternehmen, ver-
bundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen. 

(2) Die Gesellschaft darf sich an Personengesellschaften nicht beteiligen und andere 
Einkunfte als Ausgleichszahlungen, Dividenden und andere Ausschuttungen 
(z. B. Zinsen aus Darlehensvertragen, die nicht dem Einbehalt von Kapitalertrag-
steuer unterliegen) nicht vereinnahmen. Eine Organschaft zu Tochtergesellschaf-
ten ist ausgeschlossen. Schlielllich darf die Gesellschaft keine, zum Beispiel 
nach § 1 KWG, erlaubnispflichtigen Geschafte betreiben oder Dienstleistungen 
erbringen. 

(3) Vorbehaltlich des Abs. 2 darf die Gesellschaft alle Mallnahmen treffen, die ge- 
eignet sind, den Gesellschaftszweck zu fOrdern, insbesondere die zum Beteili-
gungserwerb erforderliche Finanzierung aufnehmen. 
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§3 
Stammkapital 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft betragt 

25.000,-- EUR (in Worten: Euro funfundzwanzig tausend) 

und ist eingeteilt in 24.750 Geschaftsanteile mit den laufenden Nummern 251 bis 
25.000 („Serie A Anteile") sowie 250 Geschaftsanteile mit den laufenden Num-
mern 1 bis 250 („Serie B Anteile"). 

ENTEGA AG Obernimmt samtliche 25.000 Geschaftsanteile Nrn. 1 bis 25.000 in 
Hohe von je 1 EUR, insgesamt 25.000 EUR. 

(2) Samtliche Geschaftsanteile sind in Geld zu erbringen und jeweils sofort in voller 
Hohe fallig. 

§4 
Dauer, Geschaftsjahr 

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

(2) Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Geschaftsfiihrunq und Vertretunq  

§5 
Geschaftsfiihrung und Vertretung 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschaftsfuhrer, wobei die Gesellschaf-
ter darauf hinwirken sollen, dass immer zwei Geschaftsifihrer bestellt sind. 

(2) Die Geschaftsfuhrer leiten die Gesellschaft grundsatzlich unter eigener Verant-
wortung, soweit dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt. 

(3) 1st nur ein Geschaftsfuhrer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind 
mehrere Geschaftsfuhrer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschafts-
fuhrer gemeinsam vertreten. 

(4) Die Geschaftsfuhrer haben unverzuglich nach Wirksamwerden jeder Verande-
rung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine 
von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen. 
Die Veranderungen sind den Geschaftsfuhrern schriftlich mitzuteilen und nach-
zuweisen. Als Nachweis sind im Allgemeinen entsprechende Urkunden in Ur-
schrift oder beglaubigter Abschrift vorzulegen. Nach Aufnahme der geanderten 
Gesellschafterliste im Handelsregister haben die Geschaftsfuhrer alien Gesell- 
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schaftern unverzuglich eine Abschrift der aktuellen Gesellschafterliste zu Ober-
senden. 

§6 
Bestellung und Abberufung 

(1) Die Bestellung und Abberufung der GeschaftsfOhrer obliegt der Gesellschafter- 
versammlung. 

(2) Mindestens ein Geschaftsfuhrer wird von den Inhabern der Serie B Anteile mit 
einfacher Mehrheit ihrer Stimmen bestimmt, Dieser Geschaftsfuhrer ist stets von 
den Beschrankungen des § 181 2. Alt. BGB zu befreien, Die Inhaber der Serie A 
Anteile konnen der Bestellung widersprechen, wenn in der Person des Ge-
schaftsfuhrers ein wichtiger Grund vorliegt. 

(3) Die Inhaber der Serie A Anteile ki5nnen durch Gesellschafterbeschluss beschlie- 
Ben, einen Geschaftsfuhrer zu bestellen, der mit einfacher Mehrheit ihrer Stim-
men gewahlt wird. Die Inhaber der Serie B Anteile konnen der Bestellung wider-
sprechen, wenn in der Person des Geschaftsfahrers ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt zumindest dann vor, wenn die zu bestellende Person 
auch far einen Wettbewerber der ENTEGA-Gruppe tdtig ist oder auf einen sol-
chen Einfluss ausuben kann. Solange die Inhaber der Serie A Anteile keinen Ge-
schaftsfOhrer bestellt haben, gilt Abs. 2 entsprechend auch fOr den zweiten Ge-
schaftsfOhrer, 

§7 
Aufgaben der Geschaftsfiihrer, Beschrankung der Geschaftsfiihrer im Innenver- 

haltnis, Vergutung und Auslagen 

(1) Die Geschaftsfuhrer haben die Geschafte der Gesellschaft im Einklang mit den 
Vorgaben des Gesetzes, des zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaf-
tern geschlossenen Konsortialvertrags, theses Gesellschaftsvertrags sowie der 
Geschaftsordnung fOr die Geschaftsfuhrung zu fuhren. 

(2) Handlungen, die der gewOhnliche Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft 
nicht mit sich bringt, durfen die Geschaftsfuhrer nur vornehmen und zulassen, 
wenn die Gesellschafterversammlung vorher zugestimmt hat. Im Ubrigen kann 
die Gesellschafterversammlung oder die Geschdftsordnung fur die GeschaftsfOh-
rung bestimmen, dass weitere Arten von Handlungen der vorherigen Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung oder des Konsortialausschusses bedOrfen. 

(3) Die Geschaftsfuhrer sind insbesondere verpflichtet, soweit die Geschaftsordnung 
Mr die GeschaftsfOhrung dies vorsieht, zu in der Hauptversammlung der e-netz 
Si dhessen AG anstehenden Beschlussfassungen die vorherige Beschlussfas-
sung der Gesellschafter herbeizufuhren und das Stimmrecht der Gesellschaft in 
der Hauptversammlung der e-netz SOdhessen AG nach Maggabe des entspre-
chenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung auszuOben. 

(4) Den Geschaftsfuhrern wird fur ihre Tatigkeit als Geschaftsfuhrer von der Gesell- 
schaft keine Vergatung gewahrt. Die Gesellschaft erstattet den Geschaftsfuhrern 
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in angemessenem Umfang die Auslagen, die ihnen aufgrund ihrer Tatigkeit als 
Geschaftsfuhrer entstehen. 

III. 
Konsortialausschuss 

§ 8  
Aufgaben und Zusammensetzung 

(1) Die Gesellschaft hat einen Konsortialausschuss. Der Konsortialausschuss berat 
die Geschaftsftihrung in Angelegenheiten der Gesellschaft. Daneben hat der 
Konsortialausschuss alle sonstigen Aufgaben und Kompetenzen, die ihm auf-
grund der Bestimmungen des zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaf-
tern geschlossenen Konsortialvertrags, dieses Gesellschaftsvertrags, sowie der 
Geschaftsordnungen fur die Geschaftsfuhrung und den Konsortialausschuss zu-
gewiesenen wurden. 

(2) Jeder Inhaber von Serie A Anteilen hat das Recht, jeweils einen Vertreter als 
Mitglied des Konsortialausschusses zu nominieren. Zudem haben die Inhaber 
der Serie B Anteile das Recht, einen Vertreter als Mitglied des Konsortialaus-
schusses zu nominieren. 

(3) Die Mitglieder des Konsortialausschusses Oben ihr Amt persOnlich aus. Eine 
Stellvertretung durch andere Mitglieder des Konsortialausschusses oder benann-
te Ersatzmitglieder ist moglich. 

(4) Soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht ausdrOcklich etwas an- 
deres bestimmt, finden auf den Konsortialausschuss § 52 GmbHG und die ak-
tienrechtlichen Vorschriften Ober den Aufsichtsrat keine Anwendung. 

§ 9  
VergOtung und Auslagen, Verschwiegenheit 

(1) Den Mitgliedern des Konsortialausschusses wird von der Gesellschaft keine Ver- 
gOtung gewahrt. Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Konsortialaus-
schusses in angemessenem Umfang die Auslagen, die ihnen aufgrund ihrer Ta-
tigkeit als Mitglied des Konsortialausschusses entstehen. 

(2) Die Mitglieder des Konsortialausschusses haben Ober die ihnen bei ihrer Tatig- 
keit als Mitglied des Konsortialausschusses bekannt gewordenen Tatsachen Drit-
ten gegenber Stillschweigen zu bewahren, insbesondere Ober erhaltene ver-
trauliche Berichte und vertrauliche Beratungen. Diese Verpflichtung besteht auch 
nach Beendigung ihres Amts. 

(3) § 394 AktG findet entsprechende Anwendung. Die Mitglieder des Konsortialaus- 
schusses haben zudem in entsprechender Anwendung des § 395 AktG geeigne- 
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to Vorkehrungen zu treffen, dass Personen, die damit betraut sind, die Beteili-
gungen einer Gebietskorperschaft zu verwalten, Ober vertrauliche Angaben und 
Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse, 
die ihnen aus Berichten nach § 394 AktG bekannt geworden sind, Stillschweigen 
bewahren. 

Iv. 
Gesellschafterbeschlasse, Gesellschafterversammlurmen 

§10 
GesellschafterbeschlOsse 

(1) ?Die Gesellschafter treffen ihre Entscheidungen durch Beschlussfassung. 

(2) ?Gegenstande der Beschlussfassung der Gesellschafter sind 

a) die Feststellung der jahrlich von der GeschaftsfLihrung aufzustellenden 
Unternehmensplanung sowie wesentliche Anderungen der Unterneh-
mensplanung, 

b) die Bestellung und Abberufung der Geschaftsfuhrer (§ 6), 

c) die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 12 Abs. 3); 

d) die Ergebnisverwendung (§ 13 Abs. 1); 

e) die Entlastung der Geschaftsfuhrer; 

f) die Geltendmachung von Ersatzanspruchen gegen Geschaftsfuhrer; 

g) die Wahl der Abschlussprufer (§ 12 Abs. 1 und 2); 

h) die Anderung des Gesellschaftsvertrags; 

i) die Auflosung der Gesellschaft; 

j) die Erteilung von Weisungen gegenuber den Geschaftsfuhrern; 

k) die sonstigen Angelegenheiten, die der Gesellschaftsvertrag und, soweit 
der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, das Gesetz der Be-
schlussfassung der Gesellschafter unterstellen (vgl. insbesondere 
Abs. 5 und 6 sowie § 12 Abs. 3 und 4). 

(3) ?Jeder Euro eines Geschaftsanteils gewahrt eine Stimme. Das Stimmrecht aus ei- 
nem Geschaftsanteil kann nur einheitlich ausgetibt werden. 

(4) ?Soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht ausdrucklich etwas an- 
deres bestimmen, bedurfen die GesellschafterbeschiCisse der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 
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(5) Die folgenden Gegenstande der Beschlussfassung bedOrfen einer Mehrheit von 
75% der abgegebenen Stimmen, sofern das Gesetz keine strengeren Mehrheits-
erfordernisse verlangt: 

a) Ausschuttung von Gewinnen durch die Gesellschaft in Abweichung von 
der in § 13 Abs. 1 geregelten AusschOttungspolitik; 

b) Umwandlungen nach dem UmwG, insbesondere Verschmelzungen, 
Spaltungen, Ubertragungen des VermOgens, Formwechsel sowie ver-
gleichbare MaRnahmen nach auslandischem Recht; 

c) KapitalerhOhungen oder Kapitalherabsetzungen oder die Ausgabe von 
Instrumenten zum Bezug von Anteilen an'der Gesellschaft; 

d) Abschluss, Anderung oder Beendigung von Unternehmensvertragen 
gernall §§ 291 ff. AktG. 

(6) ?Die folgenden Gegenstande der Beschlussfassung bedikfen einer Mehrheit von 
75% der abgegebenen Stimmen (sofern das Gesetz keine strengeren Mehrheits-
erfordernisse verlangt) and zusatzlich der Mehrheit der Stimmen der Inhaber der 
Serie B Anteile: 

a) Erwerb eigener Geschaftsanteile durch die Gesellschaft; 

b) Anderung des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, soweit diese den 
Sitz, den Unternehmensgegenstand oder den Umfang der nach diesem 
Gesellschaftsvertrag zustimmungsbedOrftigen Geschafte betrifft; 

c) Verauflerung oder Besicherung von wesentlichen Vermogensgegen-
standen der Gesellschaft (insbesondere Aktien an der e-netz Si dhessen 
AG); 

d) Beschluss, Anderung oder Aufhebung der Geschaftsordnung der Ge-
schaftsfahrung; 

e) Auflosung der Gesellschaft; 

f) VerfOgungen Ober Geschaftsanteile oder Teile von Geschaftsanteilen. 

(7) ?Soweit Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung die Ausubung von 
Stimmrechten der Gesellschaft als Aktionarin der e-netz SOdhessen AG betref-
fen, ist ENTEGA AG aus etwaigen von ihr gehaltenen Serie A Anteilen nicht 
stimmberechtigt. 

§11 
Gesellschafterversammlungen 

(1) Die Gesellschafterbeschlusse werden in der Regel in Versammiungen gefasst. 

(2) Die Geschaftsfuhrer kOnnen eine Beschlussfassung auch auf anderem Wege 
herbeifOhren, insbesondere im Umlaufverfahren schriftlich, fernschriftlich, per Te- 
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lefax sowie durch kombinierte Abstimmung, namlich durch Abstimmung teils in 
der Versammlung, teils aus der Distanz, wenn die Gesellschafter dem nicht wi-
dersprechen. Die Aufforderung zu einer solchen Abstimmung ist unter Mitteilung 
eines genau formulierten Vorschlags an die Gesellschafter zu richten. Die Ge-
sellschafter haben binnen zwei (2) Wochen oder einer von den Geschaftsfuhrern 
bestimmten Frist Stellung zu nehmen. Tun sie dies nicht, so ist dies jeweils als 
Gegenstimme zu werten. 

(3) 
?

Die Gesellschafterversammlungen sind durch die Geschaftsfuhrung schriftlich 
unter Wahrung einer Einberufungsfrist von zwei (2) Wochen und unter Angabe 
von Tagesordnung, Ort, Tag und Uhrzeit sowie etwa vorliegenden Beschlussan-
tragen einzuberufen. In Ei[fallen kann die Einberufungsfrist auf bis zu drei (3) Ta-
ge verkurzt werden. Alle Gesellschafter sind verpflichtet, der Gesellschaft eine 
ladungsfahige Anschrift im Inland und etwaige Anderungen stets unverzuglich 
schriftlich mitzuteilen. Die Ladung eines Gesellschafters 1st ordnungsgemall, 
wenn sie an die der Gesellschaft zuletzt mitgeteilte Anschrift gerichtet worden ist. 
Gesellschafterversammlungen sollen in der Regel am Sitz der Gesellschaft statt-
finden. Die Gesellschafter konnen durch einstimmigen Beschluss auf die Einhal-
tung der Ladungsfristen und auf alle anderen Formvorschriften Mr die Einberu-
fung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung sowie auf die Form- und 
Fristvorschriften kw die AnkOndigung von Tagesordnungspunkten verzichten. Die 
Vorschriften dieses Absatzes gelten far eine Beschlussfassung im Umlaufverfah-
ren entsprechend. 

Die Geschaftsfuhrer sind zur Einberufung verpflichtet, 

a) in den durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag bestimmten Fallen; 

b) wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert; 

c) wenn Gesellschafter, deren Geschaftsanteile zusammen mindestens 
10 % des Stammkapitals der Gesellschaft reprasentieren, unter Angabe 
des Zwecks und der GrOnde die Einberufung verlangen (§ 50 Abs. 1 
GmbHG). 

(4) ?Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfahig, wenn 50% des Stammkapi- 
tals anwesend bzw. vertreten 1st. 1st dies nicht der Fall, so ist innerhalb von zwei 
(2) Wochen von der Geschaftsfuhrung eine neue Gesellschafterversammlung mit 
einer Einberufungsfrist von mindestens sleben (7) Tagen einzuberufen. Diese 
Versammlung ist dann ohne Rucksicht auf die Hohe des vertretenen Stammkapi-
tals beschlussfahig; hierauf ist bei der Einberufung der erneuten Gesellschafter-
versammlung hinzuweisen. Abweichend von den vorgenannten Bestimmungen 
ist die gema1 Abs. 3, Satz 2 in Eilfallen einberufene Gesellschafterversammlung 
beschlussfahig, sofern Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die zusam-
men mehr als 30% des Stammkapitals vertreten. 

(5) 
?

Innerhalb der ersten sechs (6) Monate eines Geschaftsjahres findet die ordentli- 
che Gesellschafterversammlung statt, in der Ober die Feststellung des Jahresab- 
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schiusses und die Entlastung der GeschgtsfOhrer zu beschlieflen ist sowie die 
AbschlussprOfer zu wahlen sind. 

(6) 
?

Uber die Versammlungen sind Niederschriften anzufertigen, die die Geschafts- 
f0hrer zu unterzeichnen haben. In den Niederschriften sind der Ort und der Tag 
der Versammlung, die Teilnehmer, die Gegenstande der Tagesordnung, der we-
sentliche inhalt der Versammlungen und die Beschlusse der Versammlung anzu-
geben. Den Gesellschaftern ist eine Abschrift der Niederschrift zu 0bermitteln. 
Entsprechendes gilt Mr die auflerhalb von Versammlungen gefassten Gesell-
schafterbeschilisse. 

V. 
Jahresabschluss, Emebnisverwendunq  

§12 
Jahresabschluss 

(1) Die Geschaftsf0hrer haben den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den 
fur grofle Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufzustellen, 
durch den von den Gesellschaftern gewahlten AbschlussprCifer prOfen zu lassen 
und zusammen mit dem PrOfungsbericht des AbschlussprOfers unverzuglich 
nach Fertigstellung und PrOfung mit ihren Vorschlagen zur Ergebnisverwendung 
den Gesellschaftern zur Beschlussfassung vorzulegen. 

(2) AbschlussprOfer kann nur ein WirtschaftsprOfer oder eine Wirtschaftsprafungsge- 
sellschaft sein. Der Beschluss Ober die Wahl des AbschlussprOfers bedarf der 
Mehrheit der Stimmen der Inhaber der Serie B Anteile. 

(3) Uber die Feststellung des Jahresabschiusses der Gesellschaft entscheiden die 
Gesellschafter in der ordentlichen Gesellschafterversammlung. 

(4) Die Aufstellung und Anderung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschrif- 
ten der Gesellschaft bedarf der Mehrheit der Stimmen der Inhaber der Serie B 
Anteile. 

§13 
Ergebnisverwendung, Finanzierung 

(1) Vorbehaltlich des Vorhandenseins der entsprechenden Liquiditat soil der jahrli- 
che Bilanzgewinn der Gesellschaft vollstandig ausgeschuttet werden, es sei denn 
die Gesellschafter beschlieflen eine abweichende Ausschuttung (§ 10 Abs. 5 
lit. a)). 

(2) Die Verteilung des Bilanzgewinns erfolgt nach dem Verhaltnis der Nennbetrage 
der Geschaftsanteile. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher einer Mehr-
heit von 75% der abgegebenen Stimmen bedarf, kann eine abweichende Ge-
winnverteilung beschlossen werden. Der Beschluss bedarf zudem der Zustim-
mung alter derjenigen Gesellschafter, die von dem Bilanzgewinn weniger erhal- 
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ten, als ihnen nach dem Verhaltnis der Nennbetrage der Geschaftsanteile zu-
stOnde. 

(3) 
?

Finanzierungs- oder Nachschusspflichten seitens der Gesellschafter bestehen 
nicht. 

VI. 
VerfOciuncien Ober Geschaftsanteile 

§14 
Verfugungen Ober Geschaftsanteile 

(1) Jede VerfOgung Ober Geschaftsanteile oder Teile von Geschaftsanteilen, insbe- 
sondere die Abtretung, aber auch der Tausch von Anteilen, bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit eines zustimmenden Gesellschafterbeschlusses der Inhaber der Serie B 
Anteile. Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend fur die (i) Einraumung von Unterbeteili-
gungen, (ii) Ubertragung im Rahmen von Umwandlungsvorgangen nach dem 
Umwandlungsgesetz oder im Rahmen von Rechtsakten anderer Rechtsordnun-
gen mit vergleichbarer Wirkung, (iii) BegrOndung von Rechtsverhaltnissen, auf-
grund derer ein Gesellschafter einen Anteil ganz oder teilweise als Treuhander 
einer anderen Person halt oder die Ausibung seiner Gesellschafterrechte an die 
Zustimmung einer anderen Person bindet, falls diese Person nicht selbst Gesell-
schafter ist, und (iv) Verpfandung eines Geschaftsanteils oder eines Teils eines 
Geschaftsanteils sowie andere Formen der Gewahrung von Sicherheiten an ei-
nem Geschaftsanteil oder einem Teil davon, einschliefIlich von Sicherheiten nach 
dem Recht anderer Rechtsordnungen. 

(2) Ebenso bedOrfen einer vorherigen Zustimmung der Mehrheit der Inhaber der Se- 
rie B Anteile alle indirekten Ubertragungen von Geschaftsanteilen oder Teilen 
von Geschaftsanteilen, soweit diese indirekten Ubertragungen wirtschaftlich einer 
direkten Ubertragung gleichkommen. Hierunter fallt insbesondere die Ubertra-
gung des wirtschaftlichen Eigentums an Geschaftsanteilen oder Teilen von Ge-
schaftsanteilen. 

(3) Die Inhaber der Serie B Anteile sind verpflichtet, einer VerfOgung gem diesem 
§ 14 zuzustimmen, wenn die VerfOgung unter Beachtung etwaiger VerfOgungs-
beschrankungen gemafl dem zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaf-
tern geschlossenen Konsortialvertrag erfolgt. 
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VII. 
Schlussbestimmunqen 

§15 
Bekanntmachungen der Gesellschaft 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen erfolgen durch Veroffentlichung im 
Bundesanzeiger, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen zwingend etwas anderes vorse-
hen. 

§16 
Grundsatze des Haushaltsrechts 

(1) Die AbschlussprOfung hat sich auf die in § 53 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 des Haushalts- 
grundsatzegesetzes genannten Maf3nahmen zu erstrecken. 

(2) Der Wissenschaftsstadt Darmstadt, sowie den weiteren beteiligten Kommunen 
und den jeweils zustandigen Oberortlichen PrOfungsorganen werden die Befug-
nisse gernall § 54 Abs. 1 Haushaltsgrundsatzegesetz eingeraumt. 

§17 
Grundungskosten 

Die mit der GrOndung der Gesellschaft verbundenen Kosten (Rechtsanwalts-, Notar- und 
Gerichtskosten) werden bis zu einer Hohe von EUR 2.50Q00 von der Gesellschaft getra-
gen. 

§18 
Salvatorische Kiausel 

Solite eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages nichtig sein oder werden, so soil 
der Gesellschaftsvertrag im Ubrigen gultig bleiben. Die Gesellschafter sind in einem sol-
chen FaIle verpflichtet, an der Vereinbarung von Bestimmungen mitzuwirken, durch die 
ein der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich moglichst nahekommendes Ergebnis 
rechtswirksam erzielt wird. Das Gleiche gilt bei vertraglichen RegelungslOcken. 

§19 
Gerichtsstand 

AusschliefIlicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammen-
hang mit diesem Gesellschaftsvertrag oder Ober seine GOItigkeit ergeben, ist Darmstadt. 
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Anderund des  

Erciebnisabfuhrundsvertrages vom 19.09.2013  

zwischen der 

ENTEGA AG, damals firmierend unter HEAG Sudhessische Energie AG (HSE), 
- nachfolgend "Organtragerin" genannt - 

und der 

e-netz Stidhessen AG, damals firmierend unter HSE Netz AG 
- nachfolgend "Organgesellschaft" genannt - 

Der zwischen der Organtragerin und der Organgesellschaft bestehende Ergebnisabfuhrungs-
vertrag vom 19.09.2013 wird geandert und in seiner Gesamtheit wie folgt neu gefasst: 

GEWINNABFUHRUNGSVERTRAG 
zwischen der 

ENTEGA AG 
nachstehend "Organtragerin" genannt 

und der 

e-netz Sildhessen AG 
nachstehend "Organgesellschaft" genannt 

-Organtragerin und Organgesellschaft nachstehend auch die "Parteien" genannt- 

Vorbemerkung 

(1) Die Organtragerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 5151. 

(2) Die Organtragerin halt die Mehrheit der Aktien an der Organgesellschaft, einer Aktienge-
sellschaft mit Sitz in Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darm-
stadt unter HRB 86706. 

(3) Weitere Aktionarin der Organgesellschaft ist die ENTEGA Kommunale Beteiligungsge-
sellschaft GmbH, eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Sitz in Darmstadt, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 100112. 
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§1 
Gewinnabfuhrunq 

1.1 Die Organgesellschaft ist vorbehaltlich Abs. 1.2 verpflichtet, wahrend der Vertragsdauer 
ihren ganzen Gewinn nach Maggabe von § 301 AktG in der jeweils gultigen Fassung an 
die Organtragerin abzufuhren. Nach der derzeit gultigen Fassung des § 301 AktG darf die 
Organgesellschaft als ihren Gewinn h6chstens den ohne die Gewinnabfuhrung entstehen-
den Jahresuberschuss, vermindert urn einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um den 
nach § 268 Abs. 8 HGB ausschuttungsgesperrten Betrag, an die Organtragerin abfuhren. 

1.2 Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung der Organtragerin Betrage aus dem Jahres-
Oberschuss nur insoweit in die Gewinnrucklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, als dies 
handelsrechtlich und steuerrechtlich zulassig und bei vernUnftiger kaufmannischer Beurtei-
lung wirtschaftlich begrundet ist. Auf Verlangen der Organtragerin konnen wahrend der 
Dauer dieses Vertrages in die Gewinnrucklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) eingestellte Betrage 
entsprechend der jeweils gultigen Fassung des § 301 AktG (derzeit § 301 Satz 2 AktG) den 
Gewinnrucklagen entnommen und als Gewinn abgefuhrt werden. 

1.3 Die Abfuhrung von Betragen aus der Auflosung von Gewinnrucklagen sowie von Gewinn-
vortragen ist ausgeschlossen, soweit sie in Geschaftsjahren, fur die dieser Gewinnabf0h-
rungsvertrag nicht gilt, in die Gewinnrucklagen eingestellt wurden oder entstanden sind. Die 
Abfahrung von Betragen aus der Auflosung von Kapitalrucklagen nach § 272 Abs. 2 HGB 
ist ausgeschlossen. 

Die Zulassigkeit der AuflOsung, AusschCtung oder Entnahme von KapitalrOcklagen nach 
den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen bleibt davon unberOhrt. 

1.4 Der Anspruch der Organtragerin auf Gewinnabfuhrung entsteht zum Ablauf des Geschafts-
jahres der Organgesellschaft und wird mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Or-
gangesellschaft fur das abgelaufene Geschaftsjahr zur Zahlung fallig. 

§ 2  
Verlustubernahme 

2.1 Fur die Verlustubernahme durch die Organtragerin gelten die Vorschriften des § 302 AktG 
in seiner jeweils gultigen Fassung. 

2.2 Der Anspruch auf Verlustausgleich entsteht zum Ablauf des Geschaftsjahres der Organge-
sellschaft und wird zum gleichen Zeitpunkt zur Zahlung fallig und ist mit dem jeweils gel-
tenden gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. 

Seite 2 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



§3 
Ausgleichszahlunq 

3.1 Die Organtragerin verpflichtet sich, der auflenstehenden Aktionarin der Organgesellschaft 
fur die Dauer des Vertrages als angemessenen Ausgleich fOr jedes voile Geschaftsjahr ei-
ne feste Ausgleichszahlung in Hohe von brutto 87,41 € je Aktie (Ausgleichsbetrag) abz0g-
lich KOrperschaftsteuer und Solidaritatszuschlag nach den jeweils fur das betreffende Ge-
schaftsjahr der Organgesellschaft geltenden Steuersatzen zu zahlen. Die Auszahlung des 
Ausgleichsbetrags erfolgt daher auf der Basis der derzeit geltenden Rechtslage unter Ab-
zug einer nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln eventuell einzubehaltenden Ka-
pitalertragsteuer nebst Solidaritatszuschlag. Der Ausgleichsbetrag ist jeweils einen Tag 
nach der ordentlichen Hauptversammlung der Organgesellschaft, in der der vom Aufsichts-
rat festgestellte Jahresabschluss fur das abgelaufene Geschaftsjahr vorgelegt wird, zur 
Zahlung fallig. Der Ausgleichsbetrag entsteht erstmals fur das Geschaftsjahr der Organge-
sellschaft, in dem dieser Vertrag wirksam wird, und bezieht sich auf das gesamte Ge-
schaftsjahr der Organgesellschaft. 

3.2 Die Auszahlung des Ausgleichsbetrages an die auflenstehende Aktionarin erfolgt durch die 
Organtragerin als der Schuldnerin des Ausgleichsbetrages aus dem sich aus dem Jahres-
abschluss der Organgesellschaft ergebenden und an die Organtragerin abzufuhrenden 
Gewinn. 

3.3 Falls der Vertrag wahrend eines Geschaftsjahres der Organgesellschaft endet oder die 
Organgesellschaft wahrend der Dauer des Vertrages ein weniger als 12 Monate dauerndes 
Rumpfgeschaftsjahr bildet, vermindert sich der Ausgleichsbetrag zeitanteilig. 

3.4 Falls das Grundkapital der Organgesellschaft aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe 
neuer Aktien erhOht wird, vermindert sich die feste Ausgleichszahlung (bei Abschluss die-
ses Vertrages brutto 87,41 €) je Aktie in dem Mate, dass der Gesamtbetrag der festen 
Ausgleichszahlungen unverandert bleibt. 

3.5 Falls das Grundkapital der Organgesellschaft durch Bareinlagen unter Gewahrung eines 
Bezugsrechts an die auflenstehenden Aktionare erhoht wird, gelten die Rechte aus diesem 
Paragraphen auch fur die von auflenstehenden Aktionaren bezogenen Aktien aus der Ka-
pitalerhohung entsprechend. 

§4 
Abfindunq 

Die Organtragerin verpflichtet sich, auf Verlangen der auflenstehenden Aktionarin deren 
Aktien an der Organgesellschaft nach Bewertung derselben zu erwerben. 

§5 

Seite 3 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



Aufstellunq des Jahresabschlusses 

5.1 Der Jahresabschluss der Organgesellschaft ist vor seiner Feststellung der Organtragerin 
zur Kenntnisnahme, Prufung und Abstimmung vorzulegen. 

5.2 Der Jahresabschluss der Organgesellschaft ist vor dem Jahresabschluss der Organtragerin 
zu erstellen und festzustellen. 

§6 
Informationsrechte 

6.1 Die Organtragerin kann vom Vorstand der Organgesellschaft jederzeit AuskOnfte uber 
die rechtlichen, geschaftlichen und verwaltungsmafligen Angelegenheiten der Organge-
sellschaft verlangen. Die Organtragerin kann ferner jederzeit Einsicht in die Bucher und 
Geschaftsunterlagen der Organgesellschaft nehmen. 

6.2 Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte hat die Organgesellschaft der Organ-
tragerin laufend Ober ihre geschaftliche Entwicklung zu berichten, insbesondere uber 
wesentliche Geschaftsvorfalle. 

§7  
Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kundigunq 

7.1 Dieser Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung der 
Organtragerin sowie der Hauptversammlung der Organgesellschaft abgeschlossen und 
mit seiner Eintragung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirksam. Der Vertrag 
kommt erstmals far das Geschaftsjahr der Organgesellschaft zur Anwendung, das am 1. 
Januar 2021 beginnt, fruhestens jedoch fur das Geschaftsjahr der Organgesellschaft, in 
dem der Vertrag wirksam wird. 

7.2 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann zum Ende eines Geschafts-
jahres der Organgesellschaft unter Einhaltung einer Kundigungsfrist von drei Monaten 
ordentlich gekundigt werden, fruhestens jedoch mit Ablauf von acht (Zeit-)Jahren, d.h. 96 
Monaten (Mindestlaufzeit) seit Beginn des Geschaftsjahres, fur welches der Vertrag nach 
Absatz 7.1 erstmals Anwendung findet, d.h. fruhestens zum Ablauf des am 31. Dezem-
ber 2028 endenden Geschaftsjahres der Organgesellschaft bzw. des ersten nach dem 
31. Dezember 2028 endenden Geschaftsjahres der Organgesellschaft, wenn er im Jahr 
2021 wirksam wird. 
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7.3 Das Recht zur vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages mittels Kundigung aus wichtigem 
Grund oder mittels einvernehmlicher Aufhebung bleibt unberuhrt. Als wichtige Grande far 
die vorzeitige Kandigung gelten insbesondere: 

a) die Verauflerung, die Einbringung oder sonstige Ubertragung der Organgesellschaft, 

b) die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation der Organtragerin oder der Organgesell-
schaft, 

c) der Formwechsel der Organgesellschaft, es sei denn die Organgesellschaft wird in eine 
Kapitalgesellschaft anderer Rechtsform umgewandelt, 

d) die Verlegung des Satzungs- oder Verwaltungssitzes der Organgesellschaft oder der 
Organtragerin ins Ausland, wenn dadurch die steuerliche Organschaft entfallt. 

7.4 Fur den Fall, dass wahrend der Laufzeit dieses Vertrages fur ein Geschaftsjahr das Vorlie-
gen einer korperschaftsteuerlichen Organschaft nicht anzuerkennen ist oder durch das Fi-
nanzamt nicht anerkannt wird, beginnt mit Wirkung ab dem 1. Tag des Geschaftsjahres der 
Organgesellschaft, far das die Voraussetzungen fur eine korperschaftsteuerliche Organ-
schaft erstmals oder wieder vorliegen, eine erneute Mindestlaufzeit von ft:1ff (Zeit-) Jahren. 
Far diese neue Mindestlaufzeit gelten die Absatze 7.1. bis 7.3 entsprechend. 

7.5 Die Parteien vereinbaren, die Ausgleichszahlung i.S.d. § 3 durch Anderung des Gewinnab-
fahrungsvertrags regelmailig im Abstand von fanf Jahren, erstmals jedoch mit Wirkung fur 
das am 1. Januar 2029 beginnende Geschaftsjahr anzupassen bzw. nach den Bewer-
tungsverfahren des IDW S1 unter Berucksichtigung von § 304 AktG neu zu bewerten. Zu-
dem kOnnen Anpassungen, erstmals jedoch mit Wirkung fur das am 1. Januar 2029 begin-
nende Geschaftsjahr, vorgenommen werden, wenn sich das Netzgebiet zur Strom- oder 
Gasversorgung der Organgesellschaft oder die regulatorisch gewahrte Verzinsung des 
Netzvermogens der Organgesellschaft in wesentlichem Umfang verandern und hierdurch 
die Aufwands- und Ertragslage zukunftig betroffen sein wird. 

§ 8  
Kosten 

Die im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages entstehenden Kosten tragt die 
Organtragerin. 

§ 9  
Schriftform 

Alle Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedurfender Schriftform. Dies gilt auch fur 
einen Verzicht auf das vorstehende Schriftformerfordernis. 
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§10 
Schlussbestimmungen 

10.1 Solite eine Bestimmung dieses Vertrags vollstandig oder teilweise nichtig, unwirksam 
oder undurchfuhrbar sein oder werden, beruhrt dies die Gultigkeit der ubrigen Vertrags-
bestimmungen nicht. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchfuhrbaren Be-
stimmung soli eine Bestimmung in Kraft treten, die dem am nachsten kommt, was die 
Parteien nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt flatten, hatten sie dies im 
Lichte der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchfuhrbarkeit bedacht.  

10.2 Dies gilt auch im Fall der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchfuhrbarkeit einer in die-
sem Vertrag enthaltenen Leistungs- oder Zeitbestimmung. In diesem Fall gilt die gesetz-
lich zulassige Leistungs- oder Zeitbestimmung als vereinbart, die der vereinbarten am 
nachsten kommt. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend fur Li cken dieses Vertrages. 

10.3 Solite der Abschluss dieses Anderungsvertrages, gleich aus welchem Rechtsgrund, als 
Beendigung des Vertrages vom 19.09.2013 angesehen werden, so ist in diesem Ande-
rungsvertrag ein neu abgeschlossener Vertrag durch die Beteiligten anzunehmen. 

Darmstadt, den [• Datum •12021 

ENTEGA AG ? e-netz SUdhessen AG 

- Vorstand - ? - Vorstand - 
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Anlage 3.1 

Konzessionskommunen 

Gemeinde 
Strom- and Gaszah- 

ler 
Serie A Anteile 

Kaufpreis 
Gesamt 

Absteinach 1.697 176 62.837,28 

Babenhausen 12.617 1.309 467.352,27 

Bad Konig 6.967 723 258.132,69 

Biblis 1.579 163 58.195,89 

Biebesheim 1.756 182 64.979,46 

Birkenau 6.858 711 253.848,33 

Brensbach 3.882 402 143.526,06 

Breuberg 5.125 531 189.582,93 

Brombachtal 2.309 239 85.330,17 

Biittelborn 2.961 307 109.608,21 

Dieburg 13.353 1.385 494.486,55 

Eberbach 274 28 9.996,84 

Einhausen 4.757 493 176.015,79 

Eppertshausen 4.967 515 183.870,45 

Erbach 10.565 1.096 391.304,88 

Erzhausen 6.222 645 230.284,35 

Fischbachtal 1.909 198 70.691,94 

Frankisch-Crumbach 2.199 228 81.402,84 

Furth 7.383 766 273.484,98 

Gernsheim 8.288 860 307.045,80 

Gorxheimerta I 2.864 297 106.037,91 

Grasellenbach 2.524 261 93.184,83 

Griesheim 22.236 2.307 823.668,21 

Grog-Bieberau 3.731 387 138.170,61 
GroB-Gerau 5.208 540 192.796,20 

Grog-Rohrheim 1.062 110 39.273,30 
Grog-Umstadt 15.880 1.647 588.028,41 
Grog-Zimmern 10.899 1.131 403.800,93 
Hainburg 3.126 324 115.677,72 

Heddesbach 340 35 12.496,05 
Hemsbach 24 2 714,06 
Hirschhorn 2.733 283 101.039,49 
Hochst 7.045 731 260.988,93 
Lindenfels 3.679 381 136.028,43 
Li tzelbach 4.032 418 149.238,54 

Mainhausen 1.553 161 57.481,83 
Messel 3.163 328 117.105,84 
Michelstadt 13.538 1.404 501.270,12 
Modautal 3.350 347 123.889,41 
Morlenbach 7.131 740 264.202,20 
Mossauta I 1.674 173 61.766,19 
Malta! 10.803 1.121 400.230,63 
Munster 11.043 1.145 408.799,35 
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NeckargemUnd 60 6 2.142,18 

Neckarsteinach 3.037 315 112.464,45 

Ober-Ramstadt 11.437 1.186 423.437,58 
Oberzent 6.893 715 255.276,45 

Otzberg 4.582 475 169.589,25 
Pfungstadt 20.175 2.093 747.263,79 

Reichelsheim 6.375 661 235.996,83 

Reinheim 13.202 1.370 489.131,10 

Riedstadt 3.970 411 146.739,33 

Rimbach 6.281 651 232.426,53 
Rodermark 21.871 2.269 810.101,07 
Rodgau 9.039 938 334.894,14 

Rogdorf 10.238 1.062 379.165,86 
Schaafheim 5.434 563 201.007,89 
Seligenstadt 4.495 466 166.375,98 
Stockstadt 1.128 117 41.772,51 
Wald-Michelbach 7.388 766 273.484,98 
Weiterstadt 20.170 2.093 747.263,79 
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Anlage 4.1 

[notariell zu beurkunden] 

ANTEILSKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

betreffend die 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
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INHALTSVERZEICHNIS 

VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN ? 3 

Praambel ? 4 

§ 1 ?Verkauf and Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile ? 5 

§ 2 ?Kaufpreis, Riicktritt ? 6 

§ 3 ?Verkaufergarantien ? 6 

§ 4 ?Beitritt zum Konsortialvertrag ? 7 

§ 5 ?Vertraulichkeit, Pressemitteilungen ? 8 

§ 6 ?Mitteilungen ? 8 

§ 7 ?Abtretungen; Veraugerung von Gesch5ftsanteilen ? 9 

§ 8 ?Verschiedenes; Schlussbestimmungen ? 9 
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VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN 

e-netz ? 4 ?Rahmenurkunde ?5 

Gesellschaft ? 4 ?Stichtag ? 5 

Gewinnabfuhrungsvertrag ?4 ?Unterzeichnungstag ?6 

Oder ? 4 ?Verbundene Unternehmen ?8 

Kaufpreis ? 6 ?Verkaufer ? 4 

Konsortialvertrag ?4 ?Verkaufergarantien ?6 

Marktwert ? 5 ?Verkaufte Geschaftsanteile ?5 

Mitteilungen, Mitteilung ?8 ?Vertrag ? 5 

Parteien, Partei ?4 
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ANTEILSKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

zwischen 

1. ENTEGA AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Frank- 
furter Strage 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 5151 

- „Verkaufer" — 

und 

2. der jeweiligen in Teil [• Verweis auf den entsprechenden Teil der Rahmenurkunde •] 
der Rahmenurkunde in der Spalte „Oder" genannten Kommune bzw. kommunalen 
Erwerbsgesellschaft 

- „Kaufer" — 

— Verkaufer und Oder zusammen die „Parteien" 
oder einzeln „Panel" — 

Praambel 

(A) Die ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH ist eine nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland gegrundete Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit 
Sitz in Darmstadt, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter 
HRB 100112 („Gesellschaft"). 

(B) Der Verkaufer hat zusammen mit weiteren Parteien am [• Datum des Konsortialver-
trags •] 2021 einen Konsortialvertrag betreffend die Beteiligung an der Gesellschaft 
geschlossen (Tell C der Urkunde UR-Nr. [• Nr. der Urkunde •] des Notars [• Name des 
Notars •] mit Sitz in [• Amtssitz des Notars •] — „Konsortialvertrag"). Durch den Kon-
sortialvertrag wurde ein Beteiligungsmodell etabliert, demzufolge die Kommunen, die 
fur ihr jeweiliges Gemeindegebiet derzeit oder in Zukunft Strom- und/oder Gas-
Konzessionsvertrage mit dem Verkaufer oder der e-netz Sijdhessen AG (ehemals 
ENTEGA Netz AG) („e-netz") abgeschlossen haben, die Moglichkeit erhalten, sich zu 
Marktpreisen mittelbar an der e-netz zu beteiligen. Auf den Konsortialvertrag, der bei 
der Beurkundung im Original vorlag, wird hiermit gemag § 13a BeurkG verwiesen. Sein 
Inhalt wird zum Gegenstand der Vereinbarungen in dieser Niederschrift gemacht. Der 
lnhalt ist den Beteiligten in vollem Umfang bekannt. Nach Belehrung durch den Notar 
ijber die Bedeutung der Verweisung haben die Erschienenen auf eine erneute Verle-
sung und Beifijgung zu dieser Niederschrift verzichtet. 

(C) Die e-netz als Organgesellschaft und der Verkaufer als Organtragerin haben am [• Da-
tum des Gewinnabfiihrungsvertrags •] 2021 einen Gewinnabfuhrungsvertrag mit Wir-
kung zum 1. Januar 2021 geschlossen („GewinnabfLihrungsvertrag"). Gemag § 3.1 des 
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Gewinnabfuhrungsvertrags erhalt die Gesellschaft eine feste Ausgleichszahlung in Ho-
he von brutto EUR 87,41 je Aktie. Unter Beri,icksichtigung der festen Ausgleichszahlung 
wurde ein Marktwert (wie im Konsortialvertrag definiert) je Serie A Anteil (wie nach-
folgend definiert) von EUR 357,03 ermittelt („Marktwert"). 

(D) Der Verkaufer und der Kaufer schliegen zusammen mit anderen Parteien am heutigen 
Tag eine Rahmenurkunde betreffend die Beteiligung an der Gesellschaft („Rahmenur-
kunde"). Aufgrund der Rahmenurkunde schliegen der Oder und die weiteren in der 
Rahmenurkunde bezeichneten Parteien mit dem Verkaufer inhaltsgleiche Anteilskauf-
und Obertragungsvertrage, mit denen sie an dem Beteiligungsmodell teilnehmen. 

(E) Der Verkaufer beabsichtigt, die fur den Oder in der Spalte „Verkaufte Geschaftsantei-
le" genannten Serie A Geschaftsanteile an der Gesellschaft mit einem Nennbetrag von 
jeweils EUR 1,00 („Verkaufte Geschaftsanteile") nach den Bestimmungen dieses An-
teilskauf- und Ubertragungsvertrages („Vertrag") an den !Oder zu veraugern. Der Kau-
fer beabsichtigt, die Verkauften Geschaftsanteile zu erwerben. Die Parteien gehen da-
bei davon aus, dass der Erwerb der Verkauften Geschaftsanteile keinen Erwerb von In-
vestmentvermogen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches darstellt. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

§1 
Verkauf und Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile 

?

1.1 
?

Der Verkaufer verkauft hiermit die Verkauften Geschaftsanteile an den Kaufer und 
tritt diese hiermit — vorbehaltlich § 1.3 — an den Kaufer ab. Der Kaufer nimmt den 
Verkauf und die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile hiermit an. 

?

1.2 ?Der Verkauf erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2022 („Stichtag") 
und erstreckt sich auf alle mit den Verkauften Geschaftsanteilen verbundenen 
Rechte und Pflichten einschlieBlich des Gewinnbezugsrechts fijr das mit dem Stich-
tag beginnende Geschaftsjahr der Gesellschaft. Die Gewinne, die von der Gesell-
schaft in den vor dem Stichtag endenden Geschaftsjahren erwirtschaftet werden, 
stehen dem Verkaufer zu, soweit sie nicht bereits ausgeschuttet worden sind. Sie 
werden im Kalenderjahr 2022 vollstandig im Wege der Gewinnausschuttung an den 
Verkaufer ausgeschtittet. Die Parteien verpflichten sich, erforderlichenfalls entspre-
chende Gewinnverwendungsbeschlusse mit dem Inhalt zu fassen, dass solche Ge-
winne im Rahmen einer disproportionalen Gewinnausschuttung an den Verkaufer 
ausgeschuttet werden. § 101 BGB ist ausgeschlossen. 

?

1.3 ?Die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile erfolgt unter der aufschiebenden 
Bedingung der vollstandigen Zahlung des Kaufpreises entsprechend den Bestim-
mungen in § 2.2. Die Parteien werden dem beurkundenden Notar die Zahlung un-
verzijglich bestatigen. Der Notar wird hiermit von den Parteien angewiesen, nach 
Zugang der Zahlungseingangsbestatigung eine aktualisierte Gesellschafterliste der 
Gesellschaft zum Handelsregister einzureichen sowie der Gesellschaft eine Abschrift 
der aktualisierten Gesellschafterliste zu ilbermitteln. [Anmerkung: Im Einzelfall ist 
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zu prufen, ob eine fusionskontrollrechtliche Anmeldung erforderlich ist. In einem sol-
chen waren zuseitzliche Regelung zum Vollzug erst nach erfolgter Freigabe aufzu-
nehmen.] 

1.4 ?Die Inhaber der Serie B Anteile haben dem Verkauf und der Abtretung der Verkauf- 
ten Geschaftsanteile mit dem in Kopie als Anlage [• Ziffer der Anlage •] zur Rah-
menurkunde beigefugten Gesellschafterbeschluss vom [e Datum des Gesellschaf-
terbeschlusses •] zugestimmt. 

§2 
Kaufpreis, Riicktritt 

2.1 ?Der Kaufpreis fur die Verkauften Geschaftsanteile ist der Marktwert, multipliziert 
mit der Anzahl der Verkauften Geschaftsanteile, und entspricht mithin dem fOr den 
Kaufer in Teil [• Verweis auf den entsprechenden Teil der Rahmenurkunde •] Zif-
fer [• Verweis auf die entsprechende Ziffer der Rahmenurkunde •] der Rahmenur-
kunde in der Spalte „Kaufpreis" ausgewiesenen Betrag („Kaufpreis"). 

2.2 ?Der Kaufpreis ist sofort zur Zahlung fallig und auf das Konto des Verkaufers bei der 
[• Name der Bank •] (IBAN [• IBAN des Kontos]; BIC [•BIC des Kontos •1) zu Ober-
weisen. 

2.3 ?Der Verkaufer hat unverziiglich nach Gutschreibung des vollstandigen Kaufpreises 
auf dem Konto des Verkaufers die Zahlungsbestatigung zu unterzeichnen. 

2.4 ?Zahlt der !Oder den Kaufpreis nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag der 
Beurkundung dieses Vertrages („Unterzeichnungstag"), kann der Verkaufer ohne 
weitere Fristsetzung vom Vertrag zurucktreten. 

§3 
Verkaufergarantien 

3.1 ?Der Verkaufer garantiert hiermit gegenLiber dem Kaufer im Wege einer selbstandi- 
gen Garantie gemag § 311 Abs. 1 BGB nach Mal' gabe der in diesem Vertrag, insbe-
sondere in diesem § 3 enthaltenen Beschrankungen, dass die in diesem § 3.1 ent-
haltenen Aussagen (zusammen „Verkaufergarantien") am Unterzeichnungstag zu-
treffend sind. 

3.1.1 ?Die Verkauften Geschaftsanteile stehen im uneingeschrankten Eigentum des Ver- 
kaufers und sind jeweils in voller Halle eingezahlt. 

3.1.2 ?Die Verkauften Geschaftsanteile sind frei von Rechten Dritter (insbesondere Wand- 
lungsrechten, Optionsrechten, Pfandrechten, Sicherungsrechten oder ahnlichen 
Rechten). 

3.1.3 ?Der Verkaufer unterliegt bezuglich der Verkauften Geschaftsanteile keinen Verfu- 
gungsbeschrankungen. 
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?

3.2 ?Die Verkaufergarantien sind weder Garantien fur die Beschaffenheit der Sache im 
Sinne von § 443 BGB oder von § 444 BGB noch Beschaffenheitsvereinbarungen im 
Sinne von § 434 Abs. 1 S. 1 BGB und durfen auch nicht als solche ausgelegt werden. 

?

3.3 ?Wenn und soweit eine oder mehrere der Verkaufergarantien unzutreffend ist bzw. 
sind, kann der Kaufer vom Verkaufer nach dem Unterzeichnungstag Schadensersatz 
in Geld (§ 251 BGB) beanspruchen. Der Verkaufer ist berechtigt, innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des Kaufers Ober die verletzte Verkauferga-
rantie den Zustand herzustellen, der bestunde, wenn die betreffende Verkauferga-
rantie zutreffend gewesen ware (Naturalrestitution). In diesem Fall ist der Anspruch 
des Kaufers auf Schadensersatz in Geld ausgeschlossen. 

?

3.4 ?Die Verpflichtung des Verkaufers zum Schadensersatz beschrankt sich auf den un- 
mittelbar bei dem Oder entstandenen, konkret zu berechnenden Schaden. Nicht 
ausgleichspflichtig sind mittelbare Schaden oder Folgeschaden, entgangener Ge-
winn, interne Verwaltungs- oder Fixkosten, vergebliche Aufwendungen im Sinne 
von § 284 BGB, eventuell infolge geleisteter Schadensersatzzahlungen anfallende 
oder erwartete zusatzliche Steuern. Die Haftung des Verkaufers aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag ist insgesamt auf einen Betrag in Halle des Kauf-
preises beschrankt. 

?

3.5 ?AnsprOche des Kaufers aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag einschlieg- 
lich solcher nach diesem § 3 verjahren zwei Jahre nach dem Unterzeichnungstag. 
Die Regelung des § 203 BGB findet keine Anwendung. 

?

3.6 ?Jede Ober die Regelungen in diesem § 3 hinausgehende Haftung des Verkaufers aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Verhandlung oder Durch-
fOhrung ist ausgeschlossen, es sei denn, dieser Vertrag regelt ausdrucklich etwas 
anderes. Ausgeschlossen sind danach insbesondere AnsprOche aus gesetzlicher Ge-
wahrleistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss oder 
Storung der Geschaftsgrundlage. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt 
ist, ist keine Partei berechtigt, diesen Vertrag anzufechten oder von diesem Vertrag 
ganz oder teilweise zuri,ickzutreten, auch nicht im Wege der Geltendmachung von 
Schadensersatz statt der Leistung. Vorstehender Haftungs- und Rucktrittsausschluss 
gilt fur jeden Rechtsgrund, sei er gesetzlicher, vertraglicher oder vorvertraglicher 
Art. 

?

3.7 ?Die in diesem § 3 enthaltenen Haftungsausschlusse bzw. -beschrankungen in inhalt- 
licher, betragsmagiger sowie zeitlicher Hinsicht gelten nicht bei Vorsatz des Verkau-
fers (§ 276 Abs. 3 BGB) oder soweit sie gesetzlich unzulassig sind. 

?

3.8 ?Etwaige Zahlungen des Verkaufers an den Kaufer nach diesem § 3 gelten als nach- 
tragliche Reduzierung des Kaufpreises. 

§4 
Beitritt zum Konsortialvertrag 

?

4.1 ?Der !Oder tritt hiermit aufschiebend bedingt auf die wirksame Ubertragung der 
Verkauften Geschaftsanteile dem Konsortialvertrag gemaB § 4.2 des Konsortialver- 
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trags bei. Der Verkaufer wird die ubrigen Parteien des Konsortialvertrags hieruber 
informieren. 

?

4.2 ?Erklart der Verkaufer gegenuber dem Kaufer gemag § 2.4 den Rucktritt von diesem 
Vertrag, so wird der Beitritt des Kaufers zum Konsortialvertrag nicht wirksam. 

§5 
Vertraulichkeit, Pressemitteilungen 

?

5.1 ?Jede Partei wird die Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss 
dieses Vertrags Ober dessen Inhalt, Ober die Gesellschaft, den Inhalt des Konsortial-
vertrags, die andere Partei sowie die mit dieser verbundenen Unternehmen im Sin-
ne des § 15 AktG („Verbundene Unternehmen") erhalten hat, streng vertraulich 
behandeln, vor dem Zugriff Dritter wirksam schutzen und solche vertraulichen In-
formationen nicht fijr eigene oder fremde Zwecke nutzen. Von der vorstehenden 
Verpflichtung nicht umfasst sind Tatsachen, die offentlich bekannt sind oder ohne 
eine Verletzung dieser Verpflichtung offentlich bekannt werden oder deren Offen-
legung durch Gesetz (insbesondere §§ 123 ff. Hessische Gemeindeordnung) oder 
durch fijr die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften vorgeschrieben 
oder aufgrund der Durchfijhrung dieses Vertrags notwendig ist. 

?

5.2 ?Die Parteien werden sich Ober Form und Inhalt jeder Pressemitteilung oder ahnli- 
cher freiwilliger Verlautbarung zu den in diesem Vertrag vereinbarten Rechtsge-
schaften vor deren Veroffentlichung abstimmen. Sofern Veroffentlichungen durch 
Gesetz oder durch fijr die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften 
vorgeschrieben sind, werden sie sich um eine vorherige Abstimmung bemuhen. 

§6 
Mitteilungen 

?

6.1 ?Etwaige Erklarungen sowie sonstige Mitteilungen auf der Grundlage oder im Zu- 
sammenhang mit diesem Vertrag (zusammengefasst „Mitteilungen" und einzeln 
„Mitteilung") bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform nach § 126 Abs. 1, 2 
und 4 BGB, soweit nicht zwingendes Recht eine strengere Form vorschreibt. Eine 
Mitteilung ist entweder personlich auszuhandigen oder durch Brief oder Telefax 
(nicht aber durch eine sonstige telekommunikative Ubermittlung) zu Obermitteln. 
Fijr den Zugang einer Mitteilung sind die Geschaftszeiten des Adressaten irrelevant. 
Die elektronische Form wahrt die Schriftform nicht. 

?

6.2 ?Mitteilungen sind an den Verkaufer wie in § 19.2.1 des Konsortialvertrages angege- 
ben zu adressieren. 

?

6.3 ?Mitteilungen an den Oder sind wie folgt zu adressieren: 

[• Name des Kaufers •] 
z.Hd. ?[• Name des Ansprechpartners •] 
Anschrift: ?[• Anschrift •] 
Telefax-Nr.: ?[• Telefax-Nr. •] 
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?

6.4 ?Die Parteien haben Anderungen ihrer in § 19.2.1 des Konsortialvertrags bzw. § 6.3 
dieses Vertrags genannten Anschriften und Telefaxnummern der jeweils anderen 
Partei unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Bis zu dieser Mitteilung gilt die bisherige 
Anschrift als wirksam. 

§7 
Abtretungen; VerauBerung von Geschaftsanteilen 

?

7.1 ?Der Verkaufer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ohne Zustimmung der anderen Partei an ein mit ihm Verbunde-
nes Unternehmen ganz oder teilweise abzutreten. Im Ubrigen konnen die Parteien 
Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ohne Zustim-
mung der jeweils anderen Partei weder ganz noch teilweise auf Dritte ubertragen. 

?

7.2 ?Fir den Fall, dass der Oder eine kommunale Tochtergesellschaft der erwerbsbe- 
rechtigten Kommune („Mutterkommune") ist, wird vorsorglich klargestellt, dass 
auch fLir den Kaufer die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in Bezug auf 
eine Verfugung Ober die Verkauften Geschaftsanteile gelten. Verauf3ert der 'Oder 
die Verkauften Geschaftsanteile an eine andere zu 100% von der Mutterkommune 
gehaltene kommunale Tochtergesellschaft, ist der Oder demnach insbesondere 
verpflichtet, in den Anteilsubertragungsvertrag eine Bestimmung aufzunehmen, 
wonach die Ubertragung der Verkauften Geschaftsanteile sowie die Ubernahme des 
Konsortialvertrags gemaB § 13.5(ii) des Konsortialvertrags enden (§ 158 Abs. 2 BGB) 
und der Kaufer wieder Vertragspartei des Konsortialvertrags und Gesellschafter der 
Gesellschaft wird, wenn der Ubertragungsempfanger nicht mehr eine zu 100% von 
der Mutterkommune gehaltene kommunale Tochtergesellschaft ist. Die Mutter-
kommune verpflichtet sich, die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in 
Bezug auf eine mittelbare Verfugung Ober die Verkauften Geschaftsanteile (d.h. ins-
besondere eine Verfugung Ober Anteile an dem Oder) zu beachten und wird dafi,ir 
Sorge tragen, dass der Kaufer diese Bestimmungen beachtet. Fur die Zwecke dieser 
Verpflichtung tritt die Mutterkommune diesem Vertrag bei. [Anmerkung: Erwirbt 
die Mutterkommune die Verkauften Geschtiftsanteile nicht selbst, sondern Ober eine 
Tochtergesellschaft, wird die Mutterkommune zwecks Begrundung ihrer Pflicht ge-
mtifi diesem § 7.2 den Anteilskaufvertrag mitbeurkunden.] 

§8 
Verschiedenes; Schlussbestimmungen 

?

8.1 ?Anderungen, Erganzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags, einschlieglich der 
Anderung dieser Bestimmung, bedurfen der Schriftform, sofern nicht nach zwin-
gendem Recht eine strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung) erforderlich ist. 

?

8.2 ?Dieser Vertrag enthalt samtliche Vereinbarungen der Parteien zu seinem Gegen- 
stand und ersetzt alle mundlichen oder schriftlichen Verhandlungen, Vereinbarun-
gen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertragsge-
genstand geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 
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?

8.3 ?Alle Fristen in diesem Vertrag beginnen, soweit nicht ausdrucklich ein anderes be- 
stimmt ist, jeweils am ersten Bankarbeitstag nach dem Zugang der Erklarungen bei 
dem Adressaten. 

?

8.4 ?Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. 

?

8.5 ?Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder un- 
durchfOhrbar sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lucke enthalten, so 
wird hierdurch die Gultigkeit der ubrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht be-
raft. An die SteIle unwirksamer oder undurchfuhrbarer Bestimmungen oder zur 
Ausftillung der Lucke soli eine Regelung treten, die, soweit rechtlich moglich, wirt-
schaftlich dem am nachsten kommt, was die Parteien wollten oder nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrags gewollt Flatten, wenn sie bei Abschluss dieses Vertrags 
oder der spateren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht Flatten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag 
normierten MaB einer Leistung oder einer Zeit (Frist oder Termin) beruht; es tritt in 
solchen Fallen ein dem Gewollten moglichst nahekommendes, rechtlich zulassiges 
Mag der Leistung und der Zeit (Frist oder Termin) an die SteIle des vereinbarten. 

?

8.6 ?Ausschlieglicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag einschlieglich solcher Ober die Wirksamkeit dieses Vertrages ist, 
soweit gesetzlich zulassig, Darmstadt. 

?

8.7 ?Die Kosten fur etwaige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
tragt die Partei, die diese Leistungen beauftragt hat. 
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Vertrag 

zwischen 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
Frankfurter Stratle 110 

64293 Darmstadt 

-nachfolgend „Auftraggeberin"- 

and 

der 
ENTEGA AG 

Frankfurter Strafle 110 
64293 Darmstadt 

-nachfolgend „Auftragnehmerin" 

-gemeinsam nachfolgend „Vertragspartner" genannt - 

hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen durch die Auftragnehmerin 
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Vorbemerkung 

Die Auftraggeberin beabsichtigt, die Auftragnehmerin mit der Erbringung von Dienstleistun-

gen zu beauftragen, im Einzelnen vereinbaren die Vertragspartner hierzu folgendes: 

§ 1 Vertragsinhalt 

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, der Auftraggeberin die im Folgenden beschriebenen 

Dienstleistungen zur Verfugung zu stellen und alle notwendigen Handlungen vorzunehmen 

bzw. auszufahren, urn der Auftraggeberin den entsprechenden Zugang zu diesen Dienstleis-

tungen zu ermOglichen. 

§ 2 Dienstleistungen 

(1) Die Auftragnehmerin erbringt im Rahmen dieses Vertrages fur die Auftraggeberin die Mr 

die Erfullung der Aufgaben der Auftraggeberin erforderlichen 

kaufmannischen Dienstleistungen gemaa Anlage 1 

rechtlichen Dienstleistungen gemaf3 Anlage 2 

Dienstleistungen in dem Bereich interne und externe Kommunikation gemail Anla-

ge 3 
Dienstleistungen in dem Bereich Organisation, Beauftragtenwesen, Interne Revision 

gemafl Anlage 4 

(2) Die Auftraggeberin ist berechtigt, Ober die in Abs. 1 aufgefOhrten Dienstleistungen hinaus 

zusatzliche Dienstleistungen bei der Auftragnehmerin anzufordern, Mr die die Auftrag-

nehmerin das erforderliche Know how besitzt. Sofern die Auftraggeberin zusatzliche 

Dienstleistungen arifordert, werden diese aufgrund eines gesonderten Auftrags durch die 

Auftraggeberin zu marktublichen Preisen von der Auftragnehmerin erbracht und die Ver-

tragspartner werden die zusatzliche Dienstleistung sowie das vereinbarte Entgelt in ei-

nem Nachtrag zu diesem Vertrag regein. 

§ 3 Bereitstellung von Personal, Beauftragung Dritter 

(1) Die Auftragnehmerin wird das fur die Durchfuhrung der ihr nach diesem Vertrag oblie-

genden Aufgaben erforderliche und, geeignete Personal nach eigenem Ermessen.  bereft-

stellen und einsetzen. 
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(2) Die Auftragnehmerin ist berechtigt, Subunternehmer nach vorheriger Abstimmung mit der 

Auftraggeberin mit der Erfullung der ihr aus diesem Vertrag obliegenden Aufgaben zu 

beauftragen. 

(3) Sofern die Auftragnehmerin im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen 

aufgrund dieses Vertrages externe Berater oder Dritte (insbesondere VVirtschaftsprOfer z. 

Bsp. im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Abschlusspriffung oder 

Rechtsanwalte) benOtigt, erfolgt die Beauftragung im Namen der Auftraggeberin und auf 

gesonderte Rechnung der Auftraggeberin. 

§ 4 Qualitat der Dienstleistungen 

Die in § 2 genannten Dienstleistungen werden durch die Auftragnehmerin mit derselben 

Sorgfalt ausgefUhrt, die von der Auftragnehmerin in eigenen Angelegenheiten angewandt 

wird. Dies betrifft nicht die Dienstleistungen, die durch Subunternehmer erbracht werden. 

Diese haben die Dienstleistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu erbrin-

gen. 

§ 5 Entgelt 

(1) FUr die im Rahmen dieses Vertrages von der Auftragnehmerin zu erbringenden Dienst-

leistungen ist von der Auftraggeberin eine jahrliche Pauschale in Hi he von 

EUR 12.000,00 zuzuglich einer etwaigen jeweils gesetziich geltenden Umsatzsteuer an 

die Auftragnehmerin zu zahlen. 

(2) Das pauschale Entgelt gernail Abs. 1 wird der Auftraggeberin anteilig monatlich berech-

net. Zahlungen sind innerhaib von 14 Tagen nach Rechnungsstellung fallig. 

(3) Tatigkeiten, die Ober die in den § 2 Abs. 1 beschriebenen Leistungen hinausgehen, wer-

den gernall § 2 Abs. 2 einzeln nach Aufwand zu marktublichen Preisen von der Auftrag-

nehmerin abgerechnet. Bei der Beauftragung Dritter gilt § 3 Abs. 3. 

(4) Die Auftragnehmerin behalt sich vor, die in Abs.1 bestimmte Vergutung jahrlich anzupas-

sen. Die Auftragnehmerin informiert die Auftraggeberin mindestens 2 Monate vor einer 

beabsichtigten Preisanpassung schriftlich ither den Zeitpunkt und den Umfang einer 
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Preisanderung. Die Auftraggeberin kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Schrei-

bens Ober die Preisanpassung gemall Satz 1 diesen Vertrag mit einer Frist von 4 Wo-

chen zum Ende des Kalendermonats kundigen. 

(5) Die Preisanpassung gemag Abs. 4 wird jeweils zum 01.01. eines Jahres wirksam. 

§ 6 Laufzeit und Beendigung 

(1) Dieser Vertrag tritt *am 20.02.2020 in Kraft. Er wird zunachst Mr die Dauer von zwei Jah-

ren abgeschlossen und verlangert sich jeweils urn ein Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor 

seinem jeweiligen Ablauf schriftlich durch einen Vertragspartner gekOndigt wird. 

(2) Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kundigen. 

§ 7 Haftung 

(1) Die Auftragnehmerin wird jeweils nur dann und insoweit fir Schaden der Auftraggeberin 

aufkommen, als das den Schaden auslosende Ereignis in direktem Zusammenhang mit 

einer Dienstleistung, die unter diesen Vertrag fallt, steht und darauf beruht, dass diese 

Dienstleistung nicht in Ubereinstimmung mit dem festgelegteh Standard erbracht wurde. 

(2) Die Vertragspartner haften einander nur fur vorsatzlich oder grob fahrlassig verursachte 

Schaden. Die Vertragspartner haften ferner bei leicht fahrlassiger Verletzung wesentli-

cher Vertragspflichten, jedoch mit der Maggabe, dass die Ersatzpflicht auf den vertrags-

typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. DarUber hinaus ist die Haftung der Ver-

tragspartner bei dem Eintritt von Sachschaden auf 10 Mio. Euro und bei VermOgens-

schaden auf 50.000,00 Euro jeweils je Kalenderjahr beschrankt. 

Diese Haftungsbeschrankung und —begrenzung gilt nicht bei der Ubernahme einer Ga-

rantie sowie bei der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Regelungen (z.B. Produkt-

haftungsgesetz) und Personenschaden. 

Die Vertragspartner verpflichten sich jeweils zum Abschluss einer Betriebshaftpflicht-

versicherung mit einer ausreichenden Versicherungssumme. Der Versicherungsschutz 

ist fiber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten. 

(3) Die Auftragnehmerin ist gegentber der Auftraggeberin fUr die Leistungen verantwortlich, 

die sie an Subunternehmer vergeben hat, Die Schadensersatzpflicht der Auftragnehme- 

Seite 4 von 7 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



rin gegenuber der Auftraggeberin ist dem Grunde und der Hohe nach begrenzt auf den 

Umfang, wie der Subunternehmer der Auftragnehmerin gegenuber haftet. 

(4) Aus einem kunftigen Umstand, der es der Auftragnehmerin verbietet oder es der Auftrag-

nehmerin sonst wie unmaglich macht, eine, mehrere oder alle Dienstleistungen zu er-

bringen, konnen von der Auftraggeberin keine Schadensersatzanspruche hergeleitet 

werden. 

(5) Sofern die Auftragnehmerin aufgrund hoherer Gewalt daran gehindert ist, ihre Verpflich-

tungen aus diesem Vertrag ganz oder teilweise zu erfullen, bleibt dieser Vertrag wirksam, 

die Auftragnehmerin ist allerdings von ihrer Haftung wegen Nichterfullung der jeweiligen 

Verpflichtung befreit, soweit und solange der Zustand hoherer Gewalt anhalt. Vorausset-

zung hierfur ist, dass der Auftraggeberin unverzuglich nach dem Eintritt hoherer Gewalt 

Mitteilung vom Vorliegen und den naheren Umstanden der hoheren Gewalt gemacht wird 

und die Auftragnehmerin alle zumutbaren Anstrengungen unternimmt, der Nichterfullung 

abzuhelfen. Unter hoherer Gewalt ist jedes von der Auftragnehmerin vernunftigerweise 

nicht zu beeinflussende Ereignis oder Umstand zu verstehen, infolge dessen die Auftrag-

nehmerin an der EditIlung ihrer Verpflichtungen gehindert ist. 

§ 8 Wirtschaftsklausel 

Andern sich die rechtlichen, wirtschaftlicheri Rahmenbedingungen fur den Vertrag gegen-

Ober dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses so erheblich, dass die vereinbarten Regelun-

gen oder Bedingungen den Vertragspartnern nicht mehr zumutbar sind, so verpflichten sich 

die Vertragspartner zur Anpassung des Vertrages mit dem Ziel einer Wiederherstellung ei-

nes ausgewogenen Verhaltnisses zwischen Leistung und Gegenleistung. 

§ 9 Vertraulichkeitsabrede 

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle Geschaftsgeheimnisse der Auftraggeberin vertrau-

lich zu behandein und alle ihr im Rahmen dieses Vertrages zugehenden Informationen nur 

zu vertragsgematlen Zwecken zu verwenden. 
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§ 10 Rechtsnachfolgeregelung 

Die Vertragspartner sind berechtigt, den Vertrag mit der Zustimmung des jeweils anderen 

Vertragspartners auf einen Dritten zu ubertragen. Die Zustimmung darf nicht verweigert wer-

den, wenn der Dritte die Gewahr dafOr bietet, die Verpflichtungen aus dem Vertrag erfullen 

zu konnen. Einer Zustimmung bedarf es nicht, wenn eine Ubertragung auf ein mit der Auf-

tragnehmerin verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG erfoigen soil und das 

verbundene Unternehmen die Gewahr daftir bietet, die Verpflichtungen aus dem Vertrag 

erfullen zu konnen. 

§ 11 Sonstige Bestimmungen 

(1) Dieser Vertrag enthalt samtliche Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern; Ne-

benabreden bestehen nicht. 

(2) Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedikfen der Schriftform. 

(3) Sol!ten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird 

die VVirksamkeit der ubrigen Bestimmungen hierdurch nicht beruhrt. An die Steile der 

unwirksamen Bestimmungen tritt eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen Be-

stimmung angestrebten Zweck moglichst nahe kommt. Dies gilt bei Vorliegen einer Re-

gelungskicke entsprechend. 

(4) Der Vertrag ist in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhait eine Aus-

fertigung dieses Vertrages. 

§ 12 Anlagen 

Folgende Anlagen sind Bestandteil des Vertrages: 

Anlage 1: Ubersicht Kaufmannische Dienstieistungen 

Anlage 2: Ubersicht Rechtliche Dienstieistungen 

Anlage 3: Ubersicht Dienstieistungen in dem Bereich interne und externe Kommunikation 

Anlage 4: Ubersicht Dienstleistungen in dem Bereich Organisation, Beauftragtenwesen, In-

. terne Revision 
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Darmstadt, den 19.02.2020 
ENTEGA AG 

 

ppa. 
(  

    

Albrecht F6rster ?Dr. Natalie Setz 

Darmstadt, den 19.02.2020 
ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 

CAL ? 
Andreas Niedermaier ?Rene Sturm 
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Anlage 1 zu dem Geschaftsbesorgungsvertrag 

Ubersicht: Kaufmannische Dienstleistungen im Bereich des Finanz- und 

Rechnungswesens, Controllings und Steuern  

- Durchfijhrung des Rechnungswesens, insbesondere laufende Haupt- und 
Nebenbuchhaltung (mit Ausnahme der debitorischen Ab- und Hochrechnung in SAP IS-U), 
Erstellung von Monats-, Quartals- und handelsrechtlichen AbschlUssen sowie Erstellung von 
Abhangigkeitsbericht und Tatigkeitsabschluss (falls erforderlich); Abwicklung von Abschluss-
und Sonderprufungen durch WirtschaftsprOfer 

- Durchfilhrung des Steuerwesens fur Ertragsteuern, Umsatzsteuer und Energiesteuern, 
insbesondere Erstellung von Steuererklarungen und —voranmeldungen sowie Beratung und 
Umsetzung i.Z.m. steuerrechtlichen Anforderungen (u.a. im Rahmen steuerlicher 
Vertragsgestaltung); Abwicklung von Zoll- und Auflenprufungen sowie steuerlichen 
Sonderprufungen 

-DurchfOhrung des Finanzwesens einschlialich der Bankbuchhaltung mit Kontenverwaltung 
sowie des Cash- und Liquiditatsmanagements nebst Liquiditatsplanung, Finanzdisposition 
und Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

- Beratung und Unterstutzung bei der Durchfuhrung des Controllings, insbesondere 
UnterstOtzung der Geschaftsfuhrung bei der Aufstellung und Uberwachung des 
VVirtschaftsplans und der Mittelfristplanung, welcher eine funfjahrige Planungszeit zugrunde 
gelegt wird; laufende Kostenrechnung 

- Durchftihrung der externen Finanzberichterstattung; finanzwirtschaftliche Beratung und 
UnterstOtzung bei M&A-Projekten, insbesondere Abwicklung der (Projekt-)Finanzierung 
sowie kaufmannische Beratung bei der Vertragsgestaltung 
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Anlage 2 zu dem Geschaftsbesorgungsvertrag 

Ubersicht: Rechtliche Dienstleistungen  

- Allgemeine Rechtsberatung, Unterstutzung bei Vertragsverhandlungen, Gestaltung von 

Vertragen und Stellungnahmen 

- Rechtliche Beratung bei auflergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten 

- Rechtliche Beratung bei Verhandlungen und Schriftverkehr mit Ministerien und BehOrden, 
insbesondere bei Genehmigungsverfahren 

- Rechtliche UnterstOtzung bei der Vorbereitung der Gremiensitzungen 

- Herstellung des erforderlichen Versicherungsschutzes, insbesondere Einholung von 
Versicherungsangeboten sowie Prigung und Auswertung der Angebote, Unterstutzung bei 
der Risikoprufung und Beratung bei Versicherungsfragen, Fuhrung der Korrespondenz mit 
Versicherern und Maklern sowie Durchfuhrung des Versicherungscontrollings 

- Abwickiung von Schadensfallen 

- Rechtliche Beratung in alien grundstucksrechtlichen und mietrechtlichen Fragestellungen, 
insbesondere Beratung bezuglich des Abschlusses von Miet-, Pacht- und 
Gestattungsvertragen sowie Grundstuckskaufvertragen etc. 

- Wahrung von grundstucksbezogenen Rechten im Grundbuch (Dienstbarkeiten), Verwaltung 
grundstOcksbezogener Rechte sowie rechtliche Beratung bzgl. der Durchsetzung von 
dinglichen Grundstucksbenutzungsrechten 
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Anlage 3 zu dem Geschaftsbesorgungsvertrag 

Ubersicht Dienstleistunden in dem Bereich interne and externe Kommunikation 

- Pressearbeit 

- interne Kommunikation 

- Intranet/ Extranet 

- Mediengestaltung 

- externe Kommunikation 
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Anlage 4 zu dem Geschaftsbesorgungsvertrag 

Ubersicht: Dienstleistungen in dem Bereich Organisation, Beauftragtenwesen, Interne 
Revision 

Prozessmanagement 
• Entwickeln, Einfuhren und Umsetzen eines ganzheitlichen 

Prozessmanagements: 
o Rahmenbedingungen / Entwicklung / Ausrichtung 
o Festlegung und Weiterentwicklung methodischer Standards, 

Richtlinien und Werkzeuge 
• Koordination ubergreifender Aufgaben und Aktivitaten / u.a. Moderation 

Prozessgremium 
• Koordination / Moderation ubergreifender Prozessoptimierungen 
• Anforderungskoordination zu ADONIS-Weiterentwicklungen / Customizing 

IT-Koordination 
• Schnittstelle zur C+C 
• Planung der IT-Anforderungen 
• Beratung der Bereiche innerhalb der ENTEGA AG zum IT-

Anforderungsprozess 

- Projektmanagement 
• Scrum Master und Beratung Nachwuchs- und Talentforderprogramm 

(Konzernthema) 
• Scrum Master Agile Initiative (Konzernthema) 
• Projektcoach Vertragsmanagement (Bereich Recht) 
• Schulungen zum Thema Projektmanagement/SCRUM 

Konzernrichtlinien 
• Ubergreifende Begleitung des Prozesses zur Einkihrung neuer 

Konzernrichtlinien 
• Zum Teil Abstimmung mit den jeweiligen Gesellschaften 
• Defintion der Richtlinien Vollmachtenregelung, Informationssicherheit, 

Organisation, Interne Revision, Datenschutz 

Managementsysteme 
• Zentrale Koordination/zentrale Ansprechpartnerin bzg. der 

Managementsysteme 
• Vorbereiten, Leiten, Moderieren und Nachbereiten von regelmalligen 

Sitzungen mit den entsprechenden Vertretern / Verantwortlichen der 
Tochtergesellschaften 

• Entwickeln und Weiterentwickeln von Konzepten, Standards und 
Vorgaben fur ein einheitliches, ubergreifendes Formularwesen 

• Vereinheitlichung und Prozessbegleitung Organisationshandbucher und 
Organigramme 

• Teilnahme und zum Teil Leitung interner Audits 

- Interne Revision 
• Koordination der lnternen Revision 
• Schnittstelle zum externen Dienstleister 
• Durchfuhrung von Revisionsprufungen 
• Ansprechpartner fur die Gesellschaften fur Themen einzelner Prufungen 
• Durchfuhrung der Risikoorientierten Revisionsplanung 
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Anlage 4 zu dem Gesch5ftsbesorgungsvertrag 

Informationssicherheit 
• Abstimmung der Informationssicherheitsziele mit den Zielen des ENTEGA-

Konzerns 
• Aufbau, Betrieb und kontinuierliche Weiterentwicklung der 

lnformationssicherheitsorganisation der ENTEGA AG und innerhaib des 
Konzerns im Sinne der Rahmengebung 

• Erstellung und Fortschreibung des Informationssicherheitskonzepts des 
ENTEGA-Konzerns und Anpassung an neue gesetzliche Gegebenheiten 

• Beratung alle Leitungsebenen innerhaib des ENTEGA-Konzerns inkl. der 
Tochter in alien Fragen der Informationssicherheit 

• Berichtet relevante die Informationssicherheit betreffende Vorkommnisse 
an den Vorstand des ENTEGA-Konzerns bzw. an  die im Rahmen des 
Informationssicherheitsmanagement des Bundes definierten Stellen nach 
einem definierten Prozess und unter Einbeziehung anderer definierter 
Funktionen der ENTEGA. 

• Sicherstellung des notwendigen Informationsfluss fur das 
Informationssicherheitsmanagement 

• Initiierung und Kontrolle der Umsetzung von 
Informationssicherheitsmagnahmen 

• Koordination zielgruppenorientierter Sensibilisierungs- und 
SchulungsmafInahmen zum Thema Informationssicherheit 

• Einbindung alle Mitarbeiter des ENTEGA-Konzerns inkl. der -Richter in den 
lnformationssicherheitsprozess und die Notfallvorsorge 

• Analyse und Nachbearbeitung von Informationssicherheitsvorfallen, sofern 
Sie mehrere Bereiche des ENTEGA-Konzerns betreffen oder 
offentlichkeitswirksame oder (straf-)rechtliche Auswirkungen haben. 

- Betriebliches Vorschlagswesen 
• Organisatorische und vorbereitende Tatigkeiten fur die 

Kommissionssitzungen 
• Organisation und Teilnahme an den Kommissionssitzungen 
• Ansprechpartner kir alle Fragen rund urn das BVW fur Fuhrungskrafte und 

Mitarbeiter 
• Kontakt zu den Einreichern 
• Ansprechpartner fur die BVW-Koordinatoren in den Gesellschaften 
• Weitere Verankerung des BVW in der ENTEGA-Kultur 
• 

- Gastekasino 
• Fuhrung des Restaurantbetriebes 
• Organisation von Catering fur Veranstaltungen 
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1. Nachtrag 

zu dem 

zwischen 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 

Frankfurter Strafe 110 
64293 Darmstadt 

-nachfolgend „Auftraggeberin"- 

and 

der 

ENTEGA AG 

Frankfurter Straf•3e 110 

64293 Darmstadt 

-nachfolgend „Auftragnehmerin" 

-gemeinsam nachfolgend „Vertragspartner" genannt - 

am 19.02.2020 abgeschlossenen Vertrag hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen 

durch die Auftragnehmerin 
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Vorbemerkung 

Die Vertragspartner haben am 19.02.2020 einen Vertrag hinsichtlich der Erbringung von 
Dienstleistungen durch die Auftragnehmerin abgeschlossen. Dieser soil in § 7 Abs. 5 am 
Ende um einen weiteren Satz erganzt werden. Hierzu vereinbaren die Vertragspartner fol-
gendes: 

§ 1 Erganzung von § 7 Abs. 5 

(1) Die Regelung in § 7 Abs. 5 des Dienstleistungsvertrages vom 19.02.2020 wird (lurch 
folgenden neuen Satz am Ende erganzt: 

„lm Fall des Satz 1 entfallt die Vergutungspflicht der Auftraggeberin". 

(2) Die weiteren Regelungen des Dienstleistungsvertrages bleiben unberuhrt and gelten 
uneingeschrankt fort. 

Darmstadt, den 09.06.2021 
ENTEGA AG 

ppa. 

  

Albrecht Forster ?Dr. Natalie Setz 

Darmstadt, den 09.06.2021 
ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 

Andreas Niedermaier ?Rene Sturm 
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Anlage 14.2 

[notariell zu beurkunden] 

ANTEILSKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

betreffend die 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
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INHALTSVERZEICHNIS 

VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN ? 3 

Praambel ? 4 

§ 1 ?Verkauf and Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile ? 5 

§ 2 ?Kaufpreis, Riicktritt ? 6 

§ 3 ?Verkaufergarantien ? 6 

§ 4 ?Vertraulichkeit, Pressemitteilungen ? 8 

§ 5 ?Mitteilungen ? 8 

§ 6 ?Abtretungen ? 9 

§ 7 ?Verschiedenes; Schlussbestimmungen ? 9 
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VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN 

e-netz ? 4 ?Parteien, Partei ?4 

Gesellschaft ? 4 ?Stichtag ? 5 

Gewinnabfuhrungsvertrag ?4 ?Unterzeichnungstag ?6 

Oder ? 4 ?Verbundene Unternehmen ?8 

Kaufpreis ? 6 ?Verkaufer ? 4 

Konsortialvertrag ?4 ?Verkaufergarantien ?6 

Marktwert ? 5 ?Verkaufte Geschaftsanteile ?5 

Mitteilungen, Mitteilung ?8 ?Vertrag ? 5 
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ANTEILSKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

zwischen 

1. [• Name des Verkaufers •], eine [• Bezeichnung der Rechtsform •] mit Sitz in [• Sitz 
des Verktiufers •] und Geschaftsadresse [• Geschtiftsadresse des Verkaufers •], [• Re-
gister- oder sonstige identifizierende Informationen •] 

- „Verkaufer" — 

und 

2. ENTEGA AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Frank- 
furter Strage 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 5151 

- „Käufer" — 

— Verkaufer und Oder zusammen die „Parteien" 
oder einzeln „Partei" — 

Praambel 

(A) Die ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH ist eine nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland gegriindete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 
Sitz in Darmstadt, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter 
HRB 100112 („Gesellschaft"). 

(B) Der Oder hat zusammen mit weiteren Parteien am [• Datum des Konsortialvertrags 
•] 2021 einen Konsortialvertrag betreffend die Beteiligung an der Gesellschaft ge-
schlossen (Tell C der Urkunde UR-Nr. [• Nr. der Urkunde •] des Notars [• Name des 
Notars •] mit Sitz in [• Amtssitz des Notars •] — „Konsortialvertrag"). Durch den Kon-
sortialvertrag wurde ein Beteiligungsmodell etabliert, demzufolge die Kommunen, die 
fur ihr jeweiliges Gemeindegebiet derzeit oder in Zukunft Strom- und/oder Gas-
Konzessionsvertrage mit dem Verkaufer oder der e-netz Sudhessen AG (ehemals 
ENTEGA Netz AG) („e-netz") abgeschlossen haben, die Moglichkeit erhalten, sich zu 
Marktpreisen mittelbar an der e-netz zu beteiligen. Auf den Konsortialvertrag, der bei 
der Beurkundung im Original vorlag, wird hiermit gemag § 13a BeurkG verwiesen. Sein 
Inhalt wird zum Gegenstand der Vereinbarungen in dieser Niederschrift gemacht. Der 
Inhalt ist den Beteiligten in vollem Umfang bekannt. Nach Belehrung durch den Notar 
Ober die Bedeutung der Verweisung haben die Erschienenen auf eine erneute Verle-
sung und Beiftigung zu dieser Niederschrift verzichtet. 

(C) Die e-netz als Organgesellschaft und der Verkaufer als Organtragerin haben am [• Da-
tum des Gewinnabfuhrungsvertrags •] 2021 einen Gewinnabfuhrungsvertrag mit Wir-
kung zum 1. Januar 2021 geschlossen („Gewinnabfiihrungsvertrag"). Gemag § 3.1 des 
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Gewinnabfuhrungsvertrags erhalt die Gesellschaft eine feste Ausgleichszahlung in Ho-
he von brutto EUR [• Betrag der Ausgleichzahlung •] je Aktie. Unter Beriicksichtigung 
der festen Ausgleichszahlung betragt der Marktwert (wie im Konsortialvertrag defi-
niert) je Serie A Anteil (wie nachfolgend definiert) derzeit EUR [• Betrag des Markt-
werts •] („Marktwert"). 

(D) Der Verkaufer hat an dem Beteiligungsmodell teilgenommen. Er ist Gesellschafter der 
Gesellschaft und Partei des Konsortialvertrags. In Bezug auf den Verkaufer ist ein 
Ruckerwerbsfall (wie im Konsortialvertrag definiert) eingetreten. Mit Erklarung vom [• 
Datum der Erklarung .1 hat der [Oder das Ruckerwerbsangebot durch schriftliche Mit-
teilung an den Verkaufer angenommen. [Alternative fur den Fall des § 14.4 des Kon-
sortialvertrags: Der Verkaufer hat an dem Beteiligungsmodell teilgenommen. Er ist Ge-
sellschafter der Gesellschaft und Partei des Konsortialvertrags. Nachdem die im Ge-
winnabfuhrungsvertrag vorgesehene Ausgleichszahlung verringert wurde, hat der Ver-
kaufer mit schriftlicher Erklarung vom [• Datum der Erklarung •] von seinem Recht Ge-
brauch gemacht, von dem Kaufer den Erwerb samtlicher von ihm gehaltenen Serie A 
Anteile zu dem auf Basis der neuen Ausgleichszahlung aktualisierten Marktwert zu ver-
langen.] 

(E) Der Verkaufer beabsichtigt, die Serie A Geschaftsanteile an der Gesellschaft mit den 
laufenden Nummern [• IN. Nr. •] bis [• Ifd. Nr. •] und einem Nennbetrag von jeweils 
EUR 1,00 („Verkaufte Geschaftsanteile") nach den Bestimmungen dieses Anteilskauf-
und Ubertragungsvertrages („Vertrag") an den Oder zu veraugern. Der Oder beab-
sichtigt, die Verkauften Geschaftsanteile zu erwerben. Mit Wirksamwerden des Er-
werbs der Verkauften Geschaftsanteile scheidet der Verkaufer insoweit auch aus dem 
Konsortialvertrag aus. Die Parteien gehen dabei davon aus, dass der Erwerb der Ver-
kauften Geschaftsanteile keinen Erwerb von Investmentvermogen im Sinne des Kapi-
talanlagegesetzbuches darstellt. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

§1 
Verkauf und Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile 

1.1 
?

Der Verkaufer verkauft hiermit die Verkauften Geschaftsanteile an den Kaufer und 
tritt diese hiermit — vorbehaltlich § 1.3 — an den Kaufer ab. Der Kaufer nimmt den 
Verkauf und die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile hiermit an. 

1.2 ?Der Verkauf erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar [• Kalenderjahr, in 
dem der Erwerb erfolgt •] („Stichtag") und erstreckt sich auf alle mit den Verkauf-
ten Geschaftsanteilen verbundenen Rechte und Pflichten einschlialich des Ge-
winnbezugsrechts fur das mit dem Stichtag beginnende Geschaftsjahr der Gesell-
schaft. Die Gewinne, die von der Gesellschaft in den vor dem Stichtag endenden 
Geschaftsjahren erwirtschaftet werden, stehen dem Verkaufer zu, soweit sie nicht 
bereits ausgeschiittet worden sind. Sie werden im Kalenderjahr [• Kalenderjahr, in 
dem der Erwerb erfolgt •] vollstandig im Wege der Gewinnausschilttung an den 
Verkaufer ausgeschuttet. Die Parteien verpflichten sich, erforderlichenfalls entspre- 
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chende Gewinnverwendungsbeschlusse mit dem Inhalt zu fassen, dass soiche Ge-
winne im Rahmen einer disproportionalen Gewinnausschuttung an den Verkaufer 
ausgeschuttet werden. § 101 BGB ist ausgeschlossen. 

1.3 ?Die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile erfolgt unter der aufschiebenden 
Bedingung der vollstandigen Zahlung des Kaufpreises entsprechend den Bestim-
mungen in § 2.2. Die Parteien werden dem beurkundenden Notar die Zahlung un-
verzuglich bestatigen. Der Notar wird hiermit von den Parteien angewiesen, nach 
Zugang der Zahlungseingangsbestatigung eine aktualisierte Gesellschafterliste der 
Gesellschaft zum Handelsregister einzureichen sowie der Gesellschaft eine Abschrift 
der aktualisierten Gesellschafterliste zu Obermitteln. 

1.4 ?Die Inhaber der Serie B Anteile haben dem Verkauf und der Abtretung der Verkauf- 
ten Geschaftsanteile mit dem diesem Vertrag in Kopie als Anlage 1.4 beigeftigten 
Gesellschafterbeschluss vom [] zugestimmt. 

§2 
Kaufpreis, Riicktritt 

2.1 ?Der Kaufpreis far die Verkauften Geschaftsanteile ist der Marktwert, multipliziert 
mit der Anzahl der Verkauften Geschaftsanteile, mithin ein Betrag in Hohe von 
EUR [• Betrag des Kaufpreises •] („Kaufpreis"). 

2.2 ?Der Kaufpreis ist sofort zur Zahlung Ming und auf das Konto des Verkaufers bei der 
[• Name der Bank •] (IBAN [• IBAN des Kontos]; BIC [• BIC des Kontos •]) zu Ober-
weisen. 

2.3 ?Der Verkaufer hat unverzuglich nach Gutschreibung des vollstandigen Kaufpreises 
auf dem Konto des Verkaufers die Zahlungsbestatigung zu unterzeichnen. 

2.4 ?Zahlt der Kaufer den Kaufpreis nicht innerhaib von zwei Monaten nach dem Tag der 
Beurkundung dieses Vertrages („Unterzeichnungstag"), kann der Verkaufer ohne 
weitere Fristsetzung vom Vertrag zurucktreten. 

§3 
Verkaufergarantien 

3.1 ?Der Verkaufer garantiert hiermit gegenuber dem Kaufer im Wege einer selbstandi- 
gen Garantie gema § 311 Abs. 1 BGB nach MaBgabe der in diesem Vertrag, insbe-
sondere in diesem § 3 enthaltenen Beschrankungen, dass die in diesem § 3.1 ent-
haltenen Aussagen (zusammen „Verkaufergarantien") am Unterzeichnungstag zu-
treffend sind. 

3.1.1 ?Die Verkauften Geschaftsanteile stehen im uneingeschrankten Eigentum des Ver- 
kaufers und sind jeweils in voller Mille eingezahlt. 

3.1.2 ?Die Verkauften Geschaftsanteile sind frei von Rechten Dritter (insbesondere Wand- 
Iungsrechten, Optionsrechten, Pfandrechten, Sicherungsrechten oder ahnlichen 
Rechten). 
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3.1.3 ?Der Verkaufer unterliegt bezuglich der Verkauften Geschaftsanteile keinen Verfti- 
gungsbeschrankungen. 

3.2 ?Die Verkaufergarantien sind weder Garantien fur die Beschaffenheit der Sache im 
Sinne von § 443 BGB oder von § 444 BGB noch Beschaffenheitsvereinbarungen im 
Sinne von § 434 Abs. 1 S. 1 BGB und durfen auch nicht als solche ausgelegt werden. 

3.3 ?Wenn und soweit eine oder mehrere der Verkaufergarantien unzutreffend ist bzw. 
sind, kann der Kaufer vom Verkaufer nach dem Unterzeichnungstag Schadensersatz 
in Geld (§ 251 BGB) beanspruchen. Der Verkaufer ist berechtigt, innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des Kaufers Ober die verletzte Verkauferga-
rantie den Zustand herzustellen, der bestunde, wenn die betreffende Verkauferga-
rantie zutreffend gewesen ware (Naturalrestitution). In diesem Fall ist der Anspruch 
des Kaufers auf Schadensersatz in Geld ausgeschlossen. 

3.4 ?Die Verpflichtung des Verkaufers zum Schadensersatz beschrankt sich auf den un- 
mittelbar bei dem Kaufer entstandenen, konkret zu berechnenden Schaden. Nicht 
ausgleichspflichtig sind mittelbare Schaden oder Folgeschaden, entgangener Ge-
winn, interne Verwaltungs- oder Fixkosten, vergebliche Aufwendungen im Sinne 
von § 284 BGB, eventuell infolge geleisteter Schadensersatzzahlungen anfallende 
oder erwartete zusatzliche Steuern. Die Haftung des Verkaufers aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag ist insgesamt auf einen Betrag in Hohe des Kauf-
preises beschrankt. 

3.5 ?AnsprOche des Kaufers aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag einschlieg- 
lich solcher nach diesem § 3 verjahren zwei Jahre nach dem Unterzeichnungstag. 
Die Regelung des § 203 BGB findet keine Anwendung. 

3.6 ?Jede Ober die Regelungen in diesem § 3 hinausgehende Haftung des Verkaufers aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Verhandlung oder Durch-
ftihrung ist ausgeschlossen, es sei denn, dieser Vertrag regelt ausdrucklich etwas 
anderes. Ausgeschlossen sind danach insbesondere AnsprOche aus gesetzlicher Ge-
wahrleistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss oder 
Storung der Geschaftsgrundlage. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt 
ist, ist keine Partei berechtigt, diesen Vertrag anzufechten oder von diesem Vertrag 
ganz oder teilweise zuruckzutreten, auch nicht im Wege der Geltendmachung von 
Schadensersatz statt der Leistung. Vorstehender Haftungs- und Rucktrittsausschluss 
gilt fur jeden Rechtsgrund, sei er gesetzlicher, vertraglicher oder vorvertraglicher 
Art. 

3.7 ?Die in diesem § 3 enthaltenen Haftungsausschlusse bzw. -beschrankungen in inhalt- 
licher, betragsmagiger sowie zeitlicher Hinsicht gelten nicht bei Vorsatz des Verkau-
fers (§ 276 Abs. 3 BGB) oder soweit sie gesetzlich unzulassig sind. 

3.8 ?Etwaige Zahlungen des Verkaufers an den Oder nach diesem § 3 gelten als nach- 
tragliche Reduzierung des Kaufpreises. 
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§4 
Vertraulichkeit, Pressemitteilungen 

?

4.1 ?Jede Partei wird die Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss 
dieses Vertrags Ober dessen Inhalt, Ober die Gesellschaft, den Inhalt des Konsortial-
vertrags, die andere Partei sowie die mit dieser verbundenen Unternehmen im Sin-
ne des § 15 AktG („Verbundene Unternehmen") erhalten hat, streng vertraulich 
behandeln, vor dem Zugriff Dritter wirksam schutzen und solche vertraulichen In-
formationen nicht fur eigene oder fremde Zwecke nutzen. Von der vorstehenden 
Verpflichtung nicht umfasst sind Tatsachen, die offentlich bekannt sind oder ohne 
eine Verletzung dieser Verpflichtung offentlich bekannt werden oder deren Offen-
legung durch Gesetz (insbesondere §§ 123 ff. Hessische Gemeindeordnung) oder 
durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften vorgeschrieben 
oder aufgrund der Durchfuhrung dieses Vertrags notwendig ist. 

?

4.2 ?Die Parteien werden sich Ober Form und Inhalt jeder Pressemitteilung oder Anti- 
cher freiwilliger Verlautbarung zu den in diesem Vertrag vereinbarten Rechtsge-
schaften vor deren Veroffentlichung abstimmen. Sofern Veroffentlichungen durch 
Gesetz oder durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften 
vorgeschrieben sind, werden sie sich um eine vorherige Abstimmung bemijhen. 

§5 
Mitteilungen 

?

5.1 ?Etwaige Erklarungen sowie sonstige Mitteilungen auf der Grundlage oder im Zu- 
sammenhang mit diesem Vertrag (zusammengefasst „Mitteilungen" und einzeln 
„Mittellung") bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform nach § 126 Abs. 1, 2 
und 4 BGB, soweit nicht zwingendes Recht eine strengere Form vorschreibt. Eine 
Mitteilung ist entweder personlich auszuhandigen oder durch Brief oder Telefax 
(nicht aber durch eine sonstige telekommunikative Ubermittlung) zu Obermitteln. 
FOr den Zugang einer Mitteilung sind die Geschaftszeiten des Adressaten irrelevant. 
Die elektronische Form wahrt die Schriftform nicht. 

?

5.2 ?Mitteilungen an den Verkaufer sind wie folgt zu adressieren: 

[• Name des Verkaufers •] 
z.Hd. ?[• Name des Ansprechpartners •] 
Anschrift: ?Es Anschrift •] 
Telefax-Nr.: ?[40 Telefax-Nr. •] 

?

5.3 ?Mitteilungen an den Oder sind wie in § 19.2.1 des Konsortialvertrags angegeben 
zu adressieren. 

?

5.4 ?Die Parteien haben Anderungen ihrer in § 5.2 dieses Vertrags bzw. § 19.2.1 des Kon- 
sortialvertrags genannten Anschriften und Telefaxnummern der jeweils anderen 
Partei unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Bis zu dieser Mitteilung gilt die bisherige 
Anschrift als wirksam. 
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§6 
Abtretungen 

Der Kaufer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ohne Zustimmung der anderen Partei an ein mit ihm Verbundenes Unternehmen 
ganz oder teilweise abzutreten. Im Ubrigen konnen die Parteien Rechte und Pflichten aus 
und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ohne Zustimmung der jeweils anderen Partei 
weder ganz noch teilweise auf Dritte ubertragen. 

§7 
Verschiedenes; Schlussbestimmungen 

?

7.1 ?Anderungen, Erganzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags, einschlieglich der 
Anderung dieser Bestimmung, bedurfen der Schriftform, sofern nicht nach zwin-
gendem Recht eine strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung) erforderlich ist. 

?

7.2 ?Dieser Vertrag enthalt samtliche Vereinbarungen der Parteien zu seinem Gegen- 
stand und ersetzt alle mundlichen oder schriftlichen Verhandlungen, Vereinbarun-
gen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertragsge-
genstand geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 

?

7.3 ?Alle Fristen in diesem Vertrag beginnen, soweit nicht ausdrucklich ein anderes be- 
stimmt ist, jeweils am ersten Bankarbeitstag nach dem Zugang der Erklarungen bei 
dem Adressaten. 

?

7.4 ?Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. 

?

7.5 ?Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder un- 
durchflihrbar sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lucke enthalten, so 
wird hierdurch die Gultigkeit der Librigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht be-
rOhrt. An die SteIle unwirksamer oder undurchfuhrbarer Bestimmungen oder zur 
Ausfullung der Lucke soil eine Regelung treten, die, soweit rechtlich moglich, wirt-
schaftlich dem am nachsten kommt, was die Parteien wollten oder nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrags gewollt Flatten, wenn sie bei Abschluss dieses Vertrags 
oder der spateren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht Flatten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag 
normierten MaL einer Leistung oder einer Zeit (Frist oder Termin) beruht; es tritt in 
solchen Fallen ein dem Gewollten moglichst nahekommendes, rechtlich zulassiges 
Mag der Leistung und der Zeit (Frist oder Termin) an die SteIle des vereinbarten. 

?

7.6 ?Ausschlieglicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag einschlieglich solcher Ober die Wirksamkeit dieses Vertrages ist, 
soweit gesetzlich zulassig, Darmstadt. 

?

7.7 ?Die Kosten fur die Beurkundung dieses Vertrages tragt der Verkaufer. Die Kosten fur 
etwaige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag tragt die Par-
tei, die diese Leistungen beauftragt hat. 
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Anlage 15.3 

[notariell zu beurkunden] 

ANTEILSKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

betreffend die 

ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH 
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INHALTSVERZEICHNIS 

VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN ? 3 

Praambel ? 4 

§ 1 ?Verkauf and Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile ? 5 
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§ 3 ?Verkaufergarantien ? 6 
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VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN 

e-netz ? 4 ?Parteien, Partei ?4 

Gesellschaft ? 4 ?Stichtag ? 5 

Gewinnabfuhrungsvertrag ?4 ?Unterzeichnungstag ?6 

Kaufer ? 4 ?Verbundene Unternehmen ?8 

Kaufpreis ? 6 ?Verkaufer ? 4 

Konsortialvertrag ?4 ?Verkaufergarantien ?6 

Marktwert ? 5 ?Verkaufte Geschaftsanteile ?5 

Mitteilungen, Mitteilung ?8 ?Vertrag ? 5 
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ANTEILSKAUF- UND OBERTRAGUNGSVERTRAG 

zwischen 

1. ENTEGA AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Darmstadt und Geschaftsadresse Frank- 
furter Strafe 110, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Darmstadt unter HRB 5151 

- „Verkaufer" — 

und 

2. [• Name des Kaufers •], eine [• Bezeichnung der Rechtsform •] mit Sitz in [• Sitz des 
Kaufers •] und Geschaftsadresse [• Geschaftsadresse des Kaufers •], [• Register- oder 
sonstige identifizierende Informationen •] 

- „Kaufer" — 

— Verkaufer und Oder zusammen die „Parteien" 
oder einzeln „Partei" — 

Praambel 

(A) Die ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH ist eine nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland gegrundete Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit 
Sitz in Darmstadt, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter 
HRB 100112 („Gesellschaft"). 

(B) Der Verkaufer hat zusammen mit weiteren Parteien am [• Datum des Konsortialver-
trags •] 2021 einen Konsortialvertrag betreffend die Beteiligung an der Gesellschaft 
geschlossen (Teil C der Urkunde UR-Nr. [• Nr. der Urkunde •] des Notars [• Name des 
Notars •] mit Sitz in [• Amtssitz des Notars .]— „Konsortialvertrag"). Durch den Kon-
sortialvertrag wurde ein Beteiligungsmodell etabliert, demzufolge die Kommunen, die 
fur ihr jeweiliges Gemeindegebiet derzeit oder in Zukunft Strom- und/oder Gas-
Konzessionsvertrage mit dem Verkaufer oder der e-netz Sudhessen AG (ehemals 
ENTEGA Netz AG) („e-netz") abgeschlossen haben, die Moglichkeit erhalten, sich zu 
Marktpreisen mittelbar an der e-netz zu beteiligen. Auf den Konsortialvertrag, der bei 
der Beurkundung im Original vorlag, wird hiermit gemag § 13a BeurkG verwiesen. Sein 
Inhalt wird zum Gegenstand der Vereinbarungen in dieser Niederschrift gemacht. Der 
Inhalt ist den Beteiligten in vollem Umfang bekannt. Nach Belehrung durch den Notar 
Ober die Bedeutung der Verweisung haben die Erschienenen auf eine erneute Verle-
sung und Beifi,igung zu dieser Niederschrift verzichtet. 

(C) Die e-netz als Organgesellschaft und der Verkaufer als Organtragerin haben am [• Da-
tum des Gewinnabfuhrungsvertrags •] 2021 einen Gewinnabflihrungsvertrag mit Wir-
kung zum 1. Januar 2021 geschlossen („Gewinnabfuhrungsvertrag"). Gemag § 3.1 des 
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Gewinnabfuhrungsvertrags erhalt die Gesellschaft eine feste Ausgleichszahlung in Ho-
he von brutto EUR [• Betrag der Ausgleichzahlung •] je Aktie. Unter Beri,icksichtigung 
der festen Ausgleichszahlung betragt der Marktwert (wie im Konsortialvertrag defi-
niert) je Serie A Anteil (wie nachfolgend definiert) derzeit EUR [• Betrag des Markt-
werts .] („Marktwert"). 

(D) Der Kaufer hat bis zum 31. Dezember [• Datum des gemtift § 15.1 des Konsortialver-
trags relevanten Stichtags •] einen Konzessionsvertrag mit [• dem Verktiufer/der e-
netz .1 abgeschlossen. Mit Erklarung vom [• Datum der Erklarung •] hat der Kaufer 
das Neuerwerbsrecht durch Mitteilung an den Verkaufer und die Gesellschaft ange-
nommen. 

(E) Der Verkaufer beabsichtigt, die Serie A Geschaftsanteile an der Gesellschaft mit den 
laufenden Nummern [• Ifd. Nr. •] bis [• P. Nr. •] und einem Nennbetrag von jeweils 
EUR 1,00 („Verkaufte Geschaftsanteile") nach den Bestimmungen dieses Anteilskauf-
und Ubertragungsvertrages („Vertrag") an den Oder zu veraugern. Der [Oder beab-
sichtigt, die Verkauften Geschaftsanteile zu erwerben. Die Parteien gehen dabei davon 
aus, dass der Erwerb der Verkauften Geschaftsanteile keinen Erwerb von Investment-
vermagen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches darstellt. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

§1 
Verkauf und Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile 

1.1 
?

Der Verkaufer verkauft hiermit die Verkauften Geschaftsanteile an den Kaufer und 
tritt diese hiermit — vorbehaltlich § 1.3 — an den Kaufer ab. Der Oder nimmt den 
Verkauf und die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile hiermit an. 

1.2 ?Der Verkauf erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar [• Kalenderjahr, in 
dem der Erwerb erfolgt •] („Stichtag") und erstreckt sich auf alle mit den Verkauf-
ten Geschaftsanteilen verbundenen Rechte und Pflichten einschlieglich des Ge-
winnbezugsrechts fur das mit dem Stichtag beginnende Geschaftsjahr der Gesell-
schaft. Die Gewinne, die von der Gesellschaft in den vor dem Stichtag endenden 
Geschaftsjahren erwirtschaftet werden, stehen dem Verkaufer zu, soweit sie nicht 
bereits ausgeschuttet worden sind. Sie werden im Kalenderjahr [• Kalenderjahr, in 
dem der Erwerb erfolgt •] vollstandig im Wege der Gewinnausschatung an den 
Verkaufer ausgeschlittet. Die Parteien verpflichten sich, erforderlichenfalls entspre-
chende Gewinnverwendungsbeschlusse mit dem Inhalt zu fassen, dass solche Ge-
winne im Rahmen einer disproportionalen Gewinnausschatung an den Verkaufer 
ausgeschuttet werden. § 101 BGB ist ausgeschlossen. 

1.3 ?Die Abtretung der Verkauften Geschaftsanteile erfolgt unter der aufschiebenden 
Bedingung der vollstandigen Zahlung des Kaufpreises entsprechend den Bestim-
mungen in § 2.2. Die Parteien werden dem beurkundenden Notar die Zahlung un-
verzuglich bestatigen. Der Notar wird hiermit von den Parteien angewiesen, nach 
Zugang der Zahlungseingangsbestatigung eine aktualisierte Gesellschafterliste der 

Seite 5 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



Gesellschaft zum Handelsregister einzureichen sowie der Gesellschaft eine Abschrift 
der aktualisierten Gesellschafterliste zu Obermitteln. [Anmerkung: Im Einzelfall ist 
zu prtifen, ob eine fusionskontrollrechtliche Anmeldung erforderlich ist. In einem sol-
chen weiren zusatzliche Regelung zum Vollzug erst nach erfolgter Freigabe aufzu-
nehmen.] 

1.4 ?Die Inhaber der Serie B Anteile haben dem Verkauf und der Abtretung der Verkauf- 
ten Geschaftsanteile mit dem diesem Vertrag in Kopie als Anlage 1.4 beigeffigten 
Gesellschafterbeschluss vom [0] zugestimmt. 

§2 
Kaufpreis, Rucktritt 

2.1 ?Der Kaufpreis fur die Verkauften Geschaftsanteile ist der Marktwert, multipliziert 
mit der Anzahl der Verkauften Geschaftsanteile, mithin ein Betrag in Halle von 
EUR [• Betrag des Kaufpreises .1 („Kaufpreis"). 

2.2 ?Der Kaufpreis ist sofort zur Zahlung fallig und auf das Konto des Verkaufers bei der 
[• Name der Bank •] (IBAN [• IBAN des Kontos]; BIC [• BIC des Kontos •1) zu Ober-
weisen. 

2.3 ?Der Verkaufer hat unverzuglich nach Gutschreibung des vollstandigen Kaufpreises 
auf dem Konto des Verkaufers die Zahlungsbestatigung zu unterzeichnen. 

2.4 ?Zahlt der Oder den Kaufpreis nicht innerhaib von zwei Monaten nach dem Tag der 
Beurkundung dieses Vertrages („Unterzeichnungstag"), kann der Verkaufer ohne 
weitere Fristsetzung vom Vertrag zurticktreten. 

§3 
Verkaufergarantien 

3.1 ?Der Verkaufer garantiert hiermit gegeniiber dem Kaufer im Wege einer selbstandi- 
gen Garantie gemaB § 311 Abs. 1 BGB nach Maggabe der in diesem Vertrag, insbe-
sondere in diesem § 3 enthaltenen Beschrankungen, dass die in diesem § 3.1 ent-
haltenen Aussagen (zusammen „Verkaufergarantien") am Unterzeichnungstag zu-
treffend sind. 

3.1.1 ?Die Verkauften Geschaftsanteile stehen im uneingeschrankten Eigentum des Ver- 
kaufers und sind jeweils in voller Halle eingezahlt. 

3.1.2 ?Die Verkauften Geschaftsanteile sind frei von Rechten Dritter (insbesondere Wand- 
Iungsrechten, Optionsrechten, Pfandrechten, Sicherungsrechten oder ahnlichen 
Rechten). 

3.1.3 ?Der Verkaufer unterliegt bezuglich der Verkauften Geschaftsanteile keinen Verfii- 
gungsbeschrankungen. 
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?

3.2 ?Die Verkaufergarantien sind weder Garantien fur die Beschaffenheit der Sache im 
Sinne von § 443 BGB oder von § 444 BGB noch Beschaffenheitsvereinbarungen im 
Sinne von § 434 Abs. 1 S. 1 BGB und durfen auch nicht als solche ausgelegt werden. 

?

3.3 ?Wenn und soweit eine oder mehrere der Verkaufergarantien unzutreffend ist bzw. 
sind, kann der Oder vom Verkaufer nach dem Unterzeichnungstag Schadensersatz 
in Geld (§ 251 BGB) beanspruchen. Der Verkaufer ist berechtigt, innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des Kaufers Ober die verletzte Verkauferga-
rantie den Zustand herzustellen, der bestunde, wenn die betreffende Verkauferga-
rantie zutreffend gewesen ware (Naturalrestitution). In diesem Fall ist der Anspruch 
des Kaufers auf Schadensersatz in Geld ausgeschlossen. 

?

3.4 ?Die Verpflichtung des Verkaufers zum Schadensersatz beschrankt sich auf den un- 
mittelbar bei dem Kaufer entstandenen, konkret zu berechnenden Schaden. Nicht 
ausgleichspflichtig sind mittelbare Schaden oder Folgeschaden, entgangener Ge-
winn, interne Verwaltungs- oder Fixkosten, vergebliche Aufwendungen im Sinne 
von § 284 BGB, eventuell infolge geleisteter Schadensersatzzahlungen anfallende 
oder erwartete zusatzliche Steuern. Die Haftung des Verkaufers aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag ist insgesamt auf einen Betrag in Hohe des Kauf-
preises beschrankt. 

?

3.5 ?AnsprOche des Kaufers aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag einschlieg- 
lich solcher nach diesem § 3 verjahren zwei Jahre nach dem Unterzeichnungstag. 
Die Regelung des § 203 BGB findet keine Anwendung. 

?

3.6 ?Jede Ober die Regelungen in diesem § 3 hinausgehende Haftung des Verkaufers aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Verhandlung oder Durch-
fUhrung ist ausgeschlossen, es sei denn, dieser Vertrag regelt ausdrucklich etwas 
anderes. Ausgeschlossen sind danach insbesondere Anspri,iche aus gesetzlicher Ge-
wahrleistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss oder 
Storung der Geschaftsgrundlage. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt 
ist, ist keine Partei berechtigt, diesen Vertrag anzufechten oder von diesem Vertrag 
ganz oder teilweise zuruckzutreten, auch nicht im Wege der Geltendmachung von 
Schadensersatz statt der Leistung. Vorstehender Haftungs- und Rucktrittsausschluss 
gilt fur jeden Rechtsgrund, sei er gesetzlicher, vertraglicher oder vorvertraglicher 
Art. 

?

3.7 ?Die in diesem § 3 enthaltenen Haftungsausschlusse bzw. -beschrankungen in inhalt- 
licher, betragsmagiger sowie zeitlicher Hinsicht gelten nicht bei Vorsatz des Verkau-
fers (§ 276 Abs. 3 BGB) oder soweit sie gesetzlich unzulassig sind. 

?

3.8 ?Etwaige Zahlungen des Verkaufers an den Kaufer nach diesem § 3 gelten als nach- 
tragliche Reduzierung des Kaufpreises. 

§4 
Beitritt zum Konsortialvertrag 

?

4.1 ?Der Kaufer tritt hiermit aufschiebend bedingt auf die wirksame Ubertragung der 
Verkauften Geschaftsanteile dem Konsortialvertrag gemag § 15.6 des Konsortialver- 
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trags bei. Der Verkaufer wird die ubrigen Parteien des Konsortialvertrags hieraber 
informieren. 

?

4.2 ?Erklart der Verkaufer gegenuber dem Kaufer gemag § 2.4 den Rijcktritt von diesem 
Vertrag, so wird der Beitritt des Kaufers zum Konsortialvertrag nicht wirksam. 

§5 
Vertraulichkeit, Pressemitteilungen 

?

5.1 ?Jede Partei wird die Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss 
dieses Vertrags Ober dessen Inhalt, Ober die Gesellschaft, den Inhalt des Konsortial-
vertrags, die andere Partei sowie die mit dieser verbundenen Unternehmen im Sin-
ne des § 15 AktG („Verbundene Unternehmen") erhalten hat, streng vertraulich 
behandeln, vor dem Zugriff Dritter wirksam schutzen und soiche vertraulichen In-
formationen nicht fijr eigene oder fremde Zwecke nutzen. Von der vorstehenden 
Verpflichtung nicht umfasst sind Tatsachen, die offentlich bekannt sind oder ohne 
eine Verletzung dieser Verpflichtung offentlich bekannt werden oder deren Offen-
legung durch Gesetz (insbesondere §§ 123 ff. Hessische Gemeindeordnung) oder 
durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften vorgeschrieben 
oder aufgrund der Durchfuhrung dieses Vertrags notwendig ist. 

?

5.2 ?Die Parteien werden sich Ober Form und Inhalt jeder Pressemitteilung oder Minh- 
cher freiwilliger Verlautbarung zu den in diesem Vertrag vereinbarten Rechtsge-
schaften vor deren Veroffentlichung abstimmen. Sofern Veroffentlichungen durch 
Gesetz oder durch fur die Partei verbindliche kapitalmarktrechtliche Vorschriften 
vorgeschrieben sind, werden sie sich um eine vorherige Abstimmung bemiThen. 

§6 
Mitteilungen 

?

6.1 ?Etwaige Erklarungen sowie sonstige Mitteilungen auf der Grundlage oder im Zu- 
sammenhang mit diesem Vertrag (zusammengefasst „Mitteilungen" und einzeln 
„Mitteilung") bedi,irfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform nach § 126 Abs. 1, 2 
und 4 BGB, soweit nicht zwingendes Recht eine strengere Form vorschreibt. Eine 
Mitteilung ist entweder personlich auszuhandigen oder durch Brief oder Telefax 
(nicht aber durch eine sonstige telekommunikative Ubermittlung) zu ijbermitteln. 
Fijr den Zugang einer Mitteilung sind die Geschaftszeiten des Adressaten irrelevant. 
Die elektronische Form wahrt die Schriftform nicht. 

?

6.2 ?Mitteilungen sind an den Verkaufer wie in § 19.2.1 des Konsortialvertrages angege- 
ben zu adressieren. 

?

6.3 ?Mitteilungen an den Oder sind wie folgt zu adressieren: 

[. Name des Kaufers .] 
z.Hd. ?[4, Name des Ansprechpartners s] 
Anschrift: ?[. Anschrift .] 
Telefax-Nr.: ?[. Telefax-Nr. .] 
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?

6.4 ?Die Parteien haben Anderungen ihrer in § 19.2.1 des Konsortialvertrags bzw. § 6.3 
dieses Vertrags genannten Anschriften und Telefaxnummern der jeweils anderen 
Partei unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Bis zu dieser Mitteilung gilt die bisherige 
Anschrift als wirksam. 

§7 
Abtretungen; Verau(erung von Geschaftsanteilen 

?

7.1 ?Der Verkaufer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ohne Zustimmung der anderen Partei an ein mit ihm Verbunde-
nes Unternehmen ganz oder teilweise abzutreten. Im Ubrigen konnen die Parteien 
Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ohne Zustim-
mung der jeweils anderen Partei weder ganz noch teilweise auf Dritte ubertragen. 

?

7.2 ?Fur den Fall, dass der Oder eine kommunale Tochtergesellschaft der erwerbsbe- 
rechtigten Kommune („Mutterkommune") ist, wird vorsorglich klargestellt, dass 
auch fur den Kaufer die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in Bezug auf 
eine Verfugung Ober die Verkauften Geschaftsanteile gelten. Veraugert der Kaufer 
die Verkauften Geschaftsanteile an eine andere zu 100% von der Mutterkommune 
gehaltene kommunale Tochtergesellschaft, ist der Oder demnach insbesondere 
verpflichtet, in den Anteilsubertragungsvertrag eine Bestimmung aufzunehmen, 
wonach die Ubertragung der Verkauften Geschaftsanteile sowie die Ubernahme des 
Konsortialvertrags gernag § 13.5(ii) des Konsortialvertrags enden (§ 158 Abs. 2 BGB) 
und der !Oder wieder Vertragspartei des Konsortialvertrags und Gesellschafter der 
Gesellschaft wird, wenn der Ubertragungsempfanger nicht mehr eine zu 100% von 
der Mutterkommune gehaltene kommunale Tochtergesellschaft ist. Die Mutter-
kommune verpflichtet sich, die Bestimmungen des § 13 des Konsortialvertrags in 
Bezug auf eine mittelbare Verfi,igung Ober die Verkauften Geschaftsanteile (d.h. ins-
besondere eine Verfligung Ober Anteile an dem Kaufer) zu beachten und wird daftir 
Sorge tragen, dass der Kaufer diese Bestimmungen beachtet. Flir die Zwecke dieser 
Verpflichtung tritt die Mutterkommune diesem Vertrag bei. [Anmerkung: Erwirbt 
die Mutterkommune die Verkauften Geschtiftsanteile nicht selbst, sondern Ober eine 
Tochtergesellschaft, wird die Mutterkommune zwecks Begrundung ihrer Pflicht ge-
mtifi diesem § 7.2 den Anteilskaufvertrag mitbeurkunden.] 

§8 
Verschiedenes; Schlussbestimmungen 

?

8.1 ?Anderungen, Erganzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags, einschlieBlich der 
Anderung dieser Bestimmung, bedurfen der Schriftform, sofern nicht nach zwin-
gendem Recht eine strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung) erforderlich ist. 

?

8.2 ?Dieser Vertrag enthalt samtliche Vereinbarungen der Parteien zu seinem Gegen- 
stand und ersetzt alle miindlichen oder schriftlichen Verhandlungen, Vereinbarun-
gen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertragsge-
genstand geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 
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?

8.3 ?Alle Fristen in diesem Vertrag beginnen, soweit nicht ausdrucklich ein anderes be- 
stimmt ist, jeweils am ersten Bankarbeitstag nach dem Zugang der Erklarungen bei 
dem Adressaten. 

?

8.4 ?Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. 

?

8.5 ?Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder un- 
durchfuhrbar sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lucke enthalten, so 
wird hierdurch die GOItigkeit der Librigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht be-
rLihrt. An die SteIle unwirksamer oder undurchfuhrbarer Bestimmungen oder zur 
Ausfiillung der Lucke soil eine Regelung treten, die, soweit rechtlich moglich, wirt-
schaftiich dem am nachsten kommt, was die Parteien wollten oder nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrags gewollt Flatten, wenn sie bei Abschluss dieses Vertrags 
oder der spateren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht Flatten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag 
normierten MaR einer Leistung oder einer Zeit (Frist oder Termin) beruht; es tritt in 
solchen Fallen ein dem Gewollten moglichst nahekommendes, rechtlich zulassiges 
MaR der Leistung und der Zeit (Frist oder Termin) an die SteIle des vereinbarten. 

?

8.6 ?Ausschlialicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag einschlieRlich solcher Ober die Wirksamkeit dieses Vertrages ist, 
soweit gesetzlich zulassig, Darmstadt. 

?

8.7 ?Die Kosten fLir etwaige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
tragt die Partei, die diese Leistungen beauftragt hat. 

Seite 10 

E
rz

ha
us

en
 2

02
1-

12
-3

0 
12

:3
0:

06
 U

hr



Anlage D 

Genehmigungserklarung 

Hiermit genehmigen wir alle von 

[Herrn/Frau] [• Name des Vertreters •], 
geboren am [• Geburtsdatum •], 

geschaftsansassig [• Geschtiftsanschrift •], 

in der Urkunde UR-Nr. [• Nummer der Urkunde •] des Notars [• Name des Notars •] 
mit Sitz in [• Amtssitz des Notars •] vom [• Datum •] 2021 

im Namen der [• Name der vertretenen Partei •] mit Sitz in [• Ort •] und 
Geschaftsadresse [• Adresse •], [• Register- oder sonstige identifizierende 
Informationen •], abgegebenen und entgegengenommenen Erklarungen. 

Der Inhalt der Urkunde ist uns bekannt. 

Ort, Datum 

[• Name der vertretenen Parted 

[• Name des Unterzeichners •] 
[• Position/Vertretungsbefugnis des Unterzeichners •] 
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